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VERFAHRENSINFORMATIONEN

Qualifizierungssystem (Korrektur)

Verfahren: 020-25-E16 - Qualifizierungssystem flr Gleiskonstruktionen

12.06.2025

INFORMATIONEN ZUM QUALIFIZIERUNGSSYSTEM

Es ist beabsichtigt, zu einem Qualifizierungssystem aufzurufen. Einzelheiten ergeben

sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer
Mafinahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Weitere Auftraggeber
Auftraggebertyp
Leistungsart

Vergabeart

020-25-E16

Qualifizierungssystem fir Gleiskonstruktionen

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH beabsichtigt im Rahmen dieses Qualifizierungssystems die
Lieferung von Gleiskonstruktionen (Weichen und Kreuzungen aus Rillen- und Vignolschienen) fur
ihre Infrastruktur. Darliber hinaus sind die Technischen Lieferbedingungen fur Rillenschienen und

Vignolschienen Bestandteil des Leistungsumfangs.

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MV Mannheimer Verkehr GmbH

Lieferleistung

Qualifizierungssystem (EU) (Sektorenverordnung)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Klassifizierungen

TERMINE
BEKANNTMACHUNG

Bekanntmachung

Code Bezeichnung
34941000-5 Schienen und Zubehdr
34941200-7 Schienengleise
34941800-3 Weichen

27.02.2025

ANTRAGE UND BEWERTUNG

Laufzeit

Unbegrenzte Laufzeit

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.

Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen
Sie anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BEWERBERFRAGEN

Bewerberfragen kdnnen bis zum Ende des Qualifizierungssystems eingehen.

Bewerberfragen mussen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepruft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.
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Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bewerberfrage eine Benachrichtigung per E-Mail Gber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.
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Informationen zum Qualifizierungssystem r

[Qualifizierungssystem Lieferung von Gleiskonstruktionen]

Mit gutem Gefihl unterwegs,

020-25-E16]

Verfahrensbrief

1 Ubersicht

1.1

1.2

1.3

Ziel Verfahrensbrief

Mit diesem Verfahrensbrief mdchte der Auftraggeber ein Qualifizierungssystem im Sinne
des 8§ 48 SektVO einrichten, um bei kiinftigen Vergabeverfahren tber die Lieferung von
Gleiskonstruktionen (Weichen und Kreuzungen aus Rillen- und Vignolschienen) die
generelle Eignung von Unternehmen zur Ausfiihrung dieser Auftrage bejahen zu kénnen.

Auftraggeber ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und die MV Mannheimer Verkehr
GmbH

Verfahrensablauf

[] offenes Verfahren

[] nicht offenes Verfahren

[] Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
[] Wettbewerblicher Dialog

[] offentliche Ausschreibung

Qualifizierungssystem

X

Jede/s interessierte Unternehmen kann jederzeit einen Antrag auf Aufnahme in das
Qualifizierungssystem Uber die Vergabeplattform stellen. Der Auftraggeber teilt seine
Entscheidung hinsichtlich der Qualifizierung den Antragstellern innerhalb von sechs
Monaten nach Eingang der Beantragung zur Aufnahme in das Qualifizierungssystem mit
(8 48 Abs. 11 Satz 1 SektVO). Erst mit Vorliegen eines vollstandigen und damit
pruffahigen Antrags auf Aufnahme in das Qualifizierungssystem beginnt die Frist von
sechs Monaten zu laufen. Kann eine Entscheidung nicht innerhalb von vier Monaten
getroffen werden, so teilt der Auftraggeber innerhalb von zwei Monaten nach Eingang
des Antrags dies sowie den voraussichtlichen Entscheidungszeitpunkt dem Unternehmen
mit, § 48 Abs. 11 Satz 2 SektVO.

Bei erfolgreicher Qualifizierung wird der Antragsteller in einem Verzeichnis der
qualifizierten Unternehmen / Unternehmensgemeinschaften aufgenommen und hieriiber
informiert.

Bei Ablehnung des Antrages auf Aufnahme in das Qualifizierungssystem wird das
Unternehmen innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Entscheidung unter Angaben der
Griinde fir die Ablehnung in Textform benachrichtigt, § 48 Abs. 12 SektVO.

Anwendbares Recht

Fur die Vergabe der hier vorliegenden Leistungen richtet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
ein eigenes Qualifizierungssystem gemalf § 48 Abs. 1 SektVO zur Eignungsprufung (bzw.
Uberpriifung nach dem Mafstab der objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien i.S.d. §
46 SektVO) ein.
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Mit gutem Gefihl unterwegs,

[Qualifizierungssystem Lieferung von Gleiskonstruktionen]
020-25-E16]

1.4 Vergabegegenstand

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und die MV Mannheimer Verkehr GmbH beabsichtigen im
Rahmen dieses Qualifizierungssystems die Lieferung von Gleiskonstruktionen (Weichen und
Kreuzungen aus Rillen- und Vignolschienen) fir ihre Infrastruktur zu beschaffen.

Aktuell werden die Gleiskonstruktionen projektspezifisch im offenen Verfahren
ausgeschrieben.

Vergabegegenstand ist die Lieferung folgender Gleiskonstruktionen:

¢ Rillenweiche

e Rillenkreuzung

e Vignolweiche

e Kreuzung im Vignolbereich

e Schienenbefestigungen

e Schwellen, Halfenschwellen

e |solierung der Gleiskonstruktionen

e Schienenteilungs- und Konstruktionsplan

e Zungenvorrichtungen aller Art

¢ Rillen- und Vignolschienen fir den Anschlussbereich vor oder nach der Weiche

Dartber hinaus sind die Technischen Lieferbedingungen fur Rillenschienen und
Vignolschienen Bestandteil des Leistungsumfangs.

In dem Qualifizierungssystem ist festgelegt, welche Anforderungen ein Lieferant erftillen
muss, um kinftig in die Vergabe von Lieferung von Gleiskonstruktionen einbezogen zu
werden (Eignungskriterien).

Referenznachweis:

- Es sind mindestens drei Referenzen einzureichen. Jede Referenz muss die Herstellung
und Lieferung von mindestens einer oder mehrerer Rillenweichen und/oder einer oder
mehrerer Vignolweichen belegen. In Summe mussen die eingereichten Referenzen
gemeinsam die Herstellung und Lieferung von mindestens drei Vignolweichen und drei
Rillenweichen nachweisen

Alle Unternehmen, die diese Kriterien erflllen, werden in das Verzeichnis der gepriften
Unternehmen (8 48 Abs. 8 SektVO) aufgenommen und kdnnen anschlieRend an den
kunftigen Verfahren zur Vergabe der Lieferung von Gleiskonstruktionen teilnehmen. Die
konkreten Leistungsvergaben werden jeweils im Wettbewerb in einem nicht offenen
Verfahren oder in einem Verhandlungsverfahren (8 48 Abs. 9 SektVO) unter den
Unternehmen stattfinden, die sich im Rahmen des Qualifizierungssystems qualifiziert haben.
Die jeweiligen Anforderungen an die Leistungen ergeben sich dann aus den
Vergabeunterlagen, auf die die Unternehmen Angebote abgeben kdnnen.

2 Verfahrensbedingungen

2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren
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Mit guten Gefihl unterwegs,

[Qualifizierungssystem Lieferung von Gleiskonstruktionen]
020-25-E16]

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt Uber die Vergabeplattform Deutsche

eVergabe (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off). Jeder
Bewerber/Bieter ist verpflichtet, sich Uber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe
(https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_Off) regelmaiig und

selbststandig Uber zur Verfligung gestellte, geanderte oder zusatzliche Dokumente und
Beantwortungen von Bewerber-/Bieterfragen zu informieren.

Die vom Auftraggeber nach § 48 Abs. 2 SektVO festgelegten objektiven Kriterien fir den
Ausschluss und Eignung sowie nach 8 48 Abs. 3 SektVO festgelegten Kriterien Uber die
Funktionsweise des Qualifizierungssystems werden den Unternehmen auf Antrag Uber die
Vergabeplattform Deutsche eVergabe zur Verfigung gestellt. Aktualisiert der Auftraggeber
Inhalte des Qualifizierungssystems, wird er dies allen Unternehmen, die einen
Qualifizierungsantrag gestellt haben, unaufgefordert mitteilen.

Die Qualifizierungsantrage sind ausschlief3lich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach §
126 b BGB uber die Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off) einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Qualifizierungsantradgen ausschlie3lich Gber die daftr
vorgesehenen Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Ubermittlung mittels
Bieternachricht fihrt zum Ausschluss.

Anderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzuléssig und konnen
zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren filhren. Etwaige Anderungen an den
Eintragungen des Bewerbers/Bieters miissen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.

2.2 Vertraulichkeit
2.2.1 Verwendung der Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen dirfen nur zur Erstellung der Qualifizierungsantrage, des Angebots und
zur Erfullung des evtl. folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln.
Jede Verwendung fur andere Zwecke, jede Veroffentlichung (auch auszugsweise) oder
Weitergabe an Dritte ist ohne die ausdrickliche Zustimmung der rnv untersagt.

2.2.2 Verschwiegenheit

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - Uber die ihm dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der
Sache befassten Mitarbeiter zu verpflichten.

2.3 Eignungsnachweise
2.3.1. Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen
Unklarheiten, Widerspriche oder verstoRen diese nach Auffassung des Bewerbers gegen
geltendes Recht, so hat der Bewerber die rnv unverziiglich schriftlich darauf hinzuweisen.

Fragen zu der Bekanntmachung und den Ubersandten Unterlagen sind unverzuglich tber die
Vergabeplattform Deutsche eVergabe
(https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off) zu stellen.
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Mit guten Gefihl unterwegs,

[Qualifizierungssystem Lieferung von Gleiskonstruktionen]
020-25-E16]

Die Beantwortung von Fragen der Bewerber und sonstige verfahrensrelevante Informationen
erfolgen grundséatzlich Uber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off).

Die Bewerber sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren
Mitarbeitern oder Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Verstol3 gegen
dieses Gebot kann zum Ausschluss des Bewerbers fihren.

2.3.2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankung

Bewerber, die sich an einer unzulassigen Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, kdénnen
jederzeit von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskilnfte
dariiber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit
Unternehmen verbunden ist.

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewahrleisten. Der
Auftraggeber weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur
Verletzung des Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss fiihren kénnen.

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach
§ 1 GWB zu verbotenen Einschrankungen oder Verfalschungen des Wettbewerbs fihren kann.

2.3.3 Form Einreichung Qualifizierungsantrage

Die Qualifizierungsantrage sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe
elektronischer Mittel nach § 126 b BGB Uber die Vergabeplattform der rnv unter Deutsche
eVergabe (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off) einzureichen.

2.3.4 Bewerber- / Bietergemeinschaften (Anderungen in der Zusammensetzung)

Im Falle der Bewerbung durch eine Bewerbergemeinschaft muss jedes
Bewerbergemeinschaftsmitglied eine unterschriebene Bewerbergemeinschaftserklarung mit
dem Qualifizierungsantrag einreichen (Formblatt B.I.1.).

Eine Veranderung der Zusammensetzung der Bewerber-/Bietergemeinschaft ist grundsatzlich
unzulassig.

2.3.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe

Sofern der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitdten eines anderen
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er
den Namen dieses anderen Unternehmens benennen und angeben, wofiir er die Kapazitaten
des anderen Unternehmens in Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen
Eignung sich der Bewerber bezieht, muss seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem
eine Eignungsleihe stattfindet. Das bedeutet, dass im Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die
Technische und berufliche Leistungsfahigkeit auch Referenzen des anderen Unternehmens
anzugeben sind.
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AuRerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses
Unternehmens nachweisen, dass er wahrend der gesamten Giltigkeitsdauer dieser
Verpflichtungserklarung auf dessen Kapazitaten zurtickgreifen kann. (Formblatt B.1X.1).

Hinweis: Die Gultigkeitsdauer dieser Verpflichtungserklarung betragt ein Jahr. Nach
Ablauf dieses Jahres wird der Auftraggeber die Unternehmen, die sich qualifiziert haben
und die ein Eignungsleihe-Unternehmen einsetzen, auffordern, die
Verpflichtungserklarung zu aktualisieren.

Bezilglich der Kriterien Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen lber die berufliche
Befahigung des Unternehmens einschlie3lich der einschlagigen beruflichen Erfahrung kénnen
Unternehmen nur die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn diese
auch die Leistung erbringen, fir die die Kapazitaten benétigt werden.

Im Rahmen der Eignungsprifung wird der Auftraggeber priifen, ob das Unternehmen, dessen
Kapazitaten der Bewerber fir die Erflllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen
will, die entsprechenden Kriterien erfillt und ob Ausschlussgriinde, insbesondere zwingende
Ausschlussgriinde nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgriinde nach § 124 GWB,
vorliegen. Hierfir muss der Bewerber durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfillen
lassen und mit dem Qualifizierungsantrag einreichen. Sofern ein zwingender Ausschlussgrund
nach 8 123 GWB bei dem vom Bewerber benannten Unternehmen vorliegt oder das
Unternehmen das entsprechende Eignungskriterium, fir das es benannt wurde, nicht erfullt,
wird der Auftraggeber dem Bewerber gemall § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das
Unternehmen zu ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt,
wird der Auftraggeber nach pflichtgemalRem Ermessen entscheiden, ob der Bewerber das
Unternehmen ersetzen muss. Fir die Aufforderung zur Ersetzung eines benannten
Unternehmens wird die rnv den Bewerbern eine Frist setzen.

Im Ubrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem
spateren Zeitpunkt grundsatzlich unzulassig.

Nachunternehmer, die der Bewerber fur die Auftragsausfihrung einsetzen will, deren
Kapazitaten er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, mussen in
diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

2.3.6 Prifung und Wertung der Qualifizierungsantrage

Die Prufung und Wertung der Qualifizierungsantrage erfolgt nach den einschlagigen
Vorschriften der Sektorenverordnung (SektVO) und des GWB]. Der Priifung und Wertung der
Qualifizierungsantrage wird folgendes System zugrunde gelegt:

Der Auftraggeber wird die eingegangenen Qualifizierungsantrdge auf Vollstandigkeit und
Fehlerlosigkeit prufen. Soweit sich daraus ergibt, dass Qualifizierungsantrage unvollstandig
oder fehlerhaft sind, kann der Auftraggeber den Bewerber im Rahmen des gemaf § 51 Abs. 2
und 3 SektVO rechtlich Zulassigen nach pflichtgemalem Ermessen unter Einhaltung der
Grundsatze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende, unvollstandige
oder fehlerhafte Angaben, Erklarungen und Nachweise innerhalb einer fir alle Bewerber
einheitlichen Nachfrist nachzureichen, zu vervollstandigen oder zu korrigieren. Dieses Recht
zur Nachforderung begriindet indes keine Verantwortung des Auftraggebers fir die
Vollstdndigkeit der Qualifizierungsantrdge. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig
versaumten Nachforderung von Unterlagen sind ausgeschlossen. Jeder Bewerber bleibt fur
den Nachweis seiner Eignung und die Vollstandigkeit und Fehlerlosigkeit seines
Qualifizierungsantrags allein verantwortlich.
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2.3.7 Anfordern zusétzlicher Unterlagen

Der Auftraggeber behélt sich vor, von den Bewerbern zusétzliche Unterlagen zur Aufklérung,
Verifizierung und Validierung der mit den Qualifizierungsantrage eingereichten Angaben,
Erklarungen und Nachweisen anzufordern.

2.3.8 Prufung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden

Darauf erfolgt eine Prufung der Qualifizierungsantrage auf Vorliegen von Ausschlussgrinden.
Ein zwingender Ausschluss des Bewerbers erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes
nach § 123 GWB. Davon kann gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, §
126 GWB, 8§ 142 GWB geregelten Voraussetzungen abgesehen werden.

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach
§ 124 GWB, nach § 21 Arbeithehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz
(AufenthG), nach 8§ 19 Mindestlohngesetz (MiLoG) wund nach § 21
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon kann nach pflichtgemaRem
Ermessen und gegebenenfalls unter den in 88 125 und 126 GWB geregelten Voraussetzungen
abgesehen werden.

Hinweis: Die Gultigkeitsdauer dieser Eigenerklarungen (vom Bewerber, von mdglichen
Bewerbergemeinschaftsmitgliedern und von madglichen Eignungsleihe-Unternehmen)
betragt ein Jahr. Nach Ablauf dieses Jahres wird der Auftraggeber die Unternehmen, die
sich qualifiziert haben, auffordern, die Eigenerklarung(en) innerhalb einer vom
Auftraggeber festgelegten Frist zu aktualisieren.

Falls die angeforderten Erklarungen nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht
werden, kann auch einem bereits qualifizierten Unternehmen die Qualifizierung
aberkannt werden.

2.3.9 Gultigkeit Erklarungen
Folgende Erklarungen haben eine begrenzte Gultigkeit von einem Jahr:

- Eigenerklarung Ausschlussgrinde (siehe Ziffer 2.3.8 Verfahrensbrief)

- Verpflichtungserklarung Eignungsleihe (siehe Ziffer 2.3.5 Verfahrensbrief)

- Eigenerklarung zur wirtschaftlichen Lage (Eigenerklarung Ziffer 2)

- Eigenerklarung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitaten (Eigenerklarung
Ziffer 6)

Nach Ablauf der Gultigkeit wird der Auftraggeber die Unternehmen, die sich qualifiziert haben,
sowie ggf. mogliche Bewerbergemeinschaftsmitglieder und mdogliche Eignungsleihe-
Unternehmen auffordern, die Erklarungen innerhalb einer vom Auftraggeber festgelegten Frist
zu aktualisieren.

Falls die angeforderten Erklarungen nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht werden,
kann auch einem bereits qualifizierten Unternehmen die Qualifizierung aberkannt werden.

2.3.10 Priufung Erlaubnis zur Berufsaustibung und Leistungsfahigkeit

Darauf folgt die Prufung der Beféahigung und Erlaubnis zur Berufsausiibung, der
wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit und der technischen und beruflichen
Leistungsfahigkeit des Bewerbers gemessen an der zu vergebenen Leistung anhand der vom
Bewerber eingereichten Angaben, Erklarungen und Nachweise.
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2.3.11 Gultigkeit Nachweise
Folgende Nachweise haben eine begrenzte Gultigkeit von einem Jahr:

- Handelsregisterauszug (Eigenerklarung Ziffer 8.2)
- Gewerbezentralregisterauszug (Eigenerklarung Ziffer 8.3)

Nach Ablauf der Gultigkeit wird der Auftraggeber die Unternehmen, die sich qualifiziert haben,
sowie ggf. mogliche Bewerbergemeinschaftsmitglieder und mogliche Eignungsleihe-
Unternehmen auffordern, die Nachweise innerhalb einer vom Auftraggeber festgelegten Frist
zu aktualisieren.

Falls die angeforderten Nachweise nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht werden,
kann auch einem bereits qualifizierten Unternehmen die Qualifizierung aberkannt werden.

2.3.12 Auswahl und Anzahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber

Die Unternehmen, die die Eignungsprifung bestanden haben, werden in die Liste der
praqualifizierten Unternehmen aufgenommen und bei Vorliegen eines Vergabebedarfs zur
Angebotsabgabe angefragt.

2.3.13 Ablauf der Angebotsabgabe

Die gemaR 2.3.12 des Verfahrensbriefs angefragten Unternehmen, werden Uber die die
Plattform ,ausschreiben24“ zur Abgabe von Angeboten fiir den jeweiligen Vergabebedarf im
Rahmen eines "Mini-Wettbewerbs" aufgefordert. Dabei handelt es sich um eine andere
Plattform als die Deutsche eVergabe, tUber die die Qualifizierungsantrage eingereicht werden.
Eine Ubermittlung des Angebots mittels Bieternachricht (iber die allgemeine
Kommunikationsfunktion der Vergabeplattform ausschreiben24 oder (ber eine andere
Vergabeplattform als ausschreiben24 fuhrt zum Ausschluss.

Fur die Plattform ausschreiben24 ist kein Passwort oder eine Anmeldung nétig. Die Teilnehmer,
die in die Liste der praqualifizierten Unternehmen aufgenommen werden, werden Uber die im
Rahmen des Qualifizierungsantrags hinterlegte E-Mail-Adresse benachrichtigt, dass ein "Mini-
Wettbewerb" gestartet wurde.

Die jeweiligen Vergabeunterlagen (inklusive Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen
der einzelnen Vergabe) kdnnen Sie der Anfrage in ausschreiben24 entnehmen. Dort wird auch,
bezugnehmend auf die Anlage "Wertungsschema", definiert welches Wertungsschema fiir die
jeweilige Vergabe zur Anwendung kommt.

Jegliche Kommunikation, die den jeweiligen Mini-Wettbewerb und nicht den allgemeinen
Qualifizierungsantrag betrifft, ist ausschlie3lich Gber die Nachrichtenfunktion in ausschreiben24
innerhalb der entsprechenden Ausschreibung zu tbermitteln. Versuche der Kontaktaufnahme
Uber andere Kanale sind nicht zulassig.

Anderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzuldssig und kénnen
zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren fiihren. Etwaige Anderungen an den
Eintragungen des Bewerbers/Bieters miissen zweifelsfrei sein.

2.3.14 Kosten fir die Teilnahme am Verfahren
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Fur die Erstellung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem
Verfahren werden keine Kosten erstattet und keine Entschadigungen gewahrt.

2.4 Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden in den Vergabeunterlagen fur das jeweilige Vergabeverfahren
bekannt gemacht. In der Anlage "Wertungsschema" werden alle méglichen Varianten der
Wertung, die im Rahmen der einzelnen Mini-Wettbewerbe innerhalb dieses
Qualifizierungssystems zur Anwendung kommen konnen, dargestellt. Die Wertung setzt sich
dabei aus den Kategorien "Preis" und "Lieferzeit" zusammen.

Im Rahmen des Mini-Wettbewerbs wird das jeweils relevante Wertungsschema mit
Veroffentlichung fur alle Teilnehmer transparent dargestellt.

3 Rugepflicht und Nachprufung
3.1 Zulassigkeit Nachprifungsantrag

Die Zulassigkeit von Nachprifungsantragen richtet sich nach 8 160 GWB. Nach 8§ 160 Abs. 3
GWSB ist ein Nachprifungsantrag unzuléassig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einrei-
chen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer
Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberuhrt,

2. Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegeniliber dem Auftraggeber gerligt werden,

3. VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-tber
dem Auftraggeber gertigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unbertihrt.

3.2 Vergabekammer

Der Bieter kann sich zur Nachprifung behaupteter VergabeverstéRe an die in der
Bekanntmachung des Qualifizierungssystems genannte Stelle wenden.

3.3 Rechtsgrundlagen
§ 134 Informations- und Wartepflicht

(1) Offentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht beriicksichtigt werden
sollen, Uber den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden
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soll, Gber die Grinde der vorgesehenen Nichtberiicksichtigung ihres Angebots und
Uber den friihesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverziiglich in Textform zu
informieren. Dies gilt auch fir Bewerber, denen keine Information tber die Ablehnung
ihrer Bewerbung zur Verfigung gestellt wurde, bevor die Mitteilung Uber die
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax
versendet, verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach
der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs
beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an. Die Informationspflicht
entfallt in Fallen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder
sicherheitsspezifischer Auftrage kdnnen o6ffentliche Auftraggeber beschliel3en,
bestimmte Informationen Uber die Zuschlagserteilung oder den Abschluss einer
Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den Gesetzesvollzug
behindert, dem offentlichen Interesse, insbesondere Verteidigungs- oder
Sicherheitsinteressen, zuwiderlauft, berechtigte geschaftliche Interessen von
Unternehmen schéadigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeintrachtigen
kénnte.

§ 135 Unwirksamkeit

(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der O&ffentliche
Auftraggeber
1. gegen § 134 verstol3en hat oder
2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europdischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund
Gesetzes gestattet ist,

und dieser VerstoR in einem Nachprufungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der
betroffenen Bieter und Bewerber durch den offentlichen Auftraggeber Uber den
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt
der Europdischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn

1. der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne
vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union zuléssig ist,

2. der offentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union ver6ffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den
Vertrag abzuschlieRen, und

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen,
gerechnet ab dem Tag nach der Verdéffentlichung dieser Bekanntmachung,
abgeschlossen wurde.
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Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten
des offentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die
Begriindung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union zu
vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den
Zuschlag erhalten soll, umfassen.

§ 160 Einleitung, Antrag

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprifungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6
durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen,
dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein
Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzuldssig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften
vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegeniber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerlgt hat;
der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberiihrt,

2. VerstoBe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenliber dem
Auftraggeber gertigt werden,

3. Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber gertigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberuhrt.

3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachprifungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die
auch die abgegebenen Qualifizierungsantrdge enthalten, an die Vergabekammer
weiterzuleiten. Gemall 8§ 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umstanden
Anspruch auf Akteneinsicht und kénnen sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Ausziige oder
Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen,
soweit dies aus wichtigen Griinden, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschaftsgeheimnissen geboten ist. Es ist daher im Interesse des
Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Qualifizierungsantrags eine
entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-, Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnisse enthalten.
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber:

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von Mit-
arbeitern Ihres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren an
uns Ubermitteln (insbesondere Teilnahmeantrdge und Angebote). Im Hinblick auf die insoweit
von lhnen an uns Ubersandten Informationen zu Mitarbeitern Ihres Unternehmens delegieren
wir hiermit unsere Informationspflichten gemalf den Artt. 13 und 14 DSGVO gegenuber den
betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses Hinweisblatt vor der
Ubermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschéftigten auszuhandigen.

1. Einleitung

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zur Dynamisches Beschaffungssystem fir Gleiskonstruktio-
nen bei der rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv*, ,wir® und ,uns®) einzureichenden Dokumente
enthalten personenbezogene Daten, die fur die Kommunikation und fir die Entscheidungsfindung
im Vergabeverfahren erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten
sie daher mit groRtmoglicher Sorgfalt und in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen.

Nachfolgend informieren wir Sie gemafl den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Europaischen
Datenschutzgrundverordnung (,,DSGVO*) Uber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Anspri-
che und Rechte als Betroffener.

2. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MohlstralRe 27

68165 Mannheim

Tel.: 0621-465-0

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

CTM-COM GmbH

Moritz Gérmann

In den Leppsteinswiesen 14
64380 RolRdorf

Tel.: 06154-57605 111

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von lhnen oder

Ihrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeantragen oder Angebo-
ten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. Regelmafiig handelt es sich dabei um:

Seite 1 von 6

14


mailto:kundenservice@rnv-online.de
mailto:datenschutz@ctm-com.de

Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

= dienstliche Kontaktdaten von lhnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse,

= Angaben zu lhrem beruflichen Werdegang und lhrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
laufe, Berufsabschlisse und personliche Berufserfahrungen.

Dariliber hinaus verarbeiten wir — soweit flir das Vergabeverfahren erforderlich — personenbezogene
Daten, die wir aus offentlich zuganglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zulassigerweise erheben durfen oder die uns
von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien)
berechtigt Ubermittelt werden.

Wir erheben darliber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhebun-
gen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeantragen, Angeboten, Fragen, welche z.B. Uber Webformu-
lare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns Gibermittelt werden, Daten aus der Erfillung un-
serer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B. Uber
Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

4. Woflr verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung (,DSGVO®) und — soweit anwendbar — des Bundesdatenschutzgesetzes
(,BDSG") sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmafRigen Durchfihrung
und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur:

= Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsétze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhaltnis-
maRigkeit, der Gleichbehandlung

= Prufung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren

= Prifung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestatigungen, Teil-
nahmeantragen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberechtli-
che Ausschlussgrinde

= Dokumentation des Vergabeverfahrens

= FUhrung einer sachdienlichen Kommunikation wahrend des Vergabeverfahrens.

Soweit die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur Durchfihrung der fir uns ver-
pflichtenden Eignungspriufung (insbesondere Angaben zur Befahigung und gegebenenfalls Er-
laubnis zur Berufsausibung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit) und fur
die Prifung zwingender Ausschlussgrinde wegen eines Verstol3es gegen bestimmte Strafvor-
schriften erfolgt, ist diese geméaf Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c), Absatz 3 DSGVO in Verbindung
mit den 88 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschréankungen (,GWB*) zur Erfil-
lung dieser rechtlichen Verpflichtungen zul&ssig.
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Im Ubrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten In-
teressen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten
erforderlich machen, Gberwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ordnungsgeméafen
Durchfiihrung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden gesetzlichen Vor-
gaben.

5. Wer bekommt |lhre Daten?

Eine Weitergabe lhrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Ihre perso-
nenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich und zulassig — weitergegeben an:

= Bundesamt fur Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskinften gem. § 150a
GewO

= zustandige Stellen fur vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister,
Transparenzregister)

= zustédndige Stellen zur Einholung von Auskunften betreffend das Vorliegen von vergabe-
rechtlichen Ausschlussgrinden

= Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

= Sicherheits- und Ordnungsbehérden zur Uberpriifung etwaiger bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

= mit der Beratung oder Unterstitzung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurbiros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)

= Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information Uber die Vergabeentscheidung

= Instanzen fur die Nachprufung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien

= Rechnungsprifungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen.

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden Ihre Daten an diese weitergegeben.
Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28 DSGVO)
mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erfullungsgehilfen) und entsprechend an-
weisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin flr den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns inshesondere in folgenden Bereichen

= Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen
= ggf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen,

6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchfihrung des
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbewah-
rungsfristen geman § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rahmenver-
trages, mindestens jedoch flr drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer Unter-
schwellenvergabe gemal § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags).
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Dartber hinaus kdnnen fir uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. GemaR
diesen Vorschriften kann eine Speicherung lhrer personenbezogenen Daten fiir einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch Ihr Unternehmen oder durch uns noch Anspru-
che bestehen oder geltend gemacht werden, werden Ihre personenbezogenen Daten jedoch erst dann
geléscht, wenn diese Anspriiche abschlieBend geklart sind, spatestens jedoch mit Ablauf der gesetzli-
chen Verjahrungsfrist. Gemalf den §§ 195 ff. des Biirgerlichen Gesetzbuches (,BGB*) kdnnen diese
Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmafige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten fir die vorgenannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, I6schen wir diese.

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation Ubermittelt?
Eine Datenuibermittlung in Drittlander (Staaten auf3erhalb der européischen Union und des Euro-
paischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht statt.
8. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenuber folgende Rechte:
a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Gemal Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestéatigung dariiber zu verlangen,
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie ein
Recht auf detaillierte Auskunft Uber die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die Aus-
kunftserteilung kann in begrindeten Einzelfallen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit. b)
DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Félle abgelehnt werden.

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie kénnen von uns die unverzigliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Berucksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die Ver-
vollstandigung unvollstandiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergdnzenden Er-
klarung — zu verlangen.

c. Recht auf Loschung oder ,,Recht auf Vergessenwerden* (Art. 17 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Loschung
Ihrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genannten
Fallen eingeschréankt.

d. Recht auf Einschrédnkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit Uber
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

die Richtigkeit lhrer Daten besteht, Sie eine Loschung der Daten ablehnen oder Sie Widerspruch
gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Interessen
Uberwiegen.

e. Recht auf Datentbertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Soweit eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf lhrer
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemaf Art. 6 Abs.
1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, kdnnen Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten Vo-
raussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestellten
personenbezogenen Daten oder deren Ubermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlan-
gen (Recht auf Datenubertragbarkeit).

f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde (Art. 77 DSGVO)

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde insbesondere in dem
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, lhres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmallichen
Verstol3es, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstoft.

Die Anschrift der fur die rnv zustandigen Aufsichtsbehorde lautet:

Landesbeauftragter fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
KonigstralRe 10a

70173 Stuttgart

Tel: 0711 61 55 41-0

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen méglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberihrt.

9. Besteht fur Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vergabeverfahrens missen diejenigen lhrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die fir die Durchfihrung und Verwaltung eines rechtméafigen Vergabeverfahrens
und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als o6ffentlichem
Auftraggeber erforderlich sind.

Ohne diese Daten wird die rechtmaRige Durchfiihrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens
gefahrdet.

10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Durchfuhrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundséatzlich keine vollautoma-
tisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in Einzel-
fallen einsetzen, werden wir Sie hieriber gesondert informieren.

Widerspruchsrecht geméan Art. 21 DSGVO
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Sie haben zudem das Recht, aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, die gemal Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO (Daten-
verarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch gemanR Art. 21 Abs. 1
DSGVO einzulegen. Dies gilt auch fur ein etwa auf diese Bestimmung gestitztes Profiling im Sinne von
Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei
denn, wir kdnnen zwingende schutzwirdige Griinde fur die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten tGberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausilibung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprichen.

Der Widerspruch ist formfrei méglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten.

*kk
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen

020-25-E16

Wit guiem Gefihl unterwegs.

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeflihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des
geschaftsfiihrenden
Unternehmens

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen Vit gutem G unterwegs

020-25-E16

Name des
Bietergemeinschaftsmitglieds

[1]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen

Wit guiem Gefihl unterwegs.

020-25-E16

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [2]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen

Wit guiem Gefihl unterwegs.

020-25-E16

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [3]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen Vit gutem G unterwegs

020-25-E16

erklaren, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschlieRen.

Wir erklaren weiterhin, dass

» das oben bezeichnete geschéaftsfuhrende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegeniiber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schliel3t die Abgabe von Erklarungen im
Vergabeverfahren ein — dazu gehdéren auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit;

+ alle Mitglieder im Auftragsfalle fur die Erfullung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;

» das oben bezeichnete geschéftsfiihrende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschrankter
Wirkung Zahlungen anzunehmen.
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen

020-25-E16

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Erklérung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschrankenden Abrede i. S. d. § 1 GWB

[Aufforderung Abgabe einer Erklarung uber die Griinde fiir die Bildung einer

Bietergemeinschaft]

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen

020-25-E16

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,
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Formular Aligemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

Qualifizierungssystem fir Gleiskonstruktionen

020-25-E16

Mit gutem Gefdh! unterwegs,

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters

Name des Bieters

Rechtsform

Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Zur ggf. erforderlichen Abfrage | Name

beim Korruptionsregister und

beim Gewerbezentralregister: Vorname

Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum

Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort

geschaftsfuhrenden

Gesellschafter

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Hier gemaf § 126b BGB eintragen:

(Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r - &

Qualifizierungssystem fir Gleiskonstruktionen Wit e G s

020-25-E16
Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder
Eignungsleihe auszufiillen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsféllen ausgefullt werden:
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft ausgefullt werden.

Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitdten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen

qualifizierten Nachunternehmer ausgefullt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu
vervielfaltigen.

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers

1. Erklarung geméan § 123 Abs. 1 GWB

Entweder:

[] Erklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuf3e nach § 30 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten rechtskréftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- 8129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), 8 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- 8§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- 8261 des Strafgesetzbuchs (Geldwéasche; Verschleierung unrechtmaRig erlangter
Vermogenswerte),

- §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europdaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- §108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit 8 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

- den 8§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Férderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt
hat; dazu gehdért auch die Uberwachung der Geschaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der
rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Grinden des o6ffentlichen Interesses geboten ist oder das
Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

2. Erklarung geméanR § 123 Abs. 4 GWB

Enweder

O Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fiinf
Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

[] Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

oder falls diese Erklarungen nicht abgeben werden kénnen:

[ ] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des
offentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismaRig wéare oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmalinahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalnahmen nachzuweisen

Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

3. Erklarung geméaR § 124 Abs. 1 GWB

Enweder

O

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet:

Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstof3en,

das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Uber das Vermdgen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fur die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung
der Geschaftsfuhrung oder die sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafirr, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit einer fir den 6ffentlichen Auftraggeber téatigen Person bei
der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte und der durch andere,
weniger einschneidende MalRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maflinahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfuhrung eines friheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgrinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskiinfte zuriickgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu tbermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen Auftraggebers in
unzuldssiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen koénnte, oder das
Unternehmen hat fahrlassig oder vorsatzlich irrefihrende Informationen tUbermittelt, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu Ubermitteln.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaRer
Ermessensausiibung, inshesondere unter Berilicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéltnismagigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaflinahmen
geman § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

4. Erklarung gemal § 124 Abs. 2 GWB
Zu 8§ 21 AENntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Zu 8§ 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz)
Entweder
(] Erkléarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

rnv

Mit guten Gefihl unterwegs,

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 19 MiLoG (Mindestlohngesetz)
Entweder
(| Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz)
Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

(| Erklarung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfihrenden Personen in

Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede

getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

(Name des Erklarenden, Firmenname und Rechtsform)

Seite 5von 5
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer r

Mit guten Gefihl unterwegs,

Qualifizierungssystem fur Gleiskonstruktionen

020-25-E16

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben,
wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will.

Auf3erdem muss der Bieter durch

Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass
ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt werden.
Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten

er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Erganzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblatter
B.IV.1. und B.VIII.1. auszufillen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt
entsprechend zu vervielféltigen.

Name des qualifizierten Nachunternehmers

Rechtsform

Anschrift

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
des Landes, in welchem der Nachunternehmer
ansassig ist

[] Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem
Teilnahmeantrag beigefigt.

[] Keine Eintragung.

Zur ggf. erforderlichen Abfrage im
Korruptionsregister und im
Gewerbezentralreqister:

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des
gesetzlichen Vertreters, bei
Personengesellschaften der
geschéftsfiihrenden Gesellschafter

Telefon

Telefax

E-Mail

Ansprechpartner

Angabe, wofir die Kapazitaten dieses anderen
Unternehmens in Anspruch genommen
werden

[ggf. erforderliche Zulassigkeitsnachweise]

Seite 1 von 2
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Verpflichtungserklarung des anderen Unternehmens

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft

rn

Mit guten Gefihl unterwegs,

im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, fir deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner

Eignhung benannt wurden, zur Verfligung zu stellen.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift.

(Name des Erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Seite 2 von 2
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Muster Stand 01.01.2019

Merkblatt fir die Abgabe der Verpflichtungserklarung
zur Tariftreue und Mindestentlohnung fiir Bau- und Dienstleistungen
nach den Vorgaben
des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-
Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Dieses Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen
Erklarung unterstitzen.

Allgemeines

Das LTMG verpflichtet offentliche Auftraggeber, 6ffentliche Auftradge Uber Bau- und
Dienstleistungen ab einem geschéatzten Auftragswert von 20.000 Euro (ohne Um-
satzsteuer) nur an solche Unternehmen zu vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschaftigten bei der Ausfihrung des o6ffentlichen
Auftrags ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindestlohnge-
setzes (MiLoG) und der gemal 8§ 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsver-
ordnung entspricht, soweit nicht eine Tariftreueverpflichtung besteht und die danach
malfigebliche tarifliche Regelung fiir die Beschéftigten gunstiger ist.

Die Schatzung des Auftragswertes richtet sich nach der Vergabeverordnung
(VgV). Danach ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung
ohne Umsatzsteuer einschlief3lich etwaiger Pramien oder sonstiger Zahlungen an
Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsver-
langerungen zu beriicksichtigen. Der Wert eines beabsichtigten Auftrags darf nicht in
der Absicht geschéatzt oder aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieser Bestimmung
zu entziehen.

Informationen zum LTMG

Beim Regierungsprasidium Stuttgart ist eine Servicestelle eingerichtet, die Gber
das LTMG umfassend informiert und die Entgeltregelungen aus den einschléagigen
und reprasentativen Tarifvertragen zur Verfiigung stellt (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx). Auf die Internet-
seite der Servicestelle gelangen Sie auch tber den QuickLink (Der schnelle Klick)
»Tariftreue” auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx). Die Servicestelle gibt auch Muster fur die
Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen bekannt. Aul3erdem fungiert die Service-
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stelle als Geschéftsstelle des Beirats fur die Feststellung der reprasentativen Tarif-
vertrage im Verkehrsbereich.

Zur Verpflichtungserklarung im Einzelnen:

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen / unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlielich des Entgelts gewéhrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des AEntG gebunden ist;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, und die ein Tarifentgelt auf der Grundlage
des AENtG erhalten oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwen-
dung findet, ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes (MiLoG) und der gemal3 § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung entspricht.

In 8 3 Abs. 1 LTMG wird festgelegt, dass o6ffentliche Auftrage tber Bau- und Dienst-
leistungen, die vom AENtG erfasst werden, nur an solche Unternehmen vergeben
werden durfen, die sich vorher verpflichten, ihren Beschaftigten mindestens das auf
der Grundlage des AENtG fur allgemeinverbindlich erklarte Entgelt zu zahlen. Das
AENtG gilt derzeit fur folgende Wirtschaftsbereiche:

= Baugewerbe, Dachdeckerhandwerk, Maler- und Lackiererhandwerk, Elektro-
handwerk, einschlief3lich der Erbringung von Montageleistungen auf Baustellen
aul3erhalb des Betriebssitzes,

= Gebaudereinigung,

= Briefdienstleistungen,

= Sicherheitsdienstleistungen,

= Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

= Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschatt,

= Abfallwirtschaft einschlie3lich Stral3enreinigung und Winterdienst,

= Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch
Sozialgesetzbuch,
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= Pflegedienstleistungen
= Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung ist jedoch, dass das Unternehmen tberwiegend in einer dieser Bran-
chen tatig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschéftigten im jeweiligen Kalender-
jahr - bezogen auf die Gesamtarbeitszeit - zeitlich tberwiegend die jeweiligen bran-
chentypischen Tatigkeiten erbracht haben. Hierbei sind Hilfs- und Nebenarbeiten
hinzuzurechnen, wenn sie zu einer sachgerechten Ausfihrung der Tatigkeit notwen-
dig sind und deshalb mit ihnen in Zusammenhang stehen.

Maoglich ist auch, dass im Rahmen eines offentlichen Auftrags nur ein Teil der Be-
schaftigten des Unternehmens dem AEntG unterfallt. In diesem Fall muss sich das
Unternehmen hinsichtlich der restlichen Beschaftigten verpflichten, bei der Ausfih-
rung der Leistung mindestens das nach 8 4 des LTMG zu zahlende Mindestentgelt
(brutto) pro Stunde zu zahlen.

Die Tarifvertrage, die nach dem AEntG auf ein Unternehmen Anwendung finden, las-
sen sich z. B. folgender Internetseite der Zollverwaltung entnehmen:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
AEntG-Lohnuntergrenze-AUeG/Branchen-Mindestlohn-Lohnuntergrenze/branchen-
mindestlohn-lohnuntergrenze.html.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des offentlichen Personenverkehrs auf Stral3e und Schiene bei der Ausfiih-
rung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das insgesamt mindestens dem in Ba-
den-Wurttemberg fur diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentati-
ven mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrdge vorgesehenen
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Auf-
wendungen fir die Altersversorgung, entspricht;

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) im Be-
reich des freigestellten Verkehrs gemaR § 1 der Freistellungs-Verordnung bei der
Ausfihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal 8 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht, wenn die Leistung nicht vom Anwen-
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dungsbereich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den stra-
Rengebundenen Personenverkehr umfasst wird;

= dass mein/unser Unternehmen wahrend der Ausfihrung der Leistung eintretende
tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachvolizieht.

Offentlichen Personenverkehrsdienste sind geman Artikel 5 der Verordnung (EG)

Nr. 1370/2007 Dienstleistungsauftrage im strallengebundenen 6ffentlichen Personen-
verkehr mit Bussen und StraRenbahnen, sonstige Dienstleistungsauftrage im schie-
nengebundenen Personenverkehr sowie Dienstleistungskonzessionen in diesen Be-
reichen. Dies umfasst samtliche, insbesondere auch die nach § 13 des Personenbe-
forderungsgesetzes genehmigten Verkehrsdienstleistungen. Vom LTMG erfasst sind
auch Auftragsvergaben tUber die nicht als 6ffentliche Personenverkehre geltenden Ver-
kehrsauftrage im Sinne der Freistellungsverordnung; hierzu gehéren insbesondere der
freigestellte Schilerverkehr sowie der Transport von korperlich, geistig oder seelisch
behinderten Personen zu oder von Einrichtungen, die deren Betreuung dienen.

Sind im o6ffentlichen Personenverkehr mehrere Tarifvertrage einschlagig, missen
Auftragnehmer ihren Beschaftigten zur Erfullung ihrer Tariftreuepflichten insgesamt
mindestens das in einem der einschlagigen und als reprasentativ festgestellten Tarif-
vertrage vorgesehene Entgelt zahlen.

Die Feststellung der reprasentativen Tarifvertrage erfolgt durch das Wirtschaftsminis-
terium im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium unter Berlcksichtigung der
Empfehlungen eines mit den im betroffenen Verkehrsbereich tatigen Sozialpartnern
paritatisch besetzten Beirats.

Die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage werden vom Auftraggeber in der
Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des 6ffentlichen Auftrags benannt.
Das Verzeichnis der reprasentativen Tarifvertrage fur offentliche Auftrage Uber Ver-
kehrsdienstleistungen nach 8 1 Absatz 3 der Verordnung des Sozialministeriums zur
Durchfiihrung des 8§ 3 Absatz 4 des LTMG wurde als Verwaltungsvorschrift im Ge-
meinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Wirttemberg veréffentlicht. Zugleich stellt
die beim Regierungsprasidium Stuttgart eingerichtete Servicestelle das Verzeichnis
und die darin enthaltenen Tarifvertrage im Internet zur Verfiigung (https://rp.baden-
wuerttem-

berg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/Repraesentative Tarifvertraege.aspx).
Auf die Internetseite der Servicestelle gelangen Sie auch tber den QuickLink (Der
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schnelle Klick) ,Tariftreue“ auf der Startseite des Regierungsprasidiums Stuttgart
(https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).

Grundsatzlich gilt das LTMG auch fur den freigestellten Verkehr. Ob im Einzelfall bei
offentlichen Auftragen tber Verkehrsdienstleistungen fir den freigestellten Verkehr
Tariftreue nach den einschlagigen und repréasentativen Tarifvertragen einzuhalten ist
oder das Mindestentgelt des § 4 LTMG gilt, hangt von der jeweils ausgeschriebenen
Leistung ab. Es gelten die einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den
stralRengebundenen Personenverkehr, sobald der freigestellte Verkehr vom Anwen-
dungsbereich des jeweiligen Tarifvertrages umfasst wird.

Bei Ausschreibungen tber die Beférderung von bis zu neun Personen einschlief3lich
des Fahrzeugfuhrers, wird der Verkehr mit Personenkraftwagen im Sinne des

8 4 Abs. 4 Nr. 1 Personenbeforderungsgesetz (PBefG) betrieben. Derzeit gibt es im
Hinblick auf Dienstleistungen im Bereich des 6ffentlichen Personenverkehrs auf der
Stral3e keine einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage, die die Beférderungen
der mit Personenkraftwagen i. S. d. 8 4 Abs. 4 Nr. 1 PBefG durchgefiihrten freige-
stellten Verkehre erfassen. Insofern gilt fir die betreffenden Verkehre zum jetzigen
Zeitpunkt nur das Mindestentgelt gem. § 4 LTMG.

Bei Ausschreibungen uber die Beférderung von mehr als neun Personen einschliel3-
lich Fahrer wird der Verkehr mit Kraftomnibussen im Sinne des § 4 Abs.

4 Nr. 2 PBefG betrieben. Die Fahrer benotigen eine besondere Qualifikation. Diese
Verkehre fallen unter den Anwendungsbereich des einschlagigen und reprasentati-
ven Tarifvertrags (,Personenbeférderung durch Kraftomnibusse®).

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemafl 8 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

= dass mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig
ist und die Leistung ausschlie3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschéftigen
ausgefuhrt wird.

Diese Erklarung ist abzugeben, wenn
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= Unternehmen zwar an das AEntG gebunden sind, aber ihren Beschaftigten weni-
ger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

» tarifgebundene Unternehmen im Bereich der Personenverkehrsdienste ihren Be-
schaftigten weniger als das aktuell gultige Mindestentgelt bezahlen,

= es sich um sonstige Unternehmen handelt, tarifgebunden oder nicht tarifgebunden.

Sofern keine Tariftreue gefordert werden kann, missen sich Unternehmen nach 8 4
LTMG verpflichten, ihren unter das Mindestlohngesetz (MiLoG) fallenden Beschétftig-
ten bei der Ausfiihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den Vor-
gaben des Mindestlohngesetzes und der gemal 8 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG erlasse-
nen Rechtsverordnung entspricht. Dies gilt jedoch nicht fir die Leistungserbringung
durch Auszubildende.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefihrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mir/wir uns

= von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-
leihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso
abgeben lasse/lassen wie flr alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann
dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

= von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfiihrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);

8 6 Abs. 2 LTMG verpflichtet die Unternehmen dem o6ffentlichen Auftraggeber Tarif-
treue- und Mindestentgelterklarungen der Nachunternehmen vorzulegen. Gleiches
gilt, wenn das Unternehmen oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfiihrung
des Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetzt. Dies gilt grundsétz-
lich auch fur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunternehmen der vom be-



auftragten Unternehmen eingeschalteten Nachunternehmen. Auf die Verpflichtung
zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterklarungen kann verzichtet werden,
wenn das Auftragsvolumen eines Nachunternehmens oder Verleihunternehmens
weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) betragt. Hierfur gilt die erste Varian-
te.

Die zweite Variante tragt dem EuGH-Urteil vom 18. September 2014, Az.: C-579/13
Rechnung, in dem dieser entschieden hat, dass die Bezahlung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns nicht verlangt werden darf, wenn ein Auftrag ausschlief3lich im
Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmern eines Nachunternehmers ausgefuhrt wird.

Ich erklare/Wir erklaren,

= dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachun-
ternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4
LTMG erfillen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und
den Auftrag ausschlief3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ausfihren.

Auch wenn auf die Verpflichtung zur Vorlage von Tariftreue- und Mindestentgelterkla-
rungen verzichtet werden kann, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mens oder Verleihunternehmens weniger als 10.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) be-
tragt, muss das beauftragte Unternehmen gleichwohl daftir sorgen, dass Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Pflicht zur Tariftreue- und Mindestentgeltzah-
lung einhalten.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

In 8 7 Abs. 1 LTMG sind die Nachweispflichten der Auftragnehmer sowie ihrer Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen Uber die Einhaltung ihrer Verpflichtungen zur
Tariftreue- bzw. Mindestentgeltzahlung festgelegt.
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e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschéftigten bereitzuhalten haben,

Die offentlichen Auftraggeber haben das Recht, Kontrollen durchzufiihren. Sie haben
die Mdglichkeit, die Einhaltung der Vorgaben durch ihre Vertragspartner durch an-
lass- oder stichprobenbezogene Prifungen aufgrund der von den Unternehmen vor-
zulegenden Unterlagen sicherzustellen. Vorbereitend darauf haben die Unternehmen
entsprechende vollstdndige und praffahige Unterlagen bereitzuhalten.

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

8 8 LTMG regelt die Sanktionsmaoglichkeiten gegentiber dem Auftragnehmer bei Ver-
stoRRen.

Im Vertrag werden die Bezahlung einer Vertragsstrafe bei vorsatzlichen oder fahrlas-
sigen Verstol3en gegen die 88 3 bis 7 LTMG und die Voraussetzungen fir ihre Ver-
wirkung vereinbart. Die Vertragsstrafe betragt ein Prozent, bei Verkehrsdienstleistun-
gen betragt die Vertragsstrafe bis zu einem Prozent des Auftragswerts je Verstol3.
Die Obergrenze bei mehreren Versté3en betragt innerhalb eines Auftrags funf Pro-
zent.

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung,

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns beauf-
tragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Vergabe-
verfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom 6ffentlichen Auftraggeber fir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des oOffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

Der offentliche Auftraggeber kann Auftragnehmer, Nachunternehmen oder Verleihun-
ternehmen bei ihm bekannt gewordenen schuldhaften Verstdl3en gegen ihre Ver-
pflichtungen nach dem LTMG bis zu drei Jahre lang von weiteren Auftragsvergaben
ausschlie3en. Die Entscheidung sowie die konkrete Dauer des Ausschlusses stehen



im pflichtgemalen Ermessen des 6ffentlichen Auftraggebers und haben sich an den
Umstanden des Einzelfalls zu orientieren. Selbstreinigende MaRnahmen der Unter-
nehmen (z. B. arbeitsrechtliche MalRnahmen) werden angemessen bertcksichtigt.

. dass der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 6ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen ha-
be/haben.

Der offentliche Auftraggeber kann als weitere Sanktion fristlos kiindigen, wenn dies
vereinbart wurde. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, dem offentlichen Auftrag-
geber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen (8 8 Abs. 2
LTMG).

. dass der offentliche Auftraggeber die nach dem AENntG fir die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behérden der Zollverwaltung
informiert.

Der offentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die nach dem AEntG fir die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwaltung
bei entsprechenden Versto3en zu informieren.

Sie erhalten weitere Informationen auf der Internetseite der Servicestelle unter
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Tariftreue/Seiten/default.aspx oder tber
den Quick-Link (Der schnelle Klick) ,, Tariftreue® auf der Startseite des Regie-
rungsprasidiums Stuttgart (https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rps/Seiten/default.aspx).
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur offentliche Auftrage in Baden-Wrt-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfuhrung der Leistung, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der
jeweils geltenden Fassung erfasst wird, diejenigen Arbeitsbedingungen ein-
schlie3lich des Entgelts gewahrt werden, die nach Art und Hohe mindestens den
Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den mein/unser Unterneh-
men aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist;

dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die
nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) in der jeweils geltenden Fas-
sung unterfallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung
findet, bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens
den Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal} § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht.

dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder
beauftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden
Sinne ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese
dann dem offentlichen Auftraggeber vorlege;

sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die Ver-
pflichtungen nach den §§ 3 und 4 LTMG erfullen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,
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dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem of-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens oder die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o6ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des o6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kdnnen,

der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem offentlichen Auf-
traggeber den durch die Kindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben,

der offentliche Auftraggeber die nach dem AEntG fur die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwal-
tung informiert.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel tibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 01.02.2021

Verpflichtungserklarung
zum Mindestentgelt

(sofern der offentliche Auftrag nicht vom AEntG erfasst wird und es sich nicht um
Dienstleistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stralle und
Schiene handelt)

zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur Bau- und Dienstleistungen nach den Vorga-
ben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wart-
temberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

[0 dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei

der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den
Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemaf § 1 Absatz 2
Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung entspricht

oder

mein/unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig ist
und die Leistung ausschlie3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschaftigten
ausgeflhrt wird.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mir/wir uns

[0 von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten

Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne
ebenso abgeben lasse/lassen wie fur alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und
diese dann dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

oder

von einem von mir/uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlieBlich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfuhrt und
diese Versicherung dem o6ffentlichen Auftraggeber vorlege(n);

Zutreffendes bitte ankreuzen.

dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den §§ 3 und
4 LTMG erfullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind
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2

und den Auftrag ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeithnehmerinnen
und Arbeitnehmern ausfuhren.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem o6ffentlichen Auftraggeber
die Einhaltung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen je-
derzeit nachzuweisen,

e dass mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vor-
stehenden Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

e dass zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6f-
fentlichen Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe
fur jeden schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

e dass bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unterneh-
mens sowie der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen gegen die Verpflichtungen aus dieser Erklarung

» den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom o&ffentlichen Auftraggeber fur die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des 6ffentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kiindigung
aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem &ffentlichen Auf-
traggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen
habe/haben.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Sofern die Verpflichtungserklarung in Textform nach § 126b BGB mithilfe elekt-
ronischer Mittel iibermittelt wird:

Ort, Datum Name der erklarenden Person (in Druckbuchstaben)

Unterschrift (Faksimile oder Scan)

Statt einer Unterschrift kann auch der Zusatz ,diese Erklarung ist nicht unterschrie-
ben“ erganzt werden.
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Muster Stand 02.11.2020

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfallung der Tariftreue- und Mindestent-
geltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentliche
Auftrage in Baden-Wurttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG)

1. Mindestentgelte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AENtG) in der jeweils geltenden Fassung unterféllt, seinen
Beschaftigten bei der Ausfihrung des o6ffentlichen Auftrags wenigstens diejeni-
gen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindestentgelts zu gewéh-
ren, die durch einen fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder eine
nach den 88 7 oder 11 des AENtG erlassene Rechtsverordnung fur die betref-
fende Leistung verbindlich vorgegeben werden;

(2) fur Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Straf3e und
Schiene seinen Beschaftigten bei der Ausfihrung des 6ffentlichen Auftrags ein
Entgelt zu bezahlen, das insgesamt mindestens dem in Baden-Wrttemberg fur
diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffa-
higen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehenen Entgelt nach den
tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlief3lich der Aufwendungen fir
die Altersversorgung, entspricht, und wahrend der Ausflihrung des offentlichen
Auftrags eintretende tarifvertragliche Anderungen des Entgelts nachzuvollzie-
hen;

(3) fur Leistungen,

e deren Erbringung nicht dem Geltungsbereich des AEntG in der jeweils gel-
tenden Fassung unterfallen,

e die den freigestellten Verkehr betreffen und die nicht vom Anwendungsbe-
reich der einschlagigen und reprasentativen Tarifvertrage fur den straf3enge-
bundenen Personenverkehr umfasst werden,

e die nicht den o6ffentlichen Personenverkehr betreffen,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des 6ffentlichen
Auftrags wenigstens ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben



des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal3 § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung entspricht, es sei denn, bei dem Unternehmen
handelt es sich um eine anerkannte Werkstatt fir behinderte Menschen, einen
Inklusionsbetrieb oder eine anerkannte Blindenwerkstatt (bevorzugtes Unter-
nehmen gemal 88 224 und 226 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (I1X) —
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) oder der Auftrag
wird ausschlie3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeits-
nehmern eines Nachtunternehmens ausgefihrt;

(4) sofern die Voraussetzungen von mehr als einer der in (1) bis (3) getroffenen
Regelungen erfullt sind, die flr seine Beschaftigten jeweils giinstigste Regelung
anzuwenden.

Nachunternehmen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) seine Nachunternehmen und Verleihunternehmen sorgfaltig auszuwahlen,

(2) sicherzustellen, dass die Nachunternehmen und Verleihunternehmen die
Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG erfillen,

(3) die von den Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgegebene Ver-
pflichtungserklarung oder Versicherung nach den 88 3 und 4 LTMG dem Auf-

traggeber auf Verlangen vorzulegen,

(4) Nachunternehmen und Verleihunternehmen davon in Kenntnis zu setzen,
dass es sich um einen offentlichen Auftrag handelt.

Kontrolle

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

(1) dem Auftraggeber bei einer Kontrolle Entgeltabrechnungen, die Unterlagen
Uber die Abfuihrung von Steuern und Abgaben sowie die zwischen Unterneh-
men und Nachunternehmen und Verleihunternehmen abgeschlossenen Ver-

trdge zum Zwecke der Prufung der Einhaltung des LTMG vorzulegen,

(2) seine Beschatftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen,
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(3) dem Auftraggeber ein Auskunfts- und Prifrecht im Sinne des 8 7 Absatz 1
LTMG bei der Beauftragung von Nachunternehmen und Verleihunternehmen
einrAumen zu lassen,

(4) volistandige und praffahige Unterlagen zur Prifung der Einhaltung der Vor-
gaben der 88 3 und 4 LTMG in erforderlichem Umfang bereitzuhalten und auf
Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen und zu erlautern sowie die Einhaltung
dieser Pflicht durch die beauftragten Nachunternehmen und Verleihunterneh-
men vertraglich sicherzustellen.

Sanktionen

(1) Fur jeden schuldhaften Verstold des Auftragnehmers gegen die Verpflichtun-
gen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen dem Auftraggeber und dem Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Hohe eins von Hundert, bei
Verkehrsdienstleistungen bis zu einem von Hundert betragt. Bei mehreren Ver-
stolRen gegen das LTMG sowie gegen weitere Verpflichtungen dieses Vertrages
ist die Vertragsstrafe der Hohe nach insgesamt auf funf von Hundert des Auf-
tragswertes begrenzt. Dies gilt auch fiur den Fall, dass der Verstol3 durch ein
von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder Verleihunterneh-
men begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstol3 bei Be-
auftragung des Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte
und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch
nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismanig hohen Vertragsstrafe kann
der Auftragnehmer beim Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe be-
antragen.

(2) Die schuldhafte Nichterfillung einer Verpflichtung nach den 88 3 bis 7 LTMG
durch den Auftragnehmer berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen Kundi-
gung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den
durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu ersetzen.

(3) Die Bestimmungen des 8§ 11 VOB/B bzw. VOL/B bleiben hiervon unberiihrt.
(4) Bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 des Auftragnehmers sowie der

von ihm beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die
Verpflichtungen des LTMG
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kann der Auftraggeber diese fur die Dauer von bis zu drei Jahren von ihren
Auftragsvergaben ausschliel3en,

informiert der Auftraggeber die nach dem AEntG fir die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten zustandigen Behorden der Zollverwaltung.
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Rheinland]falz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 1

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AENntG) vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der jeweils geltenden
Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Auftragsnummer: |020-25-E16

Vergabestelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Leistung: Qualifizierungssystem fir Gleiskonstruktionen

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AENntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Hohe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist — Tariftreueerklarung gemalf} § 4 Abs. 1
LTTG —;
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m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem Arbeithehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung Uber zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausfuhrung der Leistung gemal § 4
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022:
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelter-
klarung gemal § 4 Abs. 2 LTTG —.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlielich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufihren;

m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausfluhrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem o&ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Rheinlandfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 2

fur Auftrage uber Dienstleistungen im Bereich des
offentlichen Personenverkehrs auf StraRe und Schiene

nach § 4 Abs. 3 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur
Gewabhrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen
Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG —) vom

1. Dezember 2010 (GVBI. S. 426), zuletzt geandert durch Gesetz vom
26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Auftragsnummer: |[020-25-E16

Vergabestelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Leistung: Qualifizierungssystem fur Gleiskonstruktionen

Der Auftragnehmer hat alle Bestimmungen des Landesgesetzes zur Gewahrleistung
von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftragsvergaben in seiner jeweils
geltenden Fassung zur Kenntnis genommen und erklart hierzu:

Der Auftragnehmer bewirbt sich um einen Auftrag Uber Dienstleistungen im Bereich
des offentlichen Personenverkehrs auf StraBe und Schiene.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns hiermit,

m den Beschaftigten bei der Ausfuhrung der Leistung mindestens das in Rheinland-
Pfalz fir diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tarif-
fahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den ta-
rifvertraglich festgelegten Modalitaten zu zahlen und wahrend der Ausfihrungs-
laufzeit Anderungen nachzuvollziehen;

m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprifen, ob sie auf der Basis der anzuwendenden Lohn- und Ge-
haltstarife kalkuliert sein kénnen;
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m im Falle der Auftragsausflihrung durch Nachunternehmer oder Beschaftigte eines
Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens
sowie fur alle weiteren Nachunternehmen des Nachunternehmens die Verpflich-
tungen nach § 4 LTTG durch die Nachunternehmer bzw. die Verleiher sicherzu-
stellen und dem o6ffentlichen Auftraggeber Tariftreueerklarungen der Nachunter-
nehmer und der Verleiher vorzulegen.

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Die einschlagigen und reprasentativen, mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbar-
ten Tarifvertrage werden vom Auftraggeber in der Bekanntmachung und den Vergabe-
unterlagen des 6ffentlichen Auftrages benannt. Die Liste dieser Tarifvertrage wurde
vom Ministerium fir Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Form einer Ver-
waltungsvorschrift vom 16. Marz 2011 (MinBIl. 2011 S. 58), zuletzt geandert durch
Verwaltungsvorschrift vom 19. Juni 2023 (MinBl. 2023, S174) veroffentlicht.

Ich/wir habe/n diese Liste zur Kenntnis genommen. Sie ist Bestandteil dieser Erkla-
rung. Einen Abdruck habe/n ich/wir als Anlage 1 zu dieser Mustererklarung erhalten.

Informationen Uber die Entgeltregelungen aus den einschlagigen und reprasentativen
Tarifvertragen werden von der beim Landesamt flr Soziales, Jugend und Versorgung
eingerichteten Servicestelle LTTG unentgeltlich zur Verfigung gestellt.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Rheinlandfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Auftragsnummer: |020-25-E16

Vergabestelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Leistung: Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfihrung der
Leistung gemal § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn
nach dem Mindestlohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €;
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern auszufihren;
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m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kdnnen;

m im Falle der Auftragsausflihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem offentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschlielich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufihren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung
Qualifizierungssystem fiir Gleiskonstruktionen

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -
KrausenstralRe 17-18
10117 Berlin

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung Postanschrift

Fachaufsicht fihrende Ebenen in den Landern 11014 Berlin

Tel +493018 681-16882
Fax +49 3018 681-516882

BWI7@bmi.bund.de

. www.bmwsb.bund.de
Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022
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[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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rnv

Infrastruktur

Technische Lieferbedingungen fiir Gleisanlagen

aus Vignolschienen

Mannheim, den 09.07.2021
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Antragsteller: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
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rnv

Anderungsverwaltung

Art der Anderung Datum Name
Einfligen Quermaftabelle EEF 03.05.2005 Koch
Redaktionelle Anderungen 17.05.2005 Reichenbacher
Weichenheizung, Baustosse schweisstechn. Vergltung 25.10.2005 Reichenbacher
Federzungen entfallt, Bezeichnung Schwellen aktualisiert, Radlenkerhéhe Giber GfT | 04.05.2006 Reichenbacher, Klein,
Koch
Abnahme, Zeichnungen, Schwellen 13.10.2006 Reichenbacher
Datenformat 06.12.2006 A.Bottger
Neue Bezeichnungen Euro-Norm 13674 28.02.2008 Reichenbacher
Anpassung an Euro-Norm 26.05.2008 Reichenbacher
Einfigen neuer Weichenschwellen 03.09.2008 Thielmann
Abnahme, Weichenschwellen 22.09.2008 Reichenbacher
Weichenschwellen Bezeichnung geandert 17.10.2008 Thielmann
Verschraubung Entgleisungsschutz auf Schwellen od. Stiitzen 29.10.2008 Reichenbacher
Beschreibung Weichenschwellen 17.11.2008 Thielmann
Abbrennstumpfschweissen 17.06.2009 Reichenbacher
Werkstoffqualitdtsbezeichnung gedndert 26.04.2010 Thielmann
Spannklemmen bei Spurrillenschiene 03.05.2011 Reichenbacher
Redaktionelle Anderungen und Anderung Stahlgiten 12.08.2013 Dommasch
Vignolschwellen geandert 11.07.2016 Dommasch
Anpassung QuermalStabellen 15.11.2016 Dommasch
Eingelassene Zunge, Anlage 4.1 30.11.2017 Dommasch
Radlenkerhohe angepasst Pkt. 2.4 05.08.2019 Onal
Abnahmesprache hinzugefugt, Pkt. 3 Erganzung der Uberlangen 09.12.2019 Onal
Pkt. 1 Angaben zu den Konstruktionsplanen und Abnahmen 06.05.2020 Onal
Ziffern der VDV Oberbaurichtlinien (Ausgabe 08/2018) aktualisiert 02.10.2020 Onal
Befestigung RO SKL 12 Pkt. 2.13
Pkt. 3 Anschweiflasche erganzt 30.04.2021 Onal
Anhang 5 AnschweilSlasche fiir Weichensperrkreis
Pkt. 2.9 Ubergang zwischen Rillenschiene und Vignolschiene 09.07.2021 Onal

Erlauterung und Differenzierung der Ubergangsschiene und Ubergangsprofilierung
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1. Allgemeines

Die Bauausfuhrung unterliegt der Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Stralsenbahnen (BOStrab),
der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung fir Schmalspurbahnen (ESBO) und den Spurfiihrungsrichtlinien
(SpR) flr eine Nennspur 1000 mm nach Betriebssystem S. Die Beschreibung der konstruktiven Ausfiih-
rung ist die Grundlage der vertragsmaRiigen Leistungserfilllung im Sinne der zugesicherten Eigenschaften
und den anerkannten Regeln der Technik. Aufgrund des Bestandes und der Unterhaltung sind die be-
schriebenen Bauformen und Elemente vorzuziehen. Innovative Lésungen und der Einsatz anderer
gleichwertiger Komponenten sind unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Technik und Umwelt zulassig
und erwinscht. Anderungsvorschlage sind in einem Alternativangebot mit Systembeschreibung und
Zeichnungen als Anlage darzustellen.

Die Gleichwertigkeit anderer angebotener Produkte als in den Technischen Lieferbedingungen genannt,
sind vom AN vor Auftragsvergabe nachzuweisen.

Die Gleiskonstruktionen werden aus BreitfulSschienen 49 E 1 mit den festgelegten Konstruktionsprofilen,
in den Varianten

1.1 Betonschwellen mit Durchsteckverschraubung - Weichenanlagen
1.2 Holzschwellen mit Rippenplatten -> Weichenanlagen
2.1 Betonschwellenoberbau mit W — Befestigung - Gleisanlagen
2.2 System Rheda City - Gleisanlagen

ausgebildet. Die Ausfiihrungsform ist im Leistungsverzeichnis (LV) festgelegt. Die Geometrie der Gleisan-
lage ist den Planunterlagen zu entnehmen. Alle Planunterlagen besitzen nur fur die Ausschreibung Giil-
tigkeit.

Lagepléne sowie die erforderlichen Gleisberechnungen fur die Erstellung der Gleiskonstruktionsplane
sind vom Auftragnehmer (AN) nach der Auftragsvergabe bei der rnv GmbH (AG) anzufordern.

Genehmigung der Planunterlagen

Die Schienenteilungs- und/oder Konstruktionsplane der Anlage mit den relevanten geometrischen und
technischen Baumafen sind 2-fach mind. 14 Tage vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen
sowie per E-Mail als pdf-Dokument zu verschicken. Neben den benannten Konstruktionsplanen sind
Bauteilplane (Zungenvorrichtungen, Herzstucke usw.) dem AG zur Prifung 1-fach vorzulegen. Auf Ver-
langen des AG’s sind weitere Exemplare der Planunterlagen flr das Genehmigungsverfahren vorzulegen.

Die Planunterlagen missen die Mindestanforderungen und Vorgaben der aktuellen glltigen technischen
Lieferbedingungen enthalten. Die Auslegung des Fiihrungsprinzips je Gleis (Haupt- oder Nebenstrang) im
Herzstlckbereich ist im Konstruktionsplan zu benennen (Leitkantenfuhrung, Fahrkanten- oder ambiva-
lente Fihrung).
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Pro Weiche/Konstruktion ist jeweils ein Konstruktionsplan zu erstellen. Bei jeglichen Abzweigen sind zu
den einzelnen Konstruktionsplanen zusatzliche Plane zu erstellen, indem die Gesamtanlage (z.B. Gleis-
dreieck, zweigleisiger Abzweig, u.A.) in einem Plan samt unten aufgefiihrten Angaben ersichtlich ist.

Weitere Informationen auf den Planunterlagen:

- Bauteilgewichte

- Anschlagpunkte

- Detail der Befestigungen

- Kammerfillelemente/ Isolation der Anlage

Bei Schienenlieferungen sind Biege- und Schienenteilungsplane gemals dem LV zu erstellen.
Die Biege- und Schienenteilungsplane sind 2-fach vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen
sowie per E-Mail als pdf-Dokument zu verschicken.

Folgende Angaben mussen mindestens den Planunterlagen zu entnehmen sein:

- Stationierungen (Bauanfang, Bauende, Gleishauptpunkte [Bogenanfang, Bogenende])
- LangenvermafSung (Schienenlange)

- Schienennummerierung

- Spurweite

- Schienengute

- ggf. Schwellenteilung (wenn mit im LV)

Soweit nicht anders im LV genannt, sind 1 Monat vor Lieferung die genehmigten Biege- und Schienen-
teilungsplane 4 Lichtpausen und auf Datentrager im Datenformat DGN (MS V8) bzw. DWG (AutoCAD
2009) und als pdf-Dokument zu tbergeben. Eine andere Datenform ist mit dem AG abzustimmen.

Die Lage der SchienenstdBe ist vor der Ausfilhrung mit dem AG abzustimmen. Mehraufwand
fiir die Anderungen der Lage der SchienenstéBe und Anpassung der Planunterlagen wird nicht
gesondert vergiitet.

Der AG behalt sich 2 Wochen fur die Prifung der eingereichten Plane vor.

In allen Planunterlagen sind Gauf3-Krtiger Koordinaten und Stationen der Gleishauptpunkte (Bogenan-
fang, -ende, Weichenanfang, -ende, Radienwechsel etc.) anzugeben.

Abnahme

Die ,Anlagen” sind zur Abnahme im Lieferwerk komplett aufzulegen. Eine Teilmontage ist vorab mit
dem AG abzustimmen und kann vom AG abgelehnt werden.

Sofern im LV nicht anders genannt, schlieft der Begriff ,Anlage” alle Konstruktionen sowie die Verbin-
dungsschienen ein.
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Der Abnahmetermin ist einvernehmlich zwischen dem Lieferanten und der rnv GmbH zu vereinbaren. Die
Abnahme hat spat. 14 Tage vor dem geplanten Liefertermin zu erfolgen. Mégliche Kosten fir die Zwi-
schenlagerung bis zum vereinbarten Liefertermin gehen zu Lasten des AN und sind in die entsprechen-
den Einheitspreise der Positionen einzurechnen. Die rnv GmbH behaélt sich vor, vom AN vorgeschlagene
Abnahmetermine in die Folgewoche (max. sieben Kalendertage) des geplanten Abnahmetermins zu ver-
schieben. Die entstehenden Kosten fiir die Abnahme sind in die EP’s einzurechnen und werden nicht ge-
sondert vergutet.

Die Abnahme erfolgt in deutscher Schrift und Sprache.

Die in unserer Spurfuhrungstabelle festgelegten Herstellungstoleranzen haben Vorrang. Die Ubrigen Bau-
toleranzen ergeben sich aus der VDV - Richtlinien OR 10.4.6 — Z1, jeweils in der aktuellen Fassung.

Fur die Auftragsausfihrung kommen grundsatzlich die Oberbau — Richtlinien (OR) mit den Oberbau -
Zusatzrichtlinien (OR — Z) des VDV und das Weichenhandbuch ,Weichen, Kreuzungen, Gleisver-
bindungen aus rillenlosen Schienen” (Normweichen) des VDV / FW sowie fur Schienen die DIN EN 13674
in der jeweils aktuellen Fassung zur Anwendung.

Der Lieferumfang einschlieBlich Zubehor ist im beiliegendem Leistungsverzeichnis aufgefihrt. Die Einzel-
heiten sind in den technischen Ausflihrungen beschrieben.

Unterlagen zur Abnahme
Bei der Abnahme sind die Anlagenplane in 4 Lichtpausen und auf Datentrager im Datenformat DGN (MS
V8) bzw. DWG (AutoCAD 2009) und als pdf-Dokument vorab zu Ubergeben. Eine andere Datenform ist

mit dem AG abzustimmen.

o Werkseitiges Abnahmeprotokoll gemafs VDV — Richtlinie OR 10.4.6 — Z1 fur Weichen mit rillenlo-
sen Schienen.

e Materialzeugnisse der eingesetzten Schienen.
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2. Technische Ausfiihrungen

2.1 Zungenvorrichtung

Die zur Ausfuhrung kommende Form mit Federzunge oder Federschienenzunge ist mit dem AG abzu-
stimmen.

Die Backenschienen als Regelschienen 49 E 1 sind mit entsprechenden Zungenstiitzen auszufithren. Die
Zungenstlitzen sind einzupassen.

Die Zungen sind ausschlieBlich als eingelassene Zungen herzustellen. Die Fahrflankenneigung ist
zur Optimierung des Radschienekontakt in 6:1 herzustellen.

Der Einsatz von Witec- Zungen ist zulassig. Die Lange der Beischragung ist allerdings auf die steilen
Stirnkrange mit Kuppenabrundung von R3 anzupassen und entsprechend zu verlangern.

Wanderschutz aus geschweilSter Kastenkonstruktion (siehe Anhang 4.2). Die Bohrungen fur das An-
triebs- und Zungeprifergestange sind entsprechend der Umstellvorrichtung / des Weichenantriebes des
LV's vorzusehen.

Die Zungen sind mit Zungenrollvorrichtungen AUSTROROLL, EKOS oder gleichwertig auszurusten.
Ausrustung der Zungenvorrichtung mit Backenschienenverspannung IBAV (Spannbugel Ssb 3).

Zungenvorrichtungen mit Federschienenzungen (Fsch)

Baulange und geometrischer Aufbau nach Normweiche, Federschienenzunge hergestellt aus Zungenpro-
fil 49 E1A1 und mittels Abbrennstumpfschweissen angeschweifSten Anschlussschienen 49 E 1, mit Si-
cherheitslaschen am Schweil3stofR.

Zungenvorrichtungen mit Federzungen (Fz)

Zunge aus durchgehendem Zungenprofil 49 E1A1 mit langer Ausschmiedung oder angeschweilstem
Schmiedestulick, Schweif3stofs auf dem ersten Stutzpunkt nach dem Federbereich gesichert verspannt.

2.2 Herzstiicke

Die Ausfiihrung der Herzstlicke (Flach- oder Tiefrille) wird definiert durch Spurfiihrungstabelle und Spur-
fuhrungsrichtlinie. Der AG behalt sich jedoch eine Entscheidung im Einzelfall vor.

Einfaches Herzstiick (starre Ausfiihrung)

Als Normalausfihrung kommen Blockherzstlicke zum Einsatz, hergestellt mit einteiliger Blockspitze, an
der Spitze angeschweilSte Futtersticke und elektrisch stumpf angeschweifdte Regelschienen. Die Fligel-
schienen werden mit Schrauben (DIN 931 Gute 10.9) und Muttern (DIN 934 Glte 10) unter Verwendung
von winkelausgleichenden Unterlagen mit der Spitze hochfest verschraubt. Die Schraubenverbindung ist
so zu dimensionieren, dass wahrend der Liegedauer der Weiche eine ausreichende Restklemmkraft vor-
handen ist. Die Gestaltung der Einlaufe erfolgt nach Normweichenvorgaben.
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Bewegliche Herzstiicke

Federnd-beweglich geteilte Spitze mit Stol3stelle im Strang laut Festlegung im LV; Gleitplatten aus ver-
schleiBwiderstandsfahigem Sonderbaustahl (XAR 400 oder gleichwertig), mit einer Harte von 360 - 440
HB. Sicherung der Spitzen gegen Bruch der Verschraubung; Vorbereitet fur den Einbau von bauseitigen
Umstellvorrichtungen Siemens S700; 2 Stiick AnschweiRenden an Rippenplatten fir Trageisen der Um-
stellvorrichtung; vorbereitet fur Einbau von Weichenheizung (Heizstab); 1 Klammerspitzenverschluf ein-
schl. VerschluSstlicken, isolierter Schieberstange und Bockstange (inkl. Anschlufd) an die Umstellvorrich-
tung

Die direkte Beschaffung der Heizeinrichtung durch das Weichenwerk, die Beistellung durch den AG an
das Weichenwerk mit Vormontage oder die bauseitige Beistellung mit Einbau ist im LV festgelegt.

Flachrillenherzstiicke

In kleinbogigen Anlagen (grofSe Rillenweiten, steile Herzstuckwinkel) mussen u. U. die Herzstlicke in
Flachrille vorgesehen werden. In diesem Fall kommen die Profile der Rillenschienenweichen zur Anwen-
dung in Blockkonstruktion aus Blockschiene 310 C 1 mit angeschweifSten AnschluBschienen 105 C 1. Die
Grundschenkellangen betragen 2000 mm. Die Ubergange an 49 E 1 gemal Punkt 2.9.

2.3 Zwischenschienen in Weichenanlagen

Zwischenschienen in kurzen Langen sind zu vermeiden. Grundsatzlich ist eine Reduzierung der Schweif3-
stoRe anzustreben.

2.4 Radlenker

Radlenkerprofil 33 C 1, das Profil wird 16 mm Uber GFT angebracht, Fuhrungsbereich mit Flankennei-
gung 1:6, geometrischer Aufbau der Leiteinrichtung in Bezug Einldufe und Flhrungsbereiche nach
Normweichenvorgaben, in nicht normalen Weichen- und Kreuzungskonstruktionen ist eine sinngemafe
Ableitung vorzunehmen, Radlenker bei Verschleild durch Hinterlegen von Ausgleichsblechen nachstell-
bar.

AusrUstung der Radlenkerbereiche mit Fahrschienenverspannung IFaV (Spannbugel Ssb 2).

Alle Schraubverbindungen sind kraftschlissig, reversierbar und selbstsichernd zu konstruieren und anzu-
bringen.

2.5 Entgleisungsschutz

Die Ausfiihrung erfolgt nach OR 6.1.14 mit einem Radlenkerprofil 33 C 1 (UIC 33). Das Profil wird 16
mm uUber GFT angebracht. Die Anbringung erfolgt durch Radlenkerbdcke auf jeder Schwelle oder Stutz-
punkt. Entgleisungsschutz bei Verschleis durch Hinterlegen von Ausgleichsblechen nachstellbar.

Die Enden der Radlenkerprofile sind in geschraubter Ausfuhrung mit Laschenlécher inkl. Laschen,
Schrauben, Mutter und sonstigem Kleineisen auszufiihren.

Die Regellange betragt 10-15 m, die Rillenweite betragt 65 mm.

Alle Schraubverbindungen sind kraftschlussig, reversierbar und selbstsichernd zu konstruieren und anzu-
bringen.
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2.6 Weichenantrieb / Umstellvorrichtung

Die Angaben im LV fir die Art, den Einsatz und Lieferung der entsprechenden Stellsysteme in den Wei-
chen sind zu beachten. Wenn im LV nicht anders genannt, ist die direkte Beschaffung der Stellsysteme
durch das Weichenwerk vorzusehen. Optional behalt sich der AG vor, die Beistellung durch den AG an
das Weichenwerk mit Vormontage oder die bauseitige Bereitstellung mit Einbau durchzufiihren. Dies
wird im LV gesondert erwahnt.

Im Werk eingebaute Antriebe sind bei der Abnahme so einzubauen, dass die Weiche durch den Antrieb
mechanisch verstellbar ist.

2.7 Weichenheizung

Die direkte Beschaffung der Heizeinrichtung durch das Weichenwerk, die Beistellung durch den AG an
das Weichenwerk mit Vormontage oder die bauseitige Beistellung mit Einbau ist im LV festgelegt. Die
Heizeinrichtung ist als innenliegende Backenschienenheizung vorgesehen.

2.8 Gleise

Schienen haben Regellangen von 15 m. Zusatzliche Schnitte an der Innenschienen von gebogenen Glei-
sen werden nicht zusatzlich vergltet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Schienen mit Radien 300 m sind verdrehfrei und gleichmaRig vorzubiegen, der AG behélt sich jedoch ei-
ne Einzelfallentscheidung vor.

Schienen mit Radien > 300 m sind, wenn im LV nicht gesondert aufgefiihrt, nicht vorzubiegen.

Bei Ubergangsbogen erfolgt eine detaillierte Beschreibung im LV.

Schweifstofe sind auf ein Mindestmals zu reduzieren. Schienen sollten ein Mindestlange von 6,50 m
nicht unterschreiten.

Als vorgebogene Schienen gelten Schienen, die aufgrund von Bégen bzw. Ubergangsbogen den Ferti-
gungsprozess des Biegens ganz oder teilweise durchlaufen.

2.9 Ubergang zwischen Rillenschiene und Vignolschiene

Ubergangsschienen sind, wenn nichts anders im Leistungsverzeichnis beschrieben durch ein geeigne-
tes und zugelassenes SchweiRverfahren werkseitig herzustellen (sog. UbergangsschweiRstoR von Rillen-
schiene auf Vignolschiene). Fir den Ubergang von rillenlosen Schienen 49 E 1 auf Rillenschienen 59 R 2 /
60 R 2 ist eine Ubergangsprofilierung nach OR 4.4 - Z 1 mit entsprechendem Rilleneinlauf herzustellen.
Die Verkropfung ist mittels Stauchung herzustellen. Die Anordnung eines zusatzlichen Schweif3-
stofRes ist im Normalfall nicht vorgesehen. Die Mindestlange der Anschlussschienen betragt 7,5 m je
Richtung Vignol- und Rillenschiene. Abweichungen sind bei Angebotsabgabe dem AG mitzuteilen. Die
Aufbiegung des Rillenkopfes zur Gleisachse darf keine weitere Absenkung erfahren. Der Keil im Rillen-
grund ist allseitig zu verschweil3en, der Rillenboden ist auszuschleifen.

Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Ubergangsprofilierungen/Umprofilierung (Profiliibergang
49E1 auf 60 R2 nach OR 4.4-Z1) inkl. Anschlussschienen in die LV-Positionen der Ubergangsschienen
einzukalkulieren. Der o0.g. werkseitige UbergangsschweiRstol ist ebenfalls einzukalkulieren.
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Ubergangsprofilierung: Falls im LV nur eine Ubergangsprofilierung/Umprofilierung von Rillenschienen
(Ublicherweise 60 R2) auf rillenlosen Schienen (49 E1) gefordert wird, ist eine reine Umprofilierung nach
der Anschlussschiene herzustellen und zu liefern. Die Vorgaben der OR 4.4. - Z1 sind einzuhalten.

2.10 IsolierstoRRe

Geklebte Isolierstofde der Bauart S mit 45° - Schragschnitt durch die ganze Schiene gem. Oberbau-
Zusatzrichtlinie OR 6.2. Die Lage der IsolierstofSe kann den Planunterlagen entnommen werden. Die
elektrischen Eigenschaften mussen den Vorschriften der Deutschen Bahn AG entsprechen.

Isolierstof3e sind mit einer Mindestschienenlange von 6,00 m vorzusehen.

2.11 Spurrillenschienen

Neu gewalzte Spurrillenschiene 49 E 1 passend zu SKL- bzw. K-Oberbau, mit einer Rillenweite von
42 mm (14 mm unter GFT), Normallange 15 m, an den Enden angeflacht, inkl. Befestigungsmaterial
Spurrillenschraube 1122 x 90 mit Mutter und doppeltem Federring Fe6. Die Lochung der Befestigung ist
alle 1.000 mm herzustellen (16 Loch auf 15 m). Die Aufweitung des Rilleneinlaufs betragt 70 mm auf ei-
ner Einlauflange von mind. 500 mm.

Spurrillenschienen mir R< 300 m sind vorzubiegen. Bei Ubergangshbogen erfolgt eine detaillierte Be-
schreibung im LV.

Bearbeiten der Spurrillenschiene 49 E 1 zur Erreichung der Rillenweite von 42 mm wird nicht gesondert
vergutet.

2.12 Schienenauszugsvorrichtungen

Der Schienenauszug 49 E 1 weist das Konstruktionsprinzip bewegliche Backenschiene und Zunge zum
Abbau der Langskrafte in der Konstruktion infolge von Temperaturschwankungen auf. Die Baulange ist
5000 mm im zusammengedriickten Zustand, der Arbeitsbereich +/- 250 mm. Die Befestigung erfolgt auf
9 Betonschwellen.

Konstruktionsmerkmale: geringe Spurerweiterung unter Auszugsbedingungen durch gebogenen Zun-
genanschlag, Backenschiene mit Anschlagstuhlabstiitzung und zusatzlicher Stitzleiste, Zunge auf be-
weglicher Plattenlagerung mit Klemmplattenbefestigung, Konstruktion hochfest verschraubt, mit Nei-
gungsplatten 1:40 und Kunststoffzwischenlagen auf Betonschwellen mit dem kompletten Befesti-
gungsmaterial, Lieferung mit Ruckstromlangsverbinder mit Querschnitten mit min. 120 gmm (Cu 407
HNF), Bohrung an der Schiene System Cembre, Kennzeichnung der Nullstellung durch Kérnerschlag.

Bei Briickenausziigen kénnen modifizierte Auszugsvorrichtungen nach den o.g. Konstruktionsmerkmalen
zur Ausfihrung kommen. Die HauptmaRe und die erforderliche Auszugslange sind den Planunterlagen
zu entnehmen. Die Zunge muss zu Montagezwecken abgeruckt werden kdnnen.

2.13 Schwellen und Befestigungen fiir Weichen- und Kreuzungsan-
lagen

In der Regelausfliihrung werden Weichen- und Kreuzungsanlagen mit Betonschwellen ausgeftihrt. Ab-
weichungen werden im LV aufgefuhrt.
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Betonschwellen und Befestigungsmaterial fiir Weichen- und Kreuzungsanlagen

Fur Betonschwellen gelten die techn. Lieferbedingungen der VDV-Oberbau-Richtlinien OR 6.3.3.

Zum Einsatz kommen Weichenschwellen mit Durchsteckverschraubungen M27, fir die Betongute und
die Fertigung gilt die DBS 918 143 der DB AG. Die Elastizitat der Kunststoffzwischenlager wird im LV ge-
regelt.

Weichenschwelle 160-1000

Spannbetonweichenschwellen 160-1000 fir Schotteroberbau nach Anlage 4.4,

Lange 1,8 bis 4,6 m, langere Schwellen sind mit Verbindungsplatten herzustellen,

Breite 0,294 m, Hohe 0,160 m, Gewicht ca. 111 kg/m, einschl. Durchsteckverschraubungen M27, Koor-
dinaten der Durchsteckverschraubungen mit einem Mindestabstand von 224 mm vom Schwellenkopf
und Langen der Schwellen nach Spezifikation des Weichenwerkes, mit komplett im Weichenwerk vor-
montierter Schienenbefestigung und elastischen Kunststoffzwischenlagen (Mindesteinfederung siehe
Angaben im LV), mit folgendem Befestigungsmaterial je Schwelle:

2 Rippenplatten SRP 1 b,

4 Spannklemmen Skl 12,

2 Hakenschrauben Hs 32 — 55 mit Unterlegscheiben Uls 6,
4 Sechskantschrauben M27 mit Tellerfeder,

4 Durchsteckverschraubungen,

2 Zwischenlager Zw 664,

(andere, gesonderte Elastizitaten sind ggfs. im LV genannt),

Gittertrager Weichenschwelle GWS 05 -M24

fur Monolithische Feste Fahrbahnen, Breite 0,293 m, Hohe 0,183/0,135 m, Gewicht ca. 105 kg/m, Spin-
delbuchsen, mit komplett vormontierter RO SKL12 Schienenbefestigung, elastischen Kunststoffzwischen-
lagen, Justierschrauben und Aufstandsblechen.

Die Elastizitat der Kunststoffzwischenlager wird im LV geregelt.

Holzschwellen und Befestigungsmaterial fiir Weichen- und Kreuzungsanlagen

Schwellen nach UIC 863 V und OR 13.2 in der Holzart Eiche, Form I, Gruppe 3, mit GX- oder TN — Im-
pragnierdl impragniert, Schwellenteilung nach Normweichenvorgaben 600, jedoch nicht kleiner als 550
und gréRer als 750, und, mit allen erforderlichen normalen und anormalen Rippenplatten einschlieflich
Montage auf den Schwellen, mit folgendem Befestigungsmaterial je Normalstiitzpunkt:

2 Spannklemmen Skl 12 bzw. KpO 6,

2 Hakenschrauben Hs 32 — 55 bzw. Hammerkopfschraube mit Unterlegscheiben Uls 6,
4 Schwellenschrauben Ss 8 — 160 mit Federringe Fe 6,

1 Zwischenlage Zw 01/ 01 (664 a) 165/180 x 123 x 6.
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2.14 Schwellen und Befestigungsmaterial fiir Gleisanlagen

Spannbetonschwelle fiir Vignolschienen 49 E 1

Spannbetonschwelle mit W-Befestigung, Lange 1,80 m, Breite 0,22 m, Hdéhe Schienenauflager
150 / 157 mm, Gewicht ca. 130 kg, Betonglte C 50 / 60, mit einer Grundspur von 1.000 mm, fur
Vignolschienen 49 E 1 mit 125 mm FufSbreite, Neigung im Schienenlager 1:40, mittlerer Schwellenab-
stand 650 mm, mit folgender vormontierter W-Befestigung:

4 Kunststoffdubel Sdu 25,

4 Schwellenschrauben Ss 35 mit Unterlegscheiben Uls 7,

4 Spannklemmen Skl 14,

4 Winkelfihrungsplatten Wfp 14K,

2 Kunststoffzwischenlagen Zw 686a

(andere, gesonderte Elastizitaten sind ggfs. im LV genannt).

Beim Einsatz von Entgleisungsschutz sind zugehorige Bohrungen fir das Anbringen der Radlenkerbdcke
vorzusehen. (Anhang 4.3)

Zweiblockschwellen System Rheda City

TB/ZB 1.000 W 49 E 1 fiir Schiene 49 E 1, Lange ca. 1,62 m, Gewicht ca. 95 kg komplett mit vormontier-
ter W 14 Schienenbefestigung und elastischer Zw, Justiereinrichtung (jede 3. Schwelle), Aufstandsbleche
und Justierschrauben, Druckverteilungsplattchen (DVP) zum Auflegen zwischen Skl und EISU. Wenn im
LV nicht anders beschrieben inkl. Schienenkammerelemente (KEG) fir Rheda City Grin mit Kreuzstof3,
elektrisch isolierende SchienenfuBummantelung (EISU) fir Rheda City Griin (Mindesteinfederung siehe
Angaben im LV).

2.15 Werkstoffqualitaten

Alle Teile sind aus neuem Material herzustellen. Zungenschienen werden nicht schweifStechnisch behan-
delt. Die Schienenstahle werden durch die folgenden chemischen und mechanischen Eigenschaften defi-
niert, die in den Kurzbezeichnungen zusammengefasst sind:

Werkstoffeigenschaften:

Stahlgiite R260

Chem. Zusammensetzung: C: 0,62-0,80 %, Si: 0,15- 0,58 %; Mn: 0,7- 1,2%; P,,., : 0,025 %;
Smax - 0,025 %; Cr . 0,15 %; V. 0,03 %

Mechanische Werte: R,: min 880 MPa; A;: min 10 %; Harte: 260-300 HB

Seite 12 von 26

74



rnv

Infrastruktur Technische Ausfiihrungen

Stahlgiite R 350HT

Chem. Zusammensetzung: C: 0,72-0,80 %, Si: 0,15- 0,58 %; Mn: 0,7- 1,2%; P,,., : 0,020 %;
Siax - 0,025 %; Cr.,: 0,15 %; V.,: 0,03 %

max max max

Warmebehandlung: Nach Walzen ist der Fahrkopf zu perlitisieren

Mechanische Werte: R,: min 1175 MPa; Ag: min 9 %; Harte: > 350 HB

Regelschienen

e Regelschienen 49 E 1 in R260.

Gleiskonstruktionen/ Sonderschienen

e Backenschiene: R260 (alternativ R350 HT)

e Flugelschiene: R260 (alternativ R350 HT)

e Zungenanschluss- und AnschweiSschienen im Herzstuck: R260 (alternativ R350 HT)
e Zwischenschienen: R260 (alternativ R350 HT)

e Schienen fir Auszugsvorrichtungen: R260 (alternativ R350 HT)
e Herzstlickspitze in R260 (alternativ R350 HT)

e Zungenschiene 49 E1A1 in R260 (alternativ R350 HT)

e Radlenker 33C1 (UIC 33) in R320cr

o Spurrillenschienen E 355

e Schutzschiene 33C1 in R260

e Plattenmaterial mind. E 295.
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3. Weitere Ausfiihrungsrichtlinien

Montage-, Transport-, Lade- und Lagerhilfen werden nicht gesondert vergutet und sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Die StoRlucken betragen 4 mm.

Die Stoe mussen bei der Abnahme spannungsfrei liegen.

Eine Schienenendlochung der Schienen, Weichen, Kreuzungen ist fir provisorische Baustellenver-
laschung 211/ 62,5 / 30 vorzusehen.

Die Lieferung erfolgt ohne Laschen und Zubehor.

Keine StofRanordnung im Wechsel der Trassierungselemente Bogen / Gerade. Die St6fRe sind
1000 mm in der Geraden vorzusehen, keine StofSanordnung im Radlenkerbereich (mind. 30 cm
vom Radlenker entfernt).

Angearbeitete und sich berlihrende Flachen sind nach der Abnahme mit Rostschutzfarbe zu
streichen.

Wenn nicht anders im LV beschrieben und aus technischen Griinden nicht anders mog-
lich, sind Gleiskonstruktionen in einem Stiick montiert und in Werk verschweif3t zu lie-
fern.

Anlagenteile, insbesondere Zungenvorrichtungen, sind nach Méglichkeit komplett montiert zu
verladen. Im Einzelfall ist mit dem AG eine Abstimmung durchzufiihren. Grundsatzlich ist eine
Reduzierung der BaustellenstoRe anzustreben.

Weichenteile, Schienen, Schwellen usw. sind vor Versand in Ubereinstimmung mit den Verle-
geunterlagen ausreichend zu kennzeichnen, um die Montage vor Ort zu erleichtern.
Kérnerschlage sind 250 mm von Stofmitte vorzusehen.

Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Schienen an den Bauenden/Bauabschnitten mit
Uberlangen von 250mm vorzusehen und einzukalkulieren.

Zwischen dem elektr. Weichenantrieb und Weichenheizungskasten ist eine Anschweif3lasche vor-
zusehen (sieche Anhang 5). Die Lasche kann sowohl am Steg als auch am Schienenfuf$ befestigt
werden. Jedoch sollte der Schienenfuf8 bevorzugt werden.

» Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Laschen nur im BOStrab-Bereich vorzusehen.
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4. Schweiungen, schweiltechnische Vergiitungen fiir
Flachrillenherzstiicke

Die Schienenschweiungen missen nach der VDV-Schrift 609 in der jeweils aktuellen Fassung ausge-
fuhrt werden. Diese Vorschrift gilt auch fir die Zulassung der Lieferwerke.

Wenn im LV gefordert, ist die Ausfihrung von schweifStechnischen Vergitungen (Vollschweifung) an
Fahr- und Leitkanten nach VDV - Richtlinien OR 14.3.3 —Z 1, Bl. 01 — 13, Ausgabe Dez. 1995 und der
VDV OR 10.1.10.4 auszurichten sowie Rillenbodenvergitung gemafd OR 10.1.10.4 schweifStechnisch zu
verguten. Als SchweilSzusatzwerkstoff ist 1.4370 vorzusehen. Im Angebot sind der Einsatz und die Art
des SchweilSzusatzwerkstoffes anzugeben. Die Vergltungen sind bei Baustéfen vor und hinter dem
Stoss auf einer Lange von je 150 mm zu unterbrechen.
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5. Spurfuhrung gemaf3 Quermafitabelle Stand Juni 2015

Aufgrund der besonderen Rad / Schiene — Verhaltnisse besteht ein spezielles Spurfihrungssystem fir das
Gebiet der VBL GmbH / MVV Verkehr GmbH / RHB GmbH bzw. flr das Gebiet der HSB AG. Die relevan-
ten GleisquermafRe mit den Fertigungstoleranzen enthalten die beiliegenden Tabellen (Anhang 1 (1.1
und 1.2) und Anhang 2 (2.1 und 2.2)). Die Ausfiihrungsart der Herzstiicke definiert sich liber die
im Anhang 3 dargestellte Grafik und ist analog dem dargestellten Anwendungsbeispiel abzu-
leiten.

In Fallen einer dichten Reihung von wechselseitig im linken und rechten Strang folgenden Herzstlicken,
kann es zur Sicherung des Fahrkomforts, Senkung von Stofkraften und Minderung des Verschleil3es
sinnvoller sein, einen kontinuierlichen Fahr- und Leitkantenverlauf vorzuziehen und auf Werte fiir Ambi-
valente Fiihrung zurlickzugreifen, allerdings unter Beachtung der Probleme fiuhrungsloser Strecken. Glei-
ches ist ebenfalls anzuwenden, um den Einsatz von Flachrillenherzstlicke zu vermeiden. Die Messebene
betragt 14 mm unter GFT.
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Anhang 1.1

Quermalie fur Gleise aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius
- giiltig auBerhalb Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-MafRe fii die Gleisanlagen im Schienennetz der
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** AUSSER HEIDELBERG ***

Stand: Juni 2015

Tabelle A: Streckengleis 60R2 / 59R2 oder 49E1 (549)

Glltigkeitsbereich:

befahren werden***

Fahrzeuge in die nur Fahrwerke mit 2 Radsatzen im Abstand von 1.700-1.900mm eingebaut sind. Die
Rader sind mit einer Welle verbunden. Raddurchmesser: 690-510 mm, Radprofil neu P-3-101276-C,
Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz-Breite =15 mm, Radrlickenabstand 947 bis 951mm

*** Fiir Fahrzeuge mit EEF gilt: Fzg kann im Bth Mo hlstr. bewegt werden. Fzg kann auf
Uberfiihrungsstrecken fahren. Herzstiicke im geraden Strang kénnen ohne Einschrankungen

Spurweiten-MeBebene [mm]: -14

Fertigungstoleranzen [mm]:

Spurweite S [mm]:

+2/-1

1. Leitflankenfiihrung

2. Fahrflankenfithrung

R

3. Ambivalente Fiihrung

[

1. Leitflankenfiihrung

2. Fahrflankenfithrung

3. Ambivalente Fiihrung

. . (1 o . . . 2] - .
Gleisbogen] spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite ® Schienenprofil Spurweite | Rillenweite
Radius S [mm] Uber W i ["Radlenker | Herzstiick S [mm] liber W ¢ S [mm] W [mm]
R[m] Ly [mm] Wg [mm] | W, [mm] Ly [mm]
Do
S >18 1.000 59R2/ 49E1
< =22 1.000 59R2/ 49E1
g =230 1.000 60R2/ 49ET
E >50 1.000 60R2/ 49E1
=100 1.000 60R2/ 49E1
> 150 1.000 60R2/ 49E1

Tabellenregister:

Tabelle A [Streckengleis 60R2, 59R2 (fiir R <30m) oder 49E1
Tabelle B [Weichen und Kreuzungen Tiefrille 60R2 und Flachrille T; = 16 mm
Tabelle C  |Weichen und Kreuzungen, 49E1, Radlenker 16 mm (iber GFT
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Anhang 1.2 QuermaRe fur Gleiskonstruktionen aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius

- giiltig auBerhalb Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-MafRe fii die Gleisanlagen im Schienennetz der

. Stand: Juni 2015
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** AUSSER HEIDELBERG ***
Tabelle C: Weichen und Kreuzungen, 49E1 ,Radlenker 16 mm uber GFT
Glltigkeitsbereich: Spurweiten-MeBebene [mm]: -14
Fahrzeuge in die nur Fahrwerke mit 2 Radsatzen im Abstand von 1.700-1.900mm eingebaut sind. Die Ferti tol mm:
Rader sind mit einer Welle verbunden. Raddurchmesser: 690-510 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, ertigungstoleranzen imm:
Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz-Breite =15 mm, Radrlickenabstand 947 bis 951mm Spurweite S [mm]: +1/7-1
***Fiir Fahrzeuge mit EEF gilt: Fzg kann im Bth Moéhistr. bewegt werden. Fzg kann auf Rillenweite Radlenker W, [mm]:
Uberfiihrungsstrecken fahren. Herzstiicke im geraden Strang kénnen ohne Einschrankungen +1/-0
befahren werden*** Rillenweite Herzstlick Wy, [mm]: +1/-0

1. Leitflankenfiihrung

Merkmal: HS an der
AuRenbogenschiene

Geeignet fiir: EH von Einfachen
Weichen, AuBenbogenweichen,
Innenbogenweichen (nur Zweiggleis)
und EH von Kreuzungen

2. Fahrflankenfithrung

Merkmal: HS an der
Innenbogenschiene
Geeignet fiir EH von

I ichen (nur

3. Ambivalente Fiihrung

Merkmal: Keine ausgepragte
Fiihrung:

Geeignet: Doppelte Herzstiicke in
Kreuzungen, EH im geraden Gleis, EH
wenn der Abstand zweier
gegenlberliegender HS in
Léangsrichtung kleiner 1900 mm ist

RAl.

Wit

fresbapmmerhlin

K wE
Lr

Aobegrmnidions

R s
Wi K

Wi,

| VU]V Y

e L 5
[r—— PR
1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfithrung 3. Ambivalente Fiihrung
L () . . L (2) . .
Gleisbogen] spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite | Rillenweite
Radius S [mm] Uber Wy, ["Radlenker | Herzstick S [mm] Uber W p ["Radlenker | Herzstick S [mm] W [mm]
R [m] Ly [mm] W, [mm] W, [mm] Ly [mm] Wy [mm] W, [mm]
DD
>18 1.005 973 32 33 1.000 965 31 35 1.000 32

<:( =22 1.005 973 32 32 1.000 966 30 34 1.000 31

g =30 1.005 974 31 31 1.000 967 29 33 1.000 30

w =50 1.004 975 29 30 1.000 968 28 32 1.000 29

z > 100 1.003 974 29 29 1.000 969 28 31 1.000 29

> 150 1.003 974 29 29 1.000 969 29 31 1.000 29

Hinweise:
* Ausbildung der Leit- und Fahrflanken nach VDV-Oberbaurichtlinien Tabellenregister:
* Is.t der Abstand zwei geg'enub'er Ilegende"n Herzstlicke (EH) in Gleluslangsrlchtung Tabelle A |Streckengleis 60R2, 59R2 (fir R<30m) oder 49E1
kleiner als 1.900 mm, so sind diese Herzstlicke als Doppelte Herzstiicke zu
behandeln Tabelle B [Weichen und Kreuzungen Tiefrille 60R2 und Flachrille T; = 16 mm
(1) Leitweite Uber die Herzstlickrille messen
(2) Leitweite (iber die Radlenkerrille messen Tabelle C  [Weichen und Kreuzungen, 49E1, Radlenker 16 mm lber GFT
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Anhang 2.1 QuermafRe fur Gleise aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius
- gultig im Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-Mal3e fii die Gleisanlagen im Schienennetz der

Stand:
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** NUR HEIDELBERG *** tan

Juni 2015

Tabelle A: Streckengleis 60R2, 59R2 (fiir R<50m) oder 49E1

Glltigkeitsbereich: Spurweiten-MeRebene [mm]:

Fahrzeuge des Typs: RNV6 (2), RNV8 (2), GTN6, GTN8, MGT6Z (EEF), Achsabstand: 1.700-1.900 mm (EEF=6.250 Fertigungstoleranzen [mm]:

mm), Raddurchmesser: 690-520 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz
Breite = 15 mm, Radriickenabstand 948 mm +1/-1 bis 950 mm +/-1

Spurweite S [mm]:

1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung

v F

Tenembvgemschicns Iupentagemchione

1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung
- . 1 = - - . 2] -
Gleisbogen{ spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite @ Schienenprofil Spurweite Rillenweite
Radius Simm] | 9berWy [TRadlenker | Herzstuck | smm] | UGberWs S [mm] W [mml
R[m] Ly [mm] W, [mm] W, [mm] Ly [mm]
Soll-Werte: === Neubau oder Instandsetzung
5 =18 1.000 59R2/49E1
< =22 1.000 59R2/49E1
g =30 1.000 59R2/49E1
E =50 1.000 60R2/49E1
=100 1.000 60R2/49E1
=150 1.000 60R2/49E1

Tabellenregister:

Tabelle A [Streckengleis, Schienenprofil 60R2 und 49E1

Tabelle B
abelleB | 16 m

Weichen und Kreuzungen Tiefrille (60R2), Vignol (49E1), Flachrille
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Anhang 2.2 QuermalRe fir Gleiskonstruktionen aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius
- gultig im Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-Mal3e fi die Gleisanlagen im Schienennetz der
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** NUR HEIDELBERG ***

Stand: Juni 2015

Glltigkeitsbereich:

mm), Raddurchmesser: 690-520 mm, Radprofil neu P-3-

101276-C, Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz

Breite = 15 mm, Radriickenabstand 948 mm +1/-1 bis 950 mm +/-1
Radlenker fiir Vignolanlagen auf 0 mm iiber GFT, bearbeitet mit 1:6 Flankenneigung

1. Leitflankenfiihrung
Merkmal: HS an der
AuRenbogenschiene

Geeignet fiir: EH von Einfachen
Weichen, AuRenbogenweichen,
Innenbogenweichen (nur Zweiggleis)
und EH von Kreuzungen

2. Fahrflankenfiihrung

Merkmal: HS an der
Innenbogenschiene
Geeignet fiir EH von

Ir ichen (nur

Tabelle B: Weichen und Kreuzungen Tiefrille (60R2 oder 59R2 bei Radius < 50 m, Vignol (49E1),
Flachrille neu TF =16 mm, verschlissen TF = 20 mm

Spurweiten-MeBebene [mm]:
Fahrzeuge des Typs: RNV6 (2), RNV8 (2), GTN6, GTN8, MGT6Z (EEF), Achsabstand: 1.700-1.900 mm (EEF=6.250 Fertigungstoleranzen [mm]:

Spurweite S [mm]:

Rillenweite Radlenker Wy [mm]:

+1/-0

Rillenweite Herzstlick W, [mm]:

+0/-0

3. Ambivalente Fiihrung

Merkmal: Keine ausgepragte
Fiihrung:

Geeignet: Doppelte Herzstiicke in
Kreuzungen, EH im geraden Gleis, EH
wenn der Abstand zweier

liegender HS in
Léangsrichtung kleiner 1900 mm ist

s

- X . Wil s = v : L
1. Leitflankenfithrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung
. . (U] . . . . @ - .
Gleisbogen{ spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Rillenweite
Radius S [mm] Uber W 1, ["Radlenker | Herzstick S [mm] Uber W p [“Radlenker | Herzstick S [mm] W [mm]
R[m] Ly [mm] We [mm] | W, [mm] Ly [mm] W [mm] W, [mm]
Soll-Werte: === Neubau oder Instandsetzung

=) =18 1.002 976 26 42 997 950 27 47 1.002 35

< =22 1.001 976 25 36 996 955 26 41 1.001 31

g >30 1.001 977 24 31 996 960 25 36 1.000 29

w =50 1.001 978 23 31 996 960 24 36 999 28

2 > 100 1.001 977 24 31 997 962 24 35 999 27

> 150 1.001 976 25 31 997 963 25 34 999 27

Hinweise:
* Ausbildung der Leit- und Fahrflanken nach VDV-Oberbaurichtlinien Tabellenregister:
* ist der Abstand zwei gegeniiber liegenden Herzstiicke (EH) in Gleisléngsrichtun . .
kleiner als 1.900 mm, s% ?ind diese I-?erzst(]cke als Doppelte Herzst[]ckegzu 9 |Tabelie A Streckengleis 60R2, 59R2 (fiir R<50m) oder 491
behandeln Tabelle B |Weichen und Kreuzungen Tiefrille(60R2), Vignol(49E1), Flachrille T _ 16mm
(1) Leitweite Uber die Herzstiickrille messen
(2) Leitweite Uber die Radlenkerrille messen
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Anhang 3 Einsatz von Tiefrillenanlagen

maximalzulidssiger Herzstiickwinkel fiir den Einsatz von Tiefrillen in Abhangigkeit von
Herzstiickrillenweiten im Stamm- und Zweiggleis

36 1
4 ! | | I
3 Herzstiicknllenweite im Stammagleis [mm] —
30 [ o !
28 +— | a c mﬂ(@ —VHS26
o Xﬁ_ —WHS27
924 = | 1\\\ WHS28
. \_\ - ! I . WHS29
20 N \“' \ —HS 30

\ﬁ.\ \\ — Y HS 3

Herzstiickgrenzwinkel [gon]
=

s
\‘
N
\\
N N
N \\ \\ N\
| e . N N__ N
=Tiefrille = K

1>/
W

//

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Herzstlckrillenweite Zweiggleis WHZ

Grenzwinkel fiir den Einsatz von Tiefrillen unter der Beriicksichtigung der VerschleiBtoleranz von 5mm

Anwendungsbeispiel:

Streckennetz der MVV — Verkehr GmbH (Mannheim), Rillenkonstruktion
Aus der Trassierung: Einfach Weiche, Zweiggleisradius R = 50 m, Herzstlickwinkel = 16 gon

Gemdfs QuermafStabelle Anhang 1.2 betragen die Herzsttick-Rillenweiten fiir das Stammgleis WHS =
29mm und fiir das Zweiggleis WHZ = 31mm

Aus Anhang 3 ergibt sich ein Herzstlickgrenzwinkel von 13gon = keine Tieffrille, bei Anwendung der
Leitflankenfiihrung méglich!!!

Unter Anwendung der ambivalenten Fihrung (Prinzip Doppeltes HZ) ergeben sich folgende Rillenwei-
ten: WHS = 27mm und WHZ = 27mm 2 Hersttickgrenzwinkel ca. 30gon

Ergebnis: Tiefrillenherzstiick moglich!!!
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Anhang 4.1 Zungenbearbeitung 49E1- eingelassene Zunge
Fahrkantenflanke 1:6

50

I.......—..|
L = Einlassung
i
| = r Pl T
= m—
i a
. % L ==
| |I un
! : I i Ml
o
|| =
w |
.~||
185
Absenhung

Marm

Funde: allgeneindoleran: nech 50 ¥ T66-c | Mabatake Signun:
AufFrag
Werkauftrag:
Weichan-Hr.:
Dafum Kana Welchen 49E1
Urhiebserschutz nach [N 150 16416 Baarh |25.06.2018] Springer . i
v [5506 2006 Fald Geometrische Ausbildung der

Zungenspitze
eingelassene funge - M= 16

Stand 06/2018; Ohne MaRstab
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Anhang 4.2 Wanderschutz

Wanderschutz fur Weichen mit
Federschienenzungen i

Wanderschutz fur Weichen mit Federzungen
und fir Weichen mit Federschienenzungen bei grofiem Spreizmal3
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Anhang 4.3 Befestigung — Betonschwelle mit Durchsteckverbindung
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Anhang 4.4 Weichenschwelle 160 — Betonschwelle mit Durchsteckverbindung

Infrastruktur
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Anhang 5 Anschweiflasche fur Weichensperrkreis

Malskizze
o
&
A .
{2Dmen _ Bohrung: konisch
E Einstellwinkel ouf2:6*°
\ \ Grokter Durchmesser: max. 20 mm
y | J Kleiner Durchmesser: ca. 16,8 mm
E
]
_ 20mm il
T
-y m‘m =
Einbauskizze
min. Scm
max 10 om
min. 1cm 4
2
WHZ
" E.&c Erdkasten
KurzschlieBer 1x120mm* " e g ;
Weichenantrieb
WHZ
Fi
Grofer Durchmesser Kleiner Durchmesser
Anschweilasche
Auf Schienenfull geschweillt
Anschweillasche Weichenspemhkreis
| Rhen-Nedar-Verkehr GmbH | Erstett: Rublack] Datum 23.04 2001
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Anderungsverwaltung

Art der Anderung Datum Bearbeiter
Neue QuermaRtabelle fir das Streckennetz der rnv 24.02.2015 | Dommasch
Neuer Anhang 3 zum Einsatz von Tiefrillenherzstiicke 24.02.2015 | Dommasch
Anderung der Schienenbezeichnung von Konstruktionsschienen 24.02.2015 | Dommasch
Anderung der Anschlussschienenlange bei Ubergangsschienen 60R2 / 49E1 24.02.2015 | Dommasch
Angabe der max. Spurerweiterung bei Auszugsvorrichtung 24.02.2015 | Dommasch
Redaktionelle Anderung 24.02.2015 | Dommasch
Definition Spindeleinrichtung GWS 05 — AS 50/ 30 24.09.2015 | Dommasch
Definition Zungenaufschlag 40mm 24.09.2015 | Dommasch
Anderung Rillentiefe Flachrille und Rillenweiten/ Schienenprofil Streckengleis 24.09.2015 | Dommasch
Zungenaufschlag 50mm, Sonderschienenprofile 15.11.2016 | Dommasch
Abnahmeunterlagen, Rohreinflihrung Heizungskasten, Abmessungen Aufstandsbleche |30.05.2018 | Dommasch
Spindeleinrichtung, Gute Beischiene, Rohreinflihrung Antriebskasten!!!, Backenschienen

aus Regelprofil, Befestigung RO SKL 12, Anpassung OR 14.4, Zungenaufschlag 50mm

Toleranzmal® Herzstlickrillenweite QuermafStabelle Netz HSB 27.11.2018 | Dommasch
Definition Abnahmetermin unter 1. Allgemeines

Schienengute der Backenschiene (Flachbettanlage) geandert, Gleitplatte aktualisiert, 21.06.2019 | Onal

2.15 Isolation neu ergadnzt, schweilStechnische Verglitung aktualisiert

Abnahmesprache hinzugefugt, Pkt. 3 Erganzung der Uberlangen 09.12.2019 |Onal

Pkt. 1 Angaben zu den Konstruktionsplanen 06.05.2020 |Onal

Pkt. 2.6 Schutzkastenabmessung geandert, Mindestheizstablange definiert 23.09.2020 | Onal
Ziffern der VDV Oberbaurichtlinien (Ausgabe 08/2018) aktualisiert

Pkt. 3 Anschweilllasche erganzt 30.04.2021 |Onal
Anhang 9 AnschweiSlasche fiir Weichensperrkreis

Pkt. 2.8 Ubergang zwischen Rillenschiene und Vignolschiene 09.07.2021 | Onal
Erlauterung und Differenzierung der Ubergangsschiene und Ubergangsprofilierung

Pkt. 2.15 Fugenspaltabmessungen erganzt 27.05.2022 | Onal
Anhang 6 Schienenbefestigung NV-1 erganzt

Seite 2 von 33

90



rn

Infrastruktur Technische Ausfiihrungen

Inhalt

T L | o 1Ty =T T P 4
Technische AUSTUNIUNGEN...........oooi i e e e e e e e s 7
2.1 ZUNGENVOITICRTUNG ..ottt 7
2.2 HEIZSTUCKE. ..ot 8
2.3 Zwischenschienen in Weichenanlagen ............cociiiiiiiiiiiiiiii e 9
2.4 RAAIENKET ...t 9
2.5 Weichenantrieb / Umstellvorrichtung ..........oocoiiiiiiiii e 9
2.6 WEIChENNGIZUNG ... .oiiiiiiii e 10
2.7 GlEISE . 10
2.8 Ubergang zwischen Rillenschiene und VignolSChiene................cccooviiiiiiiiiieeeeccs 10
2.9 SchienenauszugsVOrTiChTUNGEN ... ...couiiiiiii it 11
2.10 SPUISTANGENSATZ ...oeeiiiiiiiie ettt e e e e 12
2.11 Schwellen und Befestigung fur Weichen- und Kreuzungsanlagen ...............ccccccoooviiininnnnn 12
2.12 Betonschwellen und Befestigung fur Gleismaterial ...........ccccooviiiiiiiiii 14
2.13 WerkstoffQUalItaten .........ooii e 14
2.14 RegelsChien@nGUEEN.......coiuiiii e 15
215 1SOIATION ..t 16

3. Weitere Ausfiihrungsrichtlinien ......... ... e 16

4. SchweiBungen, schweiltechnische Vergiitungen ..o s 17

5. Spurfithrung gemaB QuermaBtabelle Stand Juni 2015 .......... .o e 17

Seite 3 von 33

91



rn

Infrastruktur Technische Ausfiihrungen

1. Allgemeines

Die Bauausfuhrung unterliegt der Verordnung Uber den Bau und Betrieb von StraRenbahnen (BOStrab),
der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung fur Schmalspurbahnen (ESBO) und den Technische Regelspur-
fuhrung (TRSp) fur eine Nennspur 1000 mm nach Betriebssystem S. Die Beschreibung der konstruktiven
Ausflihrung ist die Grundlage der vertragsmaRigen Leistungserfillung im Sinne der zugesicherten Eigen-
schaften und den anerkannten Regeln der Technik. Aufgrund des Bestandes und der Unterhaltung sind
die beschriebenen Bauformen und Elemente vorzuziehen. Innovative Lésungen und der Einsatz anderer
gleichwertiger Komponenten sind unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Technik und Umwelt zulassig
und erwunscht.

Sondervorschlage zum Amtsvorschlag sind mit Systembeschreibung und Zeichnungen als Anlage darzu-
stellen.

Die Gleichwertigkeit anderer angebotener Produkte als in den Technischen Lieferbedingungen genannt,
sind vom AN vor Auftragsvergabe nachzuweisen.

Die Gleiskonstruktionen werden aus Rillenschienen 59 R 2 / 60 R 2 mit den festgelegten Sonderprofilen,
in den Varianten

1. schwellenloser Oberbau mit Spurstangen: - Gleis- und Weichenanlagen
2. Betonschwellenoberbau mit Ankerschienen: - Weichenanlagen

3. Holzschwellenoberbau mit Spannklemmen: - Weichenanlagen

4. Betonschwellenoberbau mit W — Befestigung: - Gleisanlagen

5. System Rheda City: —> Gleisanlagen

ausgebildet. Die Ausfiihrungsform ist im Leistungsverzeichnis (LV) festgelegt. Die Geometrie der Gleisan-
lage ist den Planunterlagen zu entnehmen. Alle Planunterlagen besitzen nur fur die Ausschreibung Gul-
tigkeit.

Lageplane sowie die erforderlichen Gleisberechnungen fir die Erstellung der Gleiskonstruktionsplane
sind vom Auftragnehmer (AN) nach der Auftragsvergabe bei der rnv GmbH (AG) anzufordern. Die Erstel-
lung der Schienenteilungs- und/oder Konstruktionsplanen sind Bestandteil des Auftrages.

Genehmigung der Planunterlagen

Die Schienenteilungs- und/oder Konstruktionsplane der Anlage mit den relevanten geometrischen und
technischen BaumalSen sind 2-fach mind. 14 Tage vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen
sowie per E-Mail als pdf-Dokument zu verschicken. Neben den benannten Konstruktionsplanen sind
Bauteilplane (Zungenvorrichtungen, Herzstiicke usw.) dem AG zur Prifung 1-fach vorzulegen. Auf Ver-
langen des AG’s sind weitere Exemplare der Planunterlagen flr das Genehmigungsverfahren vorzulegen.

Die Planunterlagen missen die Mindestanforderungen und Vorgaben der aktuellen glltigen technischen
Lieferbedingungen enthalten. Die Auslegung des Fiihrungsprinzips je Gleis (Haupt- oder Nebenstrang) im
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Herzstlickbereich ist im Konstruktionsplan zu benennen (Leitkantenfliihrung, Fahrkanten- oder ambiva-
lente Fuhrung).

Pro Weiche/Konstruktion ist jeweils ein Konstruktionsplan zu erstellen. Bei jeglichen Abzweigen sind zu
den einzelnen Konstruktionsplanen zusatzliche Plane zu erstellen, indem die Gesamtanlage (z.B. Gleis-
dreieck, zweigleisiger Abzweig, u.A.) in einem Plan samt unten aufgefiihrten Angaben ersichtlich ist.

Weitere Informationen auf den Planunterlagen:

- Bauteilgewichte

- Anschlagpunkte

- Detail der Befestigungen

- Kammerfillelemente/ Isolation der Anlage

Bei Schienenlieferungen sind Biege- und Schienenteilungsplane gemafls dem LV zu erstellen.
Die Biege- und Schienenteilungsplane sind 2-fach vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen
sowie per E-Mail als pdf-Dokument zu verschicken.

Folgende Angaben mussen mindestens den Planunterlagen zu entnehmen sein:

- Stationierungen (Bauanfang, Bauende, Gleishauptpunkte [Bogenanfang, Bogenende])
- Langenvermalung (Schienenlange)

- Schienennummerierung

- Spurweite

- Schienengiite

- ggf. Schwellenteilung (wenn mit im LV)

Soweit nicht anders im LV genannt, sind 1 Monat vor Lieferung die genehmigten Biege- und Schienen-
teilungspléne 4 Lichtpausen und auf Datentrager im Datenformat DGN (MS V8) bzw. DWG (AutoCAD
2009) und als pdf-Dokument zu Uibergeben. Eine andere Datenform ist mit dem AG abzustimmen.

Die Lage der SchienenstéBe ist vor der Ausfilhrung mit dem AG abzustimmen. Mehraufwand
fiir die Anderungen der Lage der SchienenstéBe und Anpassung der Planunterlagen wird nicht
gesondert vergiitet.

Der AG behélt sich 2 Wochen fir die Prifung der eingereichten Plane vor.

In allen Planunterlagen sind Gauf3-Krtiger Koordinaten und Stationen der Gleishauptpunkte (Bogenan-
fang, -ende, Weichenanfang, -ende, Radienwechsel etc.) anzugeben.

Abnahme

Die ,Anlagen” sind zur Abnahme im Lieferwerk komplett auszulegen. Eine Teilmontage ist vorab mit
dem AG abzustimmen und kann vom AG abgelehnt werden.
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Sofern im LV nicht anders genannt, schliet der Begriff ,Anlage” alle Konstruktionen sowie die Verbin-
dungsschienen ein.

Der Abnahmetermin ist einvernehmlich zwischen dem Lieferanten und der rnv GmbH zu vereinbaren. Die
Abnahme hat spat. 14 Tage vor dem geplanten Liefertermin zu erfolgen. Mégliche Kosten fir die Zwi-
schenlagerung bis zum vereinbarten Liefertermin gehen zu Lasten des AN und sind in die entsprechen-
den Einheitspreise der Positionen einzurechnen. Die rnv GmbH behalt sich vor, vom AN vorgeschlagene
Abnahmetermine in die Folgewoche (max. sieben Kalendertage) des geplanten Abnahmetermins zu ver-
schieben. Die entstehenden Kosten fiir die Abnahme sind in die EP’s einzurechnen und werden nicht ge-
sondert vergutet.

Die Abnahme erfolgt in deutscher Schrift und Sprache.

Die in unserer Spurfuhrungstabelle festgelegten Herstellungstoleranzen haben Vorrang. Fir die tbrigen
Bautoleranzen gilt die VDV — Richtlinie OR 10.4.6 —Z 2, in der jeweils aktuellen Fassung.

Fur die Auftragsausfuhrung kommen grundsatzlich die Oberbau — Richtlinien (OR) mit den Oberbau -
Zusatzrichtlinien (OR — Z) des VDV sowie fur Schienen die TL 918254 der DB AG in der jeweils aktuellen
Fassung zur Anwendung.

Der Lieferumfang einschliefSlich Zubehor ist im beiliegendem Leistungsverzeichnis aufgefihrt. Die techni-
sche Ausfuhrung ist in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Unterlagen zur Abnahme
Bei der Abnahme sind die Anlagenplane in 4 Lichtpausen und auf Datentrager im Datenformat DGN (MS
V8) bzw. DWG (AutoCAD 2009) und als pdf-Dokument vorab zu Ubergeben. Eine andere Datenform ist

mit dem AG abzustimmen.

o Werkseitiges Abnahmeprotokoll gemaR VDV — Richtlinie OR 10.4.6 — Z 2 flr Weichen mit Rillen-
schienen.

e Materialzeugnisse der eingesetzten Schienen.

Seite 6 von 33

94



rn

Infrastruktur Technische Ausfiihrungen

2. Technische Ausfiihrungen

2.1 Zungenvorrichtung

Die Bohrungen fur das Antriebs- und Zungenprifergestange sind entsprechend OR 10.3.2.2.4 vorzuse-
hen.

Die Beischienen in den Zungenvorrichtungen erhalten keine Stelleisenaussparung.

Die Zungenstlicke sind nach den Baumafien OR 10.3.1.2 in geschweilSter / teilgeschweilSter Kastenkon-
struktion mit Verlangerung am Weichenanfang fir die Schutzkastenmontage der Kammerheizung auszu-
fuhren. In Innenbogenweichen (IBW) ist die Zungenausfiihrung mit dem AG abzustimmen.

Bei stumpfbefahrenen Weichen ist der Zungenriicken (Zunge im anliegenden Zustand) im Bereich des
Ubergangs auf die Lippe der Backenschiene auf einer Ldnge von 200 mm bundig auf die Lippe zulau-
fend, frastechnisch zu bearbeiten. Der Ubergang vom Rillenkopf auf den Zungenriicken muss so gestal-
tet sein, dass ein Aufsteigen oder Aufklettern des Radriickens am Rillenkopf oder Zungenrlcken nicht
maoglich ist.

Es sind senkrecht ausbaubare zweiteilige Flllkeile aus 15 mm starkem Tranenblech mit einer Endbreite
von 160 mm (5mm unter SOK) vorzusehen. Die Befestigung der Fiillkeile erfolgt mit versenkten Edel-
stahl-Sechskantschrauben M 10. Das Gewindesackloch fur die Schraube ist in der gleichen Materialqua-
litat herzustellen. Die Gewinde sind mit Kupferpaste oder vergleichbarem zu versehen. Die Verschrau-
bung soll nach Moglichkeit auBerhalb der Laufbreite des Radreifens erfolgen.

Grundplatte und Zungenanschweil3schiene sind direkt und beidseitig parallel zum Schienenfuld mit dem
Zungenbett zu verschweil3en.

Die eingeschweifdten Zungenstiitzen sind nach OR 10.3.2.2.3 vorzusehen, so dass sichergestellt ist, dass
ein sicheres Anliegen der Zungen unter Belastung gewahrleistet ist.

Die Entwasserung der Zungenvorrichtungen erfolgt Uber den Erdkasten des Weichenantriebes. Eine ent-
sprechende Wasserfuhrung ist vorzusehen. Weitere Entwasserungsmoglichen z.B. in Hohe der Zungen-
wurzel sind, wenn gefordert, im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Wenn nicht anders im LV genannt sind die Offnungen fir das Zungenprifergestange und des Antriebs-
gestange in der Backenschiene zu schlieRen. Die Verschlusskappe (Nester) mulssen eine ausreichende
Aufnahme von Verschmutzungen gewahrleisten. Die Auskragung muss mindestens 30mm oder biindig
mit der AulRenkante Schienenkopf abschlieRen. Das Verschlussblech muss eine Mindeststarke von 5 mm
haben.

Sofern im LV keine anderen Angaben aufgefihrt sind, ist der Zungenaufschlag mit 50mm herzustel-
len/ einzustellen.

Tiefbettzungenvorrichtung, Ausfithrung mit Federzungen

Die Zungen sind als eingelassene Zungen auszufthren.

Die Backenschienen sind aus dem Regelprofil 60 R 2. Die Beischienen sind in stabiler Ausfiihrung zur
Uberfahrung von Kraftfahrzeugen auszufiihren. Die Beischienen sind im Bereich der Zungenangriffe fiir
die Montage der Bolzen ausgeklinkt und mit von oben verschraubten Abdeckblechen verschlossen.
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Die Zungenvorrichtung hat eine 15 mm dicke, durchgehende Grundplatte. Der Einbau der verschleifSar-
men Einzelgleitstiihle muss mit ausreichender Entwasserungs- und guter Reinigungsmaglichkeit erfolgen.
Die Gleitflachen der Gleitplatten sind aus Sonderbaustahl (siehe Abschnitt 2.14 Regelschienengiite) zu
fertigen.

Ein Durchlass fur anfallendes Wasser unter oder neben den Gleitstiihlen mit d >= 20 mm ist konstruktiv
herzustellen. Fur Tiefbettzungenvorrichtungen sind die Federzungen aus Zungenprofil 49 E1A1 mit
elektrisch stumpf angeschweilSten Anschlussschienen 60 R 2 zu fertigen.

Flachbettzungenvorrichtung, Ausfitlhrung mit Federzungen

In Einfachen Weichen (EW) und AufRenbogenweichen (ABW) sind eingelassene Zungen [gem. Zeichnung
Anhang 4.1] vorzusehen.

Die Backenschienen sind aus 75 C 1 mit angepasster Kopfprofilierung aus 60 R 2 herzustellen. Die Auf-
lageleisten sind an den Backenschienenenden abgefrast. Die Beischienen sind aus Flachstahl 180 x 40
mm mit eingearbeiteten Nuten fir die Auflage der 25 mm dicken, verschleiarmen Zungengleitplatten
herzustellen. Grundplatten sind beidseitig mit Backen- und Beischiene zu verschweien. An den Uber-
gangen von den Gleitplatten zu den Anschlussrillen sind Reinigungskeile anzuordnen. Fiir Flachbettzun-
genvorrichtungen sind die Federzungen aus Spezialprofil 75 mm hoch und aus elektrisch stumpf ange-
schweilSten Anschlussschienen 60 R 2 zu fertigen.

Gemals Kapitel 1 Allgemeines sind abweichende Bauformen zur VDV — OR zulassig. Mit Angebotsabgabe
ist die abweichende Bauart dem AG anzuzeigen und der Nachweis der Gleichwertigkeit und der gleichen
Sicherheit vorzulegen. Mdgliche Genehmigungen bei Aufsichtsbehdrden gehen zu Lasten des AN und
sind vor Auftragsvergabe vorzulegen bzw. es ist ein Rahmenterminplan fur das Genehmigungsverfahren
vorzulegen.

Befestigung der Zungen

Sofern im LV keine anderen Angaben aufgefihrt sind, kommen Zungen mit angeschweifsten Regelschie-
nen zum Einsatz.

2.2 Herzstiicke

Die Flach- bzw. Tiefrillenherzstlicke sind in Blockkonstruktion aus Blockschiene 310 C 1 mit ange-
schweifSten Anschlussschienen 105 C 1 bei Flachrille bzw. 59 R 2 / 60 R 2 bei Tiefrille vorgesehen. An-
schlussschienen mit Radlenkerfunktion in doppelten Tiefrillenherzstliicken aus Vollkopfschiene 73 C 1,
Grundschenkellange 2000 mm bei 60 R 2, bei Einsatz von 59 R 2 2500 mm, bei unterschiedlichem Profi-
leinsatz sind die Schenkel auf 2500 mm zu vereinheitlichen.

Die Ausflhrung der Herzstlicke (Flach- oder Tiefrille) wird definiert durch Spurfiihrungstabelle und Tech-
nische Regelspurfiihrung (TRSp). Der AG behalt sich jedoch eine Entscheidung im Einzelfall vor.
Herzstlckspitzenbearbeitung fur Tiefrille erfolgt nach dem Prinzip der natlirlichen Absenkung [It. Zeich-
nung Anhang 4.2].

In allen Herzstlicken 50 = ist eine zusatzliche Beiziehung der Haupt- und Leitspitzen sowie der Fligelkni-
cke mit einer Neigung 1 : 50 (2 / 100 mm) vorzusehen. [lt. Zeichnung Anhang 4.3]

Es sind senkrecht ausbaubare zweiteilige Flllkeile aus 15 mm starkem Tranenblech mit einer Endbreite
von 160 mm (5mm unter SOK) vorzusehen.
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Die Tiefrillen in den Konstruktionsprofilen sind entsprechend der Regelschienen mit 47 mm Rillentiefe
durchgehend herzustellen.

Die Flachrillentiefe ist auf 16 mm festgelegt.

Anrampungen fur den ,falschen Spurkranz” zwischen Anschweiffenden am Herzstlickblock von max. 80
mm / min. 50 mm Lange, Tiefe von 3 - 5 mm auf SO abschliefend sowie grundsatzlich an den Schienen-
kopfaulRenseiten.

Der Rillenboden bei Flachrillenherzstiicke ist gemaB OR 10.1.10.4 schweiB8technisch zu vergii-
ten. Die Fahrkanten und Leitkanten sind gemaB Punkt 4 schwei8technisch zu vergiiten.

2.3 Zwischenschienen in Weichenanlagen

Zwischenschienen in kurzen Langen sind zu vermeiden. Die Schienen sind mit den Radlenkern
bzw. dem Herzstlick mit einem zugelassenen Schweilverfahren herzustellen. Die DB-Zulassung
des Schweif3ers ist nachzuweisen.

2.4 Radlenker

Die Radlenkerschienen bei Tiefrillenherzstliicken sind aus Vollkopfschiene 73 C 1, bei Flachrillen aus
105 C 1, herzustellen.

In einfachen Weichen bei Flachrillenherzstlick ist im geraden Strang die Ausfihrung des Radlenkers auch
in Flachrille, die gebogene Innenschiene mit Tiefrillenradlenker auszufiihren. Die eingezogene Fiihrungs-
lange der Radlenker muss min. 1800 mm betragen. Die Ein-, Auf- und Ablaufe sind mit Neigung min.
1:40 (OR 10.3.2.4.5) herzustellen.

Die Abmessungen der Radlenker sind aus der VDV OR 10.2.2.4.2 zu entnehmen.

2.5 Weichenantrieb / Umstellvorrichtung

Wenn im LV nicht anders genannt, ist die direkte Beschaffung der Stellsysteme durch das Weichenwerk
vorzusehen.

Optional behalt sich der AG vor, die Beistellung durch den AG an das Weichenwerk mit Vormontage
oder die bauseitige Bereitstellung mit Einbau durchzufiihren. Dies wird im LV gesondert erwahnt.
Entsprechende Stellsystem-Typen fir die Weichen sind im Leistungsverzeichnis geregelt.

Der Weichenerdungskasten ist auf SO der Backenschiene einzubauen.

Im Werk eingebaute Antriebe sind bei der Abnahme so einzubauen, dass die Weiche durch den Antrieb
mechanisch verstellbar ist.

Der Schmutzwasserablauf des Weichenkastens muss konstruktiv mit einem DN 100 Ablaufstutzen verse-
hen sein.

Die Rohreinfihrung in den Antriebskasten muss auch beim Einsatz von Schwellen méglich sein. Fur die
Einbindung eines 63er Flexrohr muss ausreichend Abstand zwischen Schwelle und Antriebskasten vor-
handen sein.
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2.6 Weichenheizung

Die direkte Beschaffung der Heizstabe durch das Weichenwerk, die Beistellung durch den AG an das
Weichenwerk mit Vormontage oder die bauseitige Beistellung mit Einbau ist im Leistungsverzeichnis
festgelegt.

Die Heizeinrichtung ist als Kammerheizung mit Schutzkasten und runden Edelstahlschutzrohren je Zunge
mit einer Mindestheizstablange von 3,50m vorzusehen. Der Schutzkasten muss mit einem Anschlussstut-
zen [mind. 50 mm Lange, Durchmesser durchgehend ge6ffnet, AuSendurchmesser 50 mm, Wandstarke
2 mm] fir ein Leerrohr ,Kabuflex DN 63" nach unten versehen sein. Die Verschraubung fir das Erdungs-
kabel ist von auRen in den Schutzkasten herzustellen. Von innen ist die Schraube durch Kontermutter zu
sichern.

Schutzkastenmindestabmessung aufRen: 450*250*180 mm.

2.7 Gleise

Schienen haben Regellangen von 15 m. Zusatzliche Schnitte an den Innenschienen von gebogenen Glei-
sen werden nicht zusatzlich vergltet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Schienen mit Radien < 400 m sind verdrehfrei und gleichmafig vorzubiegen. Der AG behalt sich jedoch
eine Einzelfallentscheidung vor.

Schienen mit Radien > 400 m sind, wenn im LV nicht gesondert aufgefiihrt, nicht vorzubiegen.

Bei Ubergangsbogen erfolgt eine detaillierte Beschreibung im LV.

Kleine Radien mit r < 50 m sind mit Uberlange zu produzieren und durchgehend zu biegen.
SchweiBstole sind auf ein Mindestmall zu reduzieren. Schienen sollten eine Mindestlange von
6,50 m nicht unterschreiten.

Als vorgebogene Schienen gelten Schienen, die aufgrund von Bégen bzw. Ubergangsbégen den Ferti-
gungsprozess des Biegens ganz oder teilweise durchlaufen.

2.8 Ubergang zwischen Rillenschiene und Vignolschiene

Ubergangsschienen sind, wenn nichts anders im Leistungsverzeichnis beschrieben durch ein geeigne-
tes und zugelassenes SchweiRverfahren werkseitig herzustellen (sog. UbergangsschweiRstoR von Rillen-
schiene auf Vignolschiene). Fir den Ubergang von rillenlosen Schienen 49 E 1 auf Rillenschienen 59 R 2 /
60 R 2 ist eine Ubergangsprofilierung nach OR 4.4 - Z 1 mit entsprechendem Rilleneinlauf herzustellen.
Die Verkropfung ist mittels Stauchung herzustellen. Die Anordnung eines zusatzlichen Schweif3-
stofes ist im Normalfall nicht vorgesehen. Die Mindestlange der Anschlussschienen betragt 7,5 m je
Richtung Vignol- und Rillenschiene. Abweichungen sind bei Angebotsabgabe dem AG mitzuteilen. Die
Aufbiegung des Rillenkopfes zur Gleisachse darf keine weitere Absenkung erfahren. Der Keil im Rillen-
grund ist allseitig zu verschweil3en, der Rillenboden ist auszuschleifen.

Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Ubergangsprofilierungen/Umprofilierung (Profiliibergang
49E1 auf 60 R2 nach OR 4.4-Z1) inkl. Anschlussschienen in die LV-Positionen der Ubergangsschienen
einzukalkulieren. Der o0.g. werkseitige UbergangsschweiRstol ist ebenfalls einzukalkulieren.
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Ubergangsprofilierung: Falls im LV nur eine Ubergangsprofilierung/Umprofilierung von Rillenschienen
(Gblicherweise 60 R2) auf rillenlosen Schienen (49 E1) gefordert wird, ist eine reine Umprofilierung nach
der Anschlussschiene herzustellen und zu liefern. Die Vorgaben der OR 4.4.-Z1 sind einzuhalten.

2.9 Schienenauszugsvorrichtungen

Die Vorrichtungen sind mit den Auszugsschienen zur Vermeidung von Pflasterschaden in Abhangigkeit
der Ubergangskonstruktion so eng wie méglich an die Briickendehnfuge heranzulegen. In voll ausgezo-
genem Zustand ist die Spurerweiterung max. 15 mm. Die max. Spurerweiterung ist bei Angebotsabgabe
anzugeben.

Die Hauptmal3e und die erforderliche Auszugslange sind den Planunterlagen zu entnehmen.

Fur die Reinigung des Auszuges ist bei der Konstruktion die Durchspulung mit einem Hochdruckgerat zu
berticksichtigen.

Kennzeichnung der Nullstellung durch Kérnerschlag.

Schienenauszugsvorrichtung mit zwei kompletten Schienenentwasserungskasten (Ablaufstutzen mit
100 mm Auflendurchmesser) und kontrollierbaren Rickstromlangsverbindern (Querschnitt min.
120 gmm, Cu 407 RNF) in Schutzkasten (Ablaufstutzen mit 100 mm Aufendurchmesser) montiert, Ent-
wasserungs- und Schutzkasten in flacher Bauart bei ca. 180-200 mm unter GFT, die Vorrichtung in fla-
cher SchragstoRausfihrung fur einen schlagfreien Raduberlauf, geringe Spurerweiterung unter Auszugs-
bedingungen durch gebogenen Zungenanschlag, die ganze Konstruktion in geschweilSter Ausfiihrung
mit einseitigen senkrechten Fuhrungsplatten und Stitzrippen, fur die Auszugszunge Niederhalter und
Fuhrungsstiicke, auf 15 mm dicken Unterzugsplatten. Baulange mind. 4500 mm im zusammengescho-
benen Zustand, Arbeitsbereich, wenn im LV nichts anders genannt, + /- 100 mm.

Die Lage der horizontalen oder vertikalen Entwasserungsausgange wird nach Auftragsvergabe dem AN
Ubermittelt.

Die Bewegung der Schienenauszugsvorrichtung ist an der Oberflache durch geeignete bauliche Anlagen
nach Wahl des AN zwischen den beiden Seiten des Schienenauszugs herzustellen.

Einseitiger Schienenauszug 60 R 2

Konstruktionsprinzip ist bewegliche Zunge oder bewegliche Backenschiene, fur gerade Trassierung und
rechtwinklige Bruckenfugenanordnung, Einbau fir planmaRige Stumpfbefahrung.

Bei nicht rechtwinkliger Ausfihrung ist die bewegliche Backenschiene in einem geeigneten U-Kanal an
die Dehnfuge heranzufiihren.

Zweiseitiger Schienenauszug 60 R 2

Konstruktionsprinzip sind bewegliche Backenschiene und Zunge. Konstruktionsmerkmale: Einbau fr
planmaRige Stumpfbefahrung (bei zweigleisiger Strecke mit der Moglichkeit zur einseitigen Anordnung
zur Bruckenfuge) mit beidseitigen senkrechten Fuhrungsplatten und Stitzrippen, fir die Auszugsschie-
nen Niederhalter und Fihrungssticke.
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2.10 Spurstangensatz

Bei Einsatz von Schwellen kommen keine Spurstangen zur Anwendung. Falls erforderlich sind in Kon-
struktionen Montagespurstangen zur Spurhaltung vorzusehen. Diese sind so auszubilden, dass sie nach
dem Einbau auf der Baustelle wieder entfernt werden kénnen.

In festgelegten Bereichen kommen isolierte Spurstangen mit Mittenisolierung zur Anwendung. Die kon-
struktive Ausbildung der Isolierung in Bezug Breitenentwicklung und erforderlicher Pflasterfuge ist mit
dem AG abzustimmen (OR 8.4 (2)).

Art der Spurstangen sind im Leistungsverzeichnis geregelt. Spurstangen fir Spur 1000 mm fiir 59 R 2 /
60 R 2, Spurstangenschrauben entsprechend OR 6.5 und geschlitzte Ausgleichsbleche fir die Spurregu-
lierung nach OR 6.5. und Spurstangenschrauben M 22 x55 mm sind mitzuliefern. Lochabstand 100 mm
Mitte Loch/Mitte Loch, aus S235JR.

Spurausgleichsbleche sind flr die Montage vor Ort den entsprechenden Spurstangen gesichert zuzuord-
nen, sie durfen nicht schweiStechnisch an die Spurstangen angeheftet werden.

Zum Einsatz kommen:

Werksneue Regelspurstangen (Anhang 5.1)

Aus Flachstahl 70x10 mm, Lasche:170x70x10 mm.
Werksneue gekropfte Spurstangen fiir Gleis (Anhang 5.2)

Hergestellt aus Flachstahl 70x10 mm mit angeschweifSten Flanschen, jeweils zweimal oval gelocht 24x33
mm, gekropft nach 110 mm

Werksneue gekropfte Spurstangen in den Konstruktionen (Anhang 5.3)

Hergestellt aus Flachstahl 70x10 mm mit angeschweifSten Flanschen, jeweils zweimal oval gelocht 24x33
mm, gekropft und geschweilst nach 110 mm

Werksneue abgesenkte Spurstangen (Anhang 5.4)

Hergestellt mit Flanschen fur Laschenkammer/Steg aus Flachstahl 70x10 mm, mittels Knotenblech ver-
schweifdt, Mittelteil aus Flachstahl 30x20 mm hergestellt.

2.11 Schwellen und Befestigung fiir Weichen- und Kreuzungsanla-
gen

In der Regelausfihrung werden Weichen- und Kreuzungsanlagen mit Betonschwellen ausgeftihrt. Ab-
weichungen werden im LV aufgefiihrt. Fur Betonschwellen gelten die techn. Lieferbedingungen der
VDV-Oberbau-Richtlinien OR 6.3.3.

Betonschwellen und Befestigungsmaterial fiir Weichen- und Kreuzungsanlagen

Die Art der zu verwendenden Betonschwellen ist im LV genannt.

Fur die Betonglte und die Fertigung qilt die DBS 918 143 der DB AG, Regelschwellenteilung 600 mm,
min. 550 - max. 750 mm.

Lange 1,8 bis 4,6 m, langere Schwellen sind mit Verbindungsplatten herzustellen,

Breite 0,294 m, Hohe 0,160 m, Gewicht ca. 111 kg/m,

fur die Betonglte und Fertigung gilt die DBS 918 143.
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RO SKL12 - komplett vormontierte Schienenbefestigung, inkl. elastischer Kunststoffzwischenlage. Die
Elastizitat der Kunststoffzwischenlager wird im LV geregelt. Die Zwischenlagen miissen biindig mit
der oberen Phase der Schwelle abschlieen. (Anhang 6)

Abweichende Befestigungen missen den Nachweis gemafs DIN EN 13481 erfiillen. Der Nachweis ist mit
Angebotsabgabe vorzulegen bzw. ein entsprechender Rahmenterminplan fiir die Nachweisfihrung ist
vorzulegen. Mdgliche Kosten gehen zu Lasten des AN

Spannbetonweichenschwelle 160 AS-1000 durchlaufendes Profil fiir Schotteroberbau fiir den
Bereich Herzstiick bis Weichenende

Spannbetonweichenschwelle 160 AS-1000 flr Schotteroberbau nach Anhang 8, mit durchlaufender An-
kerschiene Profil AS 50 / 30 warmgewalzt und feuerverzinkt.

Spannbetonweichenschwelle 160 AS-1000 unterbrochene Profile fiir Schotteroberbau fiir den
Bereich Weichenanfang bis Herzstiick

Spannbetonweichenschwelle 160 AS-1000 fiir Schotteroberbau nach Anhang 8, mit Ankerschiene Profil
AS 50 / 30 warmgewalzt und feuerverzinkt, die AS-Profile sind zwischen zwei benachbarten Schienen
0,200 m isolatorisch zu trennen.

Gittertrager Weichen- und Kreuzungsschwelle fiir den Bereich Herzstiick bis Weichenende

GWS 05 AS 50 / 30 fur Monolithische Feste Fahrbahnen, Lange 0,8 bis 4,6 m, Breite 0,293 m,
Hohe 0,183/0,135 m, Gewicht ca. 105 kg/m, mit durchlaufender Ankerschiene Profil HTA 50 / 30
warmgewalzt und feuerverzinkt und Spindeleinrichtung.

Langere Schwellen sind ansonsten mit Verbindungsplatten herzustellen.

Spindeleinrichtung bestehend aus: Justierspindel M24 x 350 mm mit angeschweifSter Mutter M24,
Spindelbuchse M24, Fixier- FuBplatte fiir M24 150mm x150mm

Gittertrager Weichen- und Kreuzungsschwelle fiir den Bereich Weichenanfang bis Herzstiick

GWS 05 AS 50 / 30 fur Monolithische Feste Fahrbahnen, Lange 0,8 bis 4,6 m, Breite 0,293 m, Hohe
0,183/0,135 m, Gewicht ca. 105 kg/m, mit unterbrochenen AS-Profilen und Spindeleinrichtung. Die AS -
Profile in diesem Bereich sind zwischen zwei benachbarten Schienen mind. 0,05 m isolatorisch zu tren-
nen.

Spindeleinrichtung bestehend aus: Justierspindel M24 x 350mm mit angeschweilSter Mutter M24,
Spindelbuchse M24, Fixier- FuRplatte fur M24 150mm x 150mm

Holzschwellen und Befestigungsmaterial fiir Weichen- und Kreuzungsbereiche

Schwellen nach UIC 863 V und OR 6.3.2 in der Holzart Eiche, Form I, Gruppe 3, mit GX- oder TN -
Impragnierdl impragniert, Regelschwellenteilung 600 mm; min. 550 — max. 750 mm, mit allen erforderli-
chen normalen und anormalen Rippenplatten einschlieBlich Montage auf den Schwellen, mit folgendem
Befestigungsmaterial je Normalstitzpunkt:

2 Spannklemmen Skl 12,
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2 Hakenschrauben Hs 32 — 55 mit Unterlegscheiben Uls 6,
4 Schwellenschrauben Ss 8 — 160 mit Federringe Fe 6,
1 Kunststoffzwischenlage (Lupolen).

2.12 Betonschwellen und Befestigung fiir Gleismaterial

Spannbetonschwelle fiir Rillenschienen

Spannbetonschwelle mit W-Befestigung, Lange 1,80 m, Breite 0,22 m, HoOhe Schienenauflager
150/157 mm, Gewicht ca. 130 kg, Betongute C 50/60, mit einer Grundspur von 1.000 mm, fir Rillen-
schienen mit 180 mm FuBbreite, Neigung im Schienenlager 1:unendlich, mittlerer Schwellenabstand
650 mm, mit folgender vormontierter W-Befestigung:

4 Kunststoffdubel Sdu 25,

4 Schwellenschrauben Ss 35 mit Unterlegscheiben Uls 7,

4 Spannklemmen Skl 14,

4 Keil-Winkelfihrungsplatten K-Wfp 14,

2 Kunststoffzwischenlagen fur 180 mm Schienenfuls; 6 mm stark (falls Elastizitat im Leistungs-

verzeichnis nicht definiert, gilt: Zw 135/150*178*6 mm).

Alternativ hierzu kann die Schienenbefestigung NV-1 (Anhang 7) angewendet werden.

Zweiblockschwelle System Rheda City

Zweiblockschwellen TB/ZB 1.000-SP Ri 180 firr Schiene 60 R 2, Lange ca. 1,60 m, Gewicht ca. 76 kg
komplett mit vormontierter Schienenbefestigung und Justiereinrichtung (jede 2. Schwelle)

Aufstandsbleche und Justierschrauben. Wenn im LV nicht anderes beschrieben inkl. Schienenkammerful-
lelemente (KE) fuir System Rheda City Schiene 60 R 2 inkl. Kleber und Fugenfuller

Elastische SchienenfuBummantelung (ESU) fir System Rheda City zur elastischen Schienenlagerung
(Mindesteinfederung ist im LV genannt).

2.13 Werkstoffqualitaten

Alle Teile sind aus neuem Material herzustellen. Die Schienenstahle werden durch die folgenden chemi-
schen und mechanischen Eigenschaften definiert, die in den Kurzbezeichnungen zusammengefasst sind:

Werkstoffeigenschaften:

Stahlgiite R200:

Chem. Zusammensetzung: C: 0,4-0,6 %; Si: 0,15- 0,58 %; Mn: 0,7- 1,2%; P, 0,035 %,;
Smax 0,035 %; Cr .4 0,15 %; V5, 0,03 %

Mechanische Werte: R,. min 680 MPa; As. min 14 %; Harte: >200 HB

Stahlgiite R220:
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Chem. Zusammensetzung: C: 0,5-0,6 %; Si: 0,2- 0,6 %; Mn: 1,0- 1,25 %; P
Smax- 0,025 %; Cr, .. 0,15 %; V... 0,03 %

max* max-*

Mechanische Werte: R,. min 770 MPa; A;. min 12 %; Harte: >220 HB

Stahlgiite R220G1:

Chem. Zusammensetzung: C: 0,5-0,65 %; Si: 0,15- 0,58 %; Mn: 1,0- 1,25 %; P
Smax. 0,025 %

Mechanische Werte: R, min 780 MPa; As. min 12 %; Harte: >220 HB

Stahlgiite R260:

Chem. Zusammensetzung: C: 0,62-0,8 %; Si: 0,15- 0,58 %; Mn: 0,7- 1,2 %; P
Smax. 0:025 %; Cr...: 0,15 %; V... 0,03 %

max* max-*

Mechanische Werte: Rm: min 880 MPa; A5: min 10 %; Harte: >260 HB

2.14 Regelschienengiten

Regelschienen

Regelschienen 60 R 2 /59 R 2;
Stahlsorte R200

Gleiskonstruktionen / Konstruktionsschienen '

e Backenschiene:
o fur Flachbettanlagen: R200
o fur Tiefbettanlagen: R220G1
o Vollkopf- und Dickstegschienen: R220G1, Fahrkante und Leitkante im
Fuhrungsbereich schweifStechnisch vergutet nach VDV ,VollschweiSung 6*20 mm”
e Schienen fiir Auszugsvorrichtungen: R220G1
e Blockschiene / Bramme R220G1 schweilStechnisch vergitet nach VDV OR 10.1.10.4
»Vollschweiung 6*20 mm”
e Zungenschienen:
o fur Flachbettanlagen: R200 Zungenschiene Profil gemaf Punkt 2.1

o 0,025 %;

o 0,025 %;

. 0,025 %;

o fur Tiefbettweichen: Zungenschiene 49 E1A1 in R 200, alternativ in der Giite R 260

e Beischienen aus S 355J2G3

o Gleitplatten aus vergutetem verschleifwiderstandsfahigem Sonderbaustahl mit mind. 1250

N/mm,_ (Werkstoff-Nr. 1.8714 oder 1.8715) mit einer Harte von mind. 400 HB
e Unterzugsplatten und Spurstangen aus S235JRG2.
e Bei der Abnahme ist fir die verwendeten Schienen ein Analysenachweis vorzulegen.

! Def. zu Schutzschienen und Leitschienen sind der TL — Vignolschienen zu entnehmen.
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2.15 Isolation

Die elektrische Isolierung beider Schienen, Konstruktionen und Einbauten (wie z.B. Antriebskasten oder
Schienenauszugsvorrichtungen) wird werkseitig hergestellt. Hierzu zahlen unter anderem

e Kammerfillelemente aus Kunststoff (fur Innen- und Auflenkammer);

o Die Fugenbreite entlang des Schienenkopfes (zwischen SchienenaufRenkante und As-
phalt, Pflaster, etc.) betragt auen 60mm und innen 30mm.
e SchienenfuBummantelung zur Isolierung samtlicher Konstruktionsteile (Schienen, Antriebskasten,
etc.)
e Schwellenfachzwischenlage liefern und werkseitig einbauen

e Fir bauseitige Schweil3stoRe sind die Schienenkammerfillsteine vorzubereiten und die Isolation
auf der Baustelle herzustellen
e Falls Spurstangen eingesetzt werden, sind isolierte Spurstangen zu verwenden

w

Weitere Ausfiihrungsrichtlinien

e Bei einem Trassierungsradius < 50 m im Streckennetz der HSB und bei r < 30 m im Ubrigen Stre-
ckennetz kommen Rillenschienen 59 R 2 zum Einsatz.

e Eine Endlochung der Schienen, Weichen, Kreuzungen ist fur provisorische Baustellenverlaschung
210/ 73 /304, vorzusehen.

e Bei BaustellenstdRen sind, falls erforderlich, bei Ubergangen von 105 C 1 auf 60 R2 /59 R 2 La-
schenkammern 270 mm lang vorzusehen.

o Die Lieferung erfolgt ohne Laschen und Zubehor.

e Es erfolgt keine Stirnflachenbearbeitung an den Stéf3en fir SRE — ThermitschweiSung.

e Die Schienen und Stéf3e missen bei der Abnahme dicht und spannungsfrei liegen.

e Keine Stoflanordnung im Wechsel der Trassierungselemente Bogen / Gerade. Die Stéfe sind
1000 mm in der Geraden vorzusehen.

¢ Die Regelspurstangenteilung ist 1500 mm (in Bdgen auf AuRRenschiene bezogen) Konstruktions-
bedingt ist eine Abweichung von + /- 150 mm zulassig.

e Wenn nicht anders im LV beschrieben und aus technischen Griinden nicht anders moglich, sind
Gleiskonstruktionen in einem Stiick montiert und in Werk verschwei3t zu liefern.

¢ Angearbeitete und sich beruhrende Flachen sind nach der Abnahme mit Rostschutzfarbe zu
streichen.

¢ Anlagenteile, insbesondere Zungenvorrichtungen auf Schwellen, sind komplett montiert zu ver-
laden. Im Einzelfall ist mit dem AG eine Abstimmung durchzufiihren.

e Die Weichenteile, Schienen, Schwellen usw. sind vor Versand in Ubereinstimmung mit den Ver-
legeunterlagen ausreichend zu kennzeichnen, um die Montage vor Ort zu erleichtern.

e Kornerschlage sind 250 mm von Stof3mitte vorzusehen

e Montage-, Transport-, Lade- und Lagerhilfen werden nicht gesondert vergutet und sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

e Weichenantriebskasten und -heizungskasten mussen in der gleichen RAL-Farbe versehen sein.
Die RAL-Farbe ist mit dem AG abzustimmen.
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e In den Planunterlagen und an den Konstruktionen sind die Anschlagpunkte fir das Laden und
Transportieren darzustellen/ zu kennzeichnen

e Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Schienen an den Bauenden/Bauabschnitten mit
Uberlangen von 250mm vorzusehen und einzukalkulieren.

e Zwischen dem elektr. Weichenantrieb und Weichenheizungskasten ist eine Anschweif3lasche vor-
zusehen (sieche Anhang 9). Die Lasche kann sowohl am Steg als auch am Schienenfuf8 befestigt
werden. Jedoch sollte der Schienenfuf8 bevorzugt werden.

4. Schweilungen, schweiltechnische Verglitungen

Die Schienenschweifungen missen nach der VDV-Schrift 609 in der jeweils aktuellen Fassung ausge-
fuhrt werden. Diese Vorschrift gilt auch fir die Zulassung der Lieferwerke.

Wenn im LV nicht anders gefordert, ist die Ausfihrung von schweiStechnischen Vergltungen entspre-
chend den in Abschnitt Gleiskonstruktionen genannten Vergiitungen an Fahr- und Leitkanten nach VDV
— Richtlinien OR 14.3.3 -7 1, Bl. 01 — 13, Fassung Dezember 1995 und der VDV OR 10.1.10.4 auszurich-
ten. Der Rillenboden bei Flachrillenherzstucke ist gemafs OR 10.1.10.4 schweiStechnisch zu verguten.
Die Fahrkanten und Leitkanten sind gemals VDV schweilStechnisch zu verglten. Bei der ambivalenten
Fuhrung ist die Fahr- als auch Leitkante schweilStechnisch zu vergiiten. Als Schweiszusatzwerkstoff ist
1.4370 zu verwenden. Die Vergiitungen enden am Weichenanfang und am Weichenende sowie
an bauseits herzustellenden St6en 150 mm vor dem StoR.

5. Spurfilhrung gemal Quermafitabelle Stand Juni 2015

Aufgrund der besonderen Rad / Schiene — Verhaltnisse besteht ein spezielles Spurfihrungssystem fir das
Gebiet der VBL GmbH / MVV Verkehr GmbH / RHB GmbH bzw. flr das Gebiet der HSB AG. Die relevan-
ten GleisquermafRe mit den Fertigungstoleranzen enthalten die beiliegenden Tabellen (Anhang 1 (1.1
und 1.2) und Anhang 2 (2.1 und 2.2)). Die Ausfiihrungsart der Herzstiicke definiert sich iiber die
im Anhang 3 dargestellte Grafik und ist analog dem dargestellten Anwendungsbeispiel abzu-
leiten.

In Fallen einer dichten Reihung von wechselseitig im linken und rechten Strang folgenden Herzstilicken,
kann es zur Sicherung des Fahrkomforts, Senkung von StoRkraften und Minderung des Verschleif3es
sinnvoller sein, einen kontinuierlichen Fahr- und Leitkantenverlauf vorzuziehen und auf Werte fur Ambi-
valente Fiihrung zurlickzugreifen, allerdings unter Beachtung der Probleme fihrungsloser Strecken. Glei-
ches ist ebenfalls anzuwenden, um den Einsatz von Flachrillenherzstlicke zu vermeiden.

Die Messebene betragt 14 mm unter GFT.
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Anhang 1.1

Quermale flr Gleise aus Rillenschienen mit 13 mm Kopfradius
- giiltig auBerhalb Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-MafRe fi die Gleisanlagen im Schienennetz der

befahren werden***

*** Fiir Fahrzeuge mit EEF gilt: Fzg kann im Bth Mohlstr. bewegt werden. Fzg kann auf
Uberfiihrungsstrecken fahren. Herzstiicke im geraden Strang kénnen ohne Einschrinkungen

. Stand: Juni 2015
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** AUSSER HEIDELBERG ***
Tabelle A: Streckengleis 60R2 / 59R2 oder 49E1 (S49)
Giiltigkeitsbereich: Spurweiten-MeBebene [mm]: -14
Fahrzeuge in die nur Fahrwerke mit 2 Radsétzen im Abstand von 1.700-1.900mm eingebaut sind. Die Fertiqungstoleranzen [mml;
Réder sind mit einer Welle verbunden. Raddurchmesser: 690-510 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, gung -
Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz-Breite =15 mm, Radriickenabstand 947 bis 951mm Spurweite S [mm]: +2/-1

1. Leitflankenfiihrung

2. Fahrflankenfithrung

3. Ambivalente Fiihrung

1. Leitflankenfiihrung

2. Fahrflankenfithrung

3. Ambivalente Fithrung

Lo " . ) .
. L Rill L h fil
Gleisbogen{ spurweite e:twelte illenweite Spurweite e:twelte Schienenprofi Spurweite | Rillenweite
Radius S [mm] (ber W \; ["Radlenker | Herzstick S [mm] Uber W ¢ S [mm] W [mm]
R [m] Ly [mm] W, [mm] W, [mm] Ly [mm]
Do
5 > 18 1.000 59R2/ 49E1
< =22 1.000 59R2/ 49E1
g =30 1.000 60R2/ 49E1
E >50 1.000 60R2/ 49E1
=100 1.000 60R2/ 49E1
> 150 1.000 60R2/ 49E1
Tabellenregister:
Tabelle A |Streckengleis 60R2, 59R2 (fir R <30m) oder 49E1
Tabelle B |Weichen und Kreuzungen Tiefrille 60R2 und Flachrille Ty = 16 mm
Tabelle C  |Weichen und Kreuzungen, 49E1, Radlenker 16 mm Uber GFT
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Anhang 1.2 QuermaRe fur Gleiskonstruktionen aus Rillenschienen mit 13 mm Kopfradius
- giiltig auBerhalb Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-MaRe fii die Gleisanlagen im Schienennetz der

. Stand: Juni 2015
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** AUSSER HEIDELBERG ***
Tabelle B: Weichen und Kreuzungen Tiefrille 60R2 und Flachrille
neu TF = 16mm, verschlissen TF = 20 mm
Giiltigkeitsbereich: Spurweiten-MeBebene [mm]: -14
Fahrzeuge in die nur Fahrwerke mit 2 Radsétzen im Abstand von 1.700-1.900mm eingebaut sind. Die Ferti ol [mml;
Rader sind mit einer Welle verbunden. Raddurchmesser: 690-510 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, ertigungstoleranzen Imm.
Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz-Breite =15 mm, Radriickenabstand 947 bis 951mm Spurweite S [mm]: +17-1
***Fiir Fahrzeuge mit EEF gilt: Fzg kann im Bth Mohlstr. bewegt werden. Fzg kann auf Rillenweite Radlenker Wy, [mm]:
Uberfiihrungsstrecken fahren. Herzstiicke im geraden Strang kénnen ohne Einschrinkungen +1/-0
befahren werden*** Rillenweite Herzstlick Wy, [mm]: +1/-0

1. Leitflankenfiihrung
Merkmal: HS an der
AuBenbogenschiene

Geeignet fiir: EH von Einfachen
Weichen, AuBenbogenweichen,
Innenbogenweichen (nur Zweiggleis)
und EH von Kreuzungen

2. Fahrflankenfiihrung

Merkmal: HS an der
Innenbogenschiene
Geeignet fiir EH von

Ir ichen (nur

3. Ambivalente Fithrung
Merkmal: Keine ausgepragte
Fiihrung:

Geeignet: Doppelte Herzstiicke in
Kreuzungen, EH im geraden Gleis, EH
wenn der Abstand zweier
gegenlberliegender HS in
Léngsrichtung kleiner 1900 mm ist

e K

s

Wi K WH.

WK
Lomembegensihbome e abngiiion Taemiren b Tnmenbogensbicme Cuficmbagenrchicme
1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfithrung 3. Ambivalente Fithrung
e (D) . . L () . .
Gleishogen{ Spurweite Le:twelte Rillenweite Spurweite Le{twelte Rillenweite Spurweite | Rillenweite
Radius Simm] | 9PerWu ["Radlenker | Herzstick | S [mm] Uber W ["Radlenker | Herzstick S [mm] W [mm]
R[m] Ly [mm] We [mm] | W, [mm] Ly [mm] Wy [mm] W, [mm]
D

5 >18 1.002 976 26 33 997 962 27 35 1.002 30

< >22 1.001 977 24 32 996 962 26 34 1.001 29

g >30 1.001 978 23 32 996 963 25 33 1.000 28

E =50 1.001 978 23 31 996 964 24 32 999 27

> 100 1.001 977 24 30 997 966 24 31 999 27
=150 1.001 976 25 29 997 966 25 31 999 27

Hinweise:
* Ausbildung der Leit- und Fahrflanken nach VDV-Oberbaurichtlinien Tabellenregister:
* ist der Abstand zwei gegeniiber liegenden Herzstiicke (EH) in Gleislangsrichtung . .
kleiner als 1.900 mm, so sind diese Herzstlicke als Doppelte Herzstlicke zu Tabelle A |treckengleis 60R2, 59R2 (fir R<30m) oder 49E1
behandeln Tabelle B |Weichen und Kreuzungen Tiefrille 60R2 und Flachrille Ty = 16 mmm
(1) Leitweite (iber die Herzstiickrille messen
(2) Leitweite Uber die Radlenkerrille messen Tabelle C  |Weichen und Kreuzungen, 49E1, Radlenker 16 mm (iber GFT
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Anhang 2.1 QuermaRe fur Gleise aus Rillenschienen mit 13 mm Kopfradius
- giiltig im Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-Mal3e fii die Gleisanlagen im Schienennetz der stand: Juni 2015
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** NUR HEIDELBERG *** '

Tabelle A: Streckengleis 60R2, 59R2 (fiir R<50m) oder 49E1

Glltigkeitsbereich: Spurweiten-MeRebene [mm]:
Fahrzeuge des Typs: RNV6 (2), RNV8 (2), GTN6, GTN8, MGT6Z (EEF), Achsabstand: 1.700-1.900 mm (EEF=6.250 Fertigungstoleranzen [mm]:
mm), Raddurchmesser: 690-520 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz S ite s [mml; 571
Breite = 15 mm, Radriickenabstand 948 mm +1/-1 bis 950 mm +/-1 punveite > Immi: ud

1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung

v F

Tenembvgemschicns Iupentagemchione

1. Leitflankenfithrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung
. . (U] . . . . @ .
. L Rill Ly hi fil
Gleisbogen{ spurweite e:twelte fllenweite Spurweite e:twelte Schienenprofi Spurweite | Rillenweite
Radius S [mm] lber W ; [Radlenker | Herzstick S [mm] Gber W ¢ S [mm] W [mm]
R[m] Ly [mm] We [mm] | W, [mm] Ly [mm]
Soll-Werte: === Neubau oder Instandsetzung
5 =18 1.000 59R2/49E1
< >22 1.000 59R2/49E1
g >30 1.000 5OR2/49E1
E =50 1.000 60R2/49E1
=100 1.000 60R2/49E1
=150 1.000 60R2/49E1
Tabellenregister:
Tabelle A [Streckengleis, Schienenprofil 60R2 und 49E1
Weichen und Kreuzungen Tiefrille (60R2), Vignol (49E1), Flachrille
Tabelle B
Te=16 mm
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Anhang 2.2 QuermaRe fur Gleiskonstruktionen aus Rillenschienen mit 13 mm Kopfradius
- giiltig im Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-MaRe fi die Gleisanlagen im Schienennetz der Siand: i 301%
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** NUR HEIDELBERG *** Anc: uni

Tabelle B: Weichen und Kreuzungen Tiefrille (60R2 oder 59R2 bei Radius < 50 m, Vignol (49E1),

Flachrille neu TF =16 mm, verschlissen TF = 20 mm
Giltigkeitsbereich: Spurweiten-MeBebene [mm]:

Fahrzeuge des Typs: RNV6 (Z), RNV (Z), GTNG, GTNS, MGT6Z (EEF), Achsabstand: 1.700-1.900 mm (EEF=6.250 | RNCs Sl N1 s
mm), Raddurchmesser: 690-520 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz Spurweite S [mm]:
Breite = 15 mm, Radriickenabstand 948 mm +1/-1 bis 950 mm +-1 Rl el -k o -
Radlenker fiir Vignolanlagen auf 0 mm Uber GFT, bearbeitet mit 1:6 Flankenneigung illenweite Radlenker W [mm]: +1/-0
Rillenweite Herzstick Wy, [mm]: +1/-0

1. Leitflankenfuhrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung
Markmal: HE an der 2 Merkmal: HS an der ' - Markmal: Kaine ausgeprigte

| Aukenbogenschiens % Innenbogenschieng Fanrung:

Geeignet far: EH von Einfachen Geeignet far EH von Gesignet: Doppelte Herzsticke In
[Walchen, AuBenbogemweichen, Innenbogemwalchan {nur Kreuzungen, EH Im geraden Gials,

Innenbogenwelchen {nur
[Zvieiggiess) una EH von Kreuzungen

Stammglels) EH wenn der Abstand 2weler
gegenabertizgender Hs In

Langsrichtung kieiner 1900 mm Ist

1. Leitflankenfihrung 2. Fahrflankenfihrung 3. Ambivalente Fuhrung
Rill it Rill it
Gleishogen-| Spurweite |Leitweite o Henwerte Spurweite |Leitweite @ Henwerte Spurweite Rillenweite
Radius S [mm] uber W | Radlenker | Herzstiick S [mm] uber W 5 | Radlenker | Herzstick 5 [mm] W [mm]
R [m] Ly [mm] Wj [mm] Wy [mm] Ly [mm] Wy, [mm] Wy [mm]
oll-Werte: >~ NeUDaU Oaer Nstandsetzung
= =18 1.002 976 26 42 997 950 27 47 1.002 35
<L =22 1.001 976 25 36 996 955 26 41 1.001 3
% =30 1.001 977 24 31 996 960 25 36 1.000 29
[¥] =50 1.001 978 23 31 996 960 24 36 999 28
2 =100 1.001 977 24 3 997 962 24 35 999 27
=150 1.001 976 25 31 997 963 25 34 999 27
Hinweise:
* Ausbildung der Leit- und Fahrflanken nach VDV-Oberbaurichtlinian Tabellenregister:
* ist der Abstand zwei gegeniber liegenden Herzstlcke (EH) in Gleislangsrichtung = -
kieiner als 1.900 mm, so sind diese Herzstiicke als Doppelte Herzstiicke zu Taliclle ' |SusikerialelsiGORY, SOR2 (07 ReS0m) sider 49E1
behandeln Tabelle B [Weichen und Kreuzungen Tiefrille{60R2), Vignol(49€E1), Flachrille T,_ 16mm
(1) Leitweite Gber die Herzstlckrille messen
(2) Leitweite Gber die Radlenkerrille messen
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Anhang 3 Einsatz von Tiefrillenherzstlicke

maximalzuldssiger Herzstiickwinkel fiir den Einsatz von Tiefrillen in Abhdngigkeit von
Herzstiickrillenweiten im Stamm- und Zweiggleis

36 | i
2; — Helzst[!ckﬂllenweitelim Stammgl.les.s [mm] _.
a0 L~~~ o !
28 +— el a c mﬁ:["](@] —HS26
—_ 26 T X_. i —HS27
cgn o1 8 | *--..\\\ WHS28
E 22 \-\_ ~ ! \‘\\\ WHS29
3 ~ \\ “Q\ —HS30
£ 18 NN ~] <~ —rHS 2
S 16 N ™
3 By o =
R e N, N PN
% 10 \ \-
8 0 J O \ \ \ \
AR N =¥
; NS ~— N
- BN b O .
: NN
26 27 28 29 30 31 32 33 <7} 35 36 37

Herzstlckrillenweite Zweiggleis WHZ

Grenzwinkel fiir den Einsatz von Tiefrillen unter der Beriicksichtigung der VerschleiBtoleranz von 5mm

Anwendungsbeispiel:

Streckennetz der MV — Verkehr GmbH (Mannheim), Rillenkonstruktion
Aus der Trassierung: Einfach Weiche, Zweiggleisradius R = 50 m, Herzstlickwinkel = 16 gon

Gemdfs QuermafStabelle Anhang 1.2 betragen die Herzsttick-Rillenweiten fiir das Stammgleis WHS =
29mm und fir das Zweiggleis WHZ = 31Tmm

Aus Anhang 3 ergibt sich ein Herzstlickgrenzwinkel von 13gon =2 keine Tiefrille, bei Anwendung der
Leitflankenfiihrung méglich!!!

Unter Anwendung der ambivalenten Fiihrung (Prinzip Doppeltes HZ) ergeben sich folgende Rillenwei-
ten: WHS = 27mm und WHZ = 27mm 2 Hersttickgrenzwinkel ca. 30gon

Ergebnis: Tiefrillenherzstiick moglich!!!
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Anhang 4.1 Ausbildung der eingelassenen Zunge 60R2
Malsystem A, Spurmessebene 14mm unter GFT

Ausarbeitung der Fahrschiene

Absenkung der Zunge
C =

GFT

12-1
6

80

I Absenkungsléange X

|

L/ 2
Zungenanfang |/

Anschlaglange
Ansicht "A" ’ Schnitt B-B
T GFT GFT
S EE -
SpurmeBebene &5 _ ﬁ
o I3
g
.'OT“‘

.

Stand 11/2006; Gez. TH.; Ohne MaRstab
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Anhang 4.2 Herzstlickspitzenbearbeitung fir Profil 60R2, Tiefrille

Einfaches Herzstlick

naturliche Absenkung aus der

Q zweiseitigen Bearbeifungsuber-
9 schneidung
L
GFT - 0
R40
Gegenspitze &

S S

Hauptspitze

VSN SAS S S

|- Lange dell' zusatzlichen Spitzenabsenkung

Schleifen gebrochen

Doppeltes Herzstlick

0,5 +0.5

Schnitt A—A Schnitt B—B
naturliche Absenkun - .
aus der zweisejtigen 9 0 %05 30 ¢ Fahrkopfprofilierung 60Ri2
Bearbeitungsuiber-
schneidung el
SpurmeBebene
Spitze durch

Spitze durch
Schleifen gebrochen

natirliche Absenkung aus der
einseitigen Bearbeitungsuber-
schneidung

0 GFT

%

|- Lange der zusatzlichen Spitzenabsenkung

\

I

301

(45 1)

[Fonrkante —

| B wl
= —
Leitkante

\
L
!

Fohrkan te

T

;

Schnitt A—A
naturliche Absenkung 10 £0,5
aus der einseitigen
Bearbeitungstber-
schneidung

Schnitt B—B g_/Leitkantenproﬁlierung

04 _ 0
o{ - Fahrkopfprofilierung 60Ri2

! spumeBebene

&

Spitze durch Schleifen
gebrochen

-

o

Allgemeintoleranz ISO 2768-C

Stand 10/2006; Gez. TH.; Ohne MaRstab

Seite 24 von 33

112



Infrastruktur Rillenzeichnungen

rnv

Anhang 4.3 Beiziehung der Blockherzstiicke in StraRenbahnweichen,
Spurmessebene 14mm unter GFT, Profil 60R2

Eine zusatzliche Bearbeitung (Beiziehung) bei allen Herzstiicken mit einem
-Herzsttickwinkel flacher als 50°"(1:1)

Dann erhalten die Haupt-und Beispitzen, sowie die Fltigelknicke, eine seitliche
Anrampung mit einer Neigung von 1:50 mit gleichen Neigungen und Radien
wie die Regelbearbeitung.

Beiziehungsangabe siehe Blockzeichnung (- - -)

Allgemeintoleranz ISO 2768-C

Beispiel

Tiefrille

Spitze durch Schleifen gebrochen 10 *°
Natirliche Absenkung
R abhangig von der Rillentiefe o 2403 durch Bearbeitungsiiberschneidung
GFT
’/
9
& % =
< x 2" MeBebene

Spitze durch Schleifen gebrochen 10 ¥
R entsprechend der Fahrkante
Absenkung 2+03 des AnschluBprofils
GFT
£5
MeBebene

R abhéngig von der Rillenweite

Stand 10/2006; Gez. TH.; Ohne MaRstab
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Anhang 5.1 Spurstange 60R2

GFT 170
N T Ty T . 100
l \_J) N \ A j 33
= ey (I
1l ||
LIl . | 8 i N
S s OoPEEr | ) B
21 i L
ot 5 — — — - = 2

ol

Werkstoff: St 37-2

Stand 10/2006; Gez. TH.; Ohne MaRstab
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Anhang 5.2 gekropfte Spurstange 60R2 flr Gleis

GFT 170
N M T T - [ 100
) = . VA ) I
A=A A
— S ) " fl
L S N -
il .| == e
3 S L
T %J_\\_: t — - __ L
110 10

qal

Werkstoff: St 37-2

Stand 10/2006; Gez. TH.; Ohne MaRstab
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Anhang 5.3 gekropfte Spurstange 60R2 fur Konstruktion

GFT 170
N N T T T 'mEa 100
l ) 2 © \ \v/ j 33
| : ey
1 S Y I
T A P : bR || O |
a1 l ° | | L
AN, | I I
] P D — " —_— _ __ _ D |
110 10
10
I o=5 -
= i
4d 1 A
’—r ‘—

Werkstoff: St 37-2

Stand 10/2006; Gez. TH.; Ohne MaRstab
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Anhang 5.4 abgesenkte Spurstange 60R2

Y 7 sy
\ / 1015 —2 \ !
T — 3 Ay T f
84— | R
J FL 30x20 | e "
B
N Y\
— — 1l —_m™ —— D
10] | 40 10 | |10
A
Schnitt A—A
33
9) 8 8
an
n N
100
170

Stand 10/2006; Gez. TH.; Ohne MaRstab
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Anhang 6 Schienenbefestigung AS-Skl auf GWS - Schwellen flr Rillenschienen

Darstellung ohne Schiene

Hakenkopischrauba JB M20x80-8.8 fv
Anzugsmoment ca. 200 Nm

Stltzpunkt

Mindestabstand zum  Stitzpunididnge 585 - 835mm
Schwallenends = 10mm = nach Vardrehung}

Doppelketbzahnschratbe
JKB M2070 - 8.8 fv
Anzugsmomant 250 Nm

L

Sondeddsung far
geometiische Engstallen

Bemerkungen:

- Arzugsmement der Hakenkopfsehrauben (Pos, 8)
an den Spannklemmen ca. 200 Nm
. it o St dor Ve it P, 2t

Stiickliste gilt fiir einen Stiitzpunkt.

- Arzugsmomant dar Doppalkerbzahnschrauban 250 Nm (Pos. 6)

343 - 448mm
{jo rach Verkatng)

2) - Paform der Abdeckiappen (Pos. 13) mit den Kammerfillelementen préifen.

1),2) - Pos. 12 und Pos. 13 eptional 213 = fir AS Sk Kunststoff
1 [12 [ 2 |kaPsTO GPN 1010 SW 30 Kunststoff
11| 2 |Verstellbare Platte Typ - Sk 14 (verkrzt) PA 6.6
10 | 4 [Selbstsichemde Sechskantmutier M20-8 fv Stahi
wiedarvenvendbar
5 [ 2 |L DIN 7249-21 verz. [Stan!
2 i be JB M20x80-8.8 v |Stah!
7 | 2 |[soliercipic U Kunstsioft
6 | 2 |Doppelkerbzannschrauba JKB M20x70- Stahi
5| 2 Sid 14 NiroTec Stahi
4 [z |t DIN 7349-23 verz. Stahi
3 | 1 _|Elastische Zwischenlage Zw 178x2086x9 lodyn HS700
2 | 2 |Versielibare Platie Typ- 5K 14 PA 6.6
1| 2 |Aret Typ-SKI 14 [PAB.E
Pos. | Arz. Boz eichnung 2 | Werksolt
Stilckliste
Wi 5 I
WeREn R
Fasta Falibahn - Bauart RHEDA CITY -D
Befestigung AS-Skl Ri180
o
rsnngmen. N 26259-1E ;z

i ar et

ey s
s icvvges s ey o Tk GO LN 4 s s b o, o duanyes, i e
e o e e s e S o o e st s L vt s S ApSLaAo el v
gt o et it e e s vl S5 St St S g o
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Anhang 7 Schienenbefestigung AS-NV-1 auf GWS - Schwellen fir Rillenschienen

t 180 <10 Nm Stitzpunkdiangs S

{fe naeh Vestrehung

hraube JB M20x90-8.8 fv Stutzpunkt
e — p

3 B
4 Eg
sl Ef
g b |
; ol S
As k me

&

Bemerkungen:

jsmoment der Hak

auben (Pos. 2)
a Spannklemmean dm
(W, BiE D02 ATTENGEN B SOATRIEMTE A1 0EF Vi

- Anzugsmoment der Doppelkerbzahnschrauben 250 soNm (Pos. 3)

- Paliformi der Abdeckkappen (Pos. 11) mit den Kammerfallelementen peiifen

Stiickliste gilt fur einen Stitzpunkt

2 [Verstslibare Plafts NV-1-verkizt PAEGFI0
2 |KAPSTO Kiemmkappe GPN 1010 SW 30 unststoff
3 El| V-1 Weiche unststoff
Darstellung mit Abdeckkappen 7 [isolerciip Iso Sk 01 SF nstetoff
S | 1 |Blastische Zwischenlage 175:205%12 EPDM
8 | 2 [Spannkiemms Iso Sk MV-1 StahliKunstetoft
720 DIN 734523 verz_ Stahl
6|4 mde Sechskantmutter M20-8 fv Stahl
5 | 2 |Ametierungsplatie Typ - SKI 14 2
4]z ]|u DIN 734521 verz. Stanl
3| 2 o JKB M20x70- B8 v Stahl
2 | 2 [Hakenkopfschraube JB M20x80-5.5 f« Stanl
1| 2 [Verstelibare Platte Typ - V-1 PAEGF:
Pos.|4nz Bezsichnung 2 | Mateial
Shilckliste:
Feste Faivban - Bauarl RHEDA CITY
Befestigung AS - NV-1 Ri180
oo 13340308 [T
= e
P ey Ry e

Y =y et B
e T TR e ey O
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Weichenschwelle Betonschwelle mit Ankerschienen 50/30

Anhang 8
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Anhang 9 Anschweiflasche flr Weichensperrkreis

Malskizze
o
&
.
{2Dmen _ Bohrung: konisch
E Einstellwinkel of2: 6*
\ \ Groter Durchmesser: max. 20 mm
y | J Kleiner Durchmesser: ca. 16,8 mm
E
E —
_ 20mm 1l
- -Iﬂ}'ﬂ'r' -
Einbauskizze
min. Som
max 10 omn
min. 10cm /
WHZ
. Erdkasten
KurzschlieBer 1x120mm?* iy i ey
Weichenantrieb
WHZ
Grofer Durchmesser Kleiner Durchmesser
Anschweillasche
Auf Schienenful geschweilt
Anschweillasche Weichenspemhreis
| Fhen-Nedar-Verkehr GmiH | Erstett: Rublack] Datum 23.04 2001
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Allgemeine Einkaufsbedingungen fiir Liefer- und Werkleistungen
fiir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen fir Liefer- und Werkleistungen (AEB Liefer- und
Werkleistungen) gelten fur alle Geschaftsbeziehungen mit unseren Geschéftspartnern und Lieferanten
(Auftragnehmer®). Die AEB Liefer- und Werkleistungen gelten nur, wenn der Auftragnehmer Unterneh-
mer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sonder-
vermdgen ist.

(2) Die AEB Liefer- und Werkleistungen gelten insbesondere fiir Vertrage tber den Einkauf und/oder
die Lieferung beweglicher Sachen (,Ware“) an die rnv-Gruppe, ohne Rucksicht darauf, ob der Auftrag-
nehmer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes
vereinbart, gelten die AEB Liefer- und Werkleistungen in der zum Zeitpunkt unserer Bestellung gultigen
bzw. jedenfalls in der zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch fir gleich-
artige kunftige Vertrage, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen mussten.

(3) Diese AEB Liefer- und Werkleistungen gelten ausschlieRlich. Abweichende, entgegenstehende oder
erganzende Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdriicklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Auftragnehmer im Rahmen der
Auftragsbestatigung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdriicklich widersprechen.

(4) Individuelle Vereinbarungen (z. B. Rahmenliefervertrage, Qualitatssicherungsvereinbarungen) und
Angaben in unserer Bestellung haben Vorrang vor den AEB Liefer- und Werkleistungen. Handelsklau-
seln sind im Zweifel gemaf den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebe-
nen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gultigen Fassung auszulegen.

(5) Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen des Auftragnehmers in Bezug auf den Vertrag (z. B.
Fristsetzung, Mahnung, Rucktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AEB Liefer-
und Werkleistungen schlieBt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Form-
vorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln uber die Legitimation des Erklarenden,
bleiben unberuhrt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne
eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB Liefer-
und Werkleistungen nicht unmittelbar abgeéandert oder ausdriicklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Bestellung gilt frihestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestatigung als verbindlich. Auf of-
fensichtliche Irrtimer (z. B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollstandigkeiten der Bestellung ein-
schlieRlich der Bestellunterlagen hat uns der Auftragnehmer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervoll-
stéandigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

(2) Der Auftragnehmer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 1 Woche schriftlich zu
bestatigen oder insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltlos auszufiihren (Annahme).

§ 3 Lieferzeit und Verzug

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Wenn die Lieferzeit in der Bestel-
lung nicht angegeben und auch nicht anderweitig vereinbart wurde, betragt sie 2 Wochen ab Vertrags-
schluss. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er
vereinbarte Lieferzeiten — aus welchen Grinden auch immer — voraussichtlich nicht einhalten kann.

(2) Erbringt der Auftragnehmer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder
kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte — insbesondere auf Ricktritt und Schadenser-
satz — nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in Abs. 3 bleiben unberuhrt.

(3) Ist der Auftragnehmer in Verzug, kénnen wir — neben weitergehenden gesetzlichen Anspriichen —
pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens in H6he von 1 % des Nettopreises pro vollendeter
Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des jeweiligen Auftragswerts. Uns
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein héherer Schaden entstanden ist. Dem Auftragnehmer bleibt

1
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der Nachweis vorbehalten, dass tiberhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden
ist.

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahriibergang, Annahmeverzug

(1) Der Auftragnehmer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm
geschuldete Leistung durch Dritte (z. B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der Auftragnehmer tragt
das Beschaffungsrisiko fir seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist
(z. B. Beschrankung auf Vorrat).

(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands ,frei Haus” an den in der Bestellung angegebenen Ort.
Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren
Geschéftssitz in Mannheim, MéhlstraRe 27, zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist auch der Er-
fullungsort fur die Lieferung und eine etwaige Nacherfullung (Bringschuld).

(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstellung und Versand), Inhalt der
Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) sowie unserer Bestellkennung (Datum und Nummer) beizulegen.
Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollstandig, so haben wir hieraus resultierende Verzégerungen der
Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt vom Lieferschein ist uns eine entsprechende
Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden.

(4) Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der Sache geht mit Uber-
gabe am Erfullungsort auf uns Gber. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese fiur den Gefahruber-
gang maBgebend. Auch im Ubrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werk-
vertragsrechts entsprechend. Der Ubergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahme-
verzug befinden.

(5) Fur den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Auftragnehmer
muss uns seine Leistung aber auch dann ausdrucklich anbieten, wenn fur eine Handlung oder Mitwir-
kung unsererseits (z. B. Beistellung von Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit ver-
einbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine vom Auftragneh-
mer herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem Auftragnehmer weiterge-
hende Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu
vertreten haben.

§ 5 Hohere Gewalt

Hoéhere Gewalt, Arbeitskdmpfe, unverschuldete Betriebsstérungen, Unruhen, Pandemien, behérdliche
MaRnahmen und sonstige fiir uns unabwendbare, nicht von uns schuldhaft herbeigefiihrte vergleichbare
Ereignisse berechtigen uns — unbeschadet unserer sonstigen Rechte -, die Annahme/Abnahme um die
Dauer der Behinderung zu verschieben, ohne dass dem Auftragnehmer hierdurch Anspriiche entstehen
oder, soweit sie nicht von unerheblicher Dauer sind und eine erhebliche Verringerung unseres Bedarfes
zur Folge haben, ganz oder teilweise vom Vertrag zurlickzutreten.

§ 6 Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund, Vermégensverfall

(1) Wenn beim Auftragnehmer besondere Umstande eintreten, die die Lieferung oder die Fertigstellung
der geschuldeten Leistung oder die Erflllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegeniiber uns geféhrden,
hat der Auftragnehmer uns hierliber unverziglich zu unterrichten. Besondere Umstande in diesem
Sinne liegen insbesondere vor, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensverhaltnisse
des Auftragnehmers oder der Werthaltigkeit einer von ihm gestellten Sicherheit eintritt oder einzutreten
droht.

(2) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte sind wir berechtigt, das Vertragsverhaltnis ohne Einhal-
tung von Fristen zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der uns die Fortsetzung auch unter
Berlicksichtigung der berechtigten Belange des Auftragnehmers unzumutbar werden lasst. Die Beendi-
gung erfolgt im Falle von Dauerschuldverhaltnissen durch Kiindigung, andernfalls durch Ruicktritt vom
Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn besondere Umstande im Sinne von Abs. 1
vorliegen, unabhangig davon, ob der Auftragnehmer seiner Informationspflicht gentigt hat oder nicht.

§ 7 Weitere Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis die jeweils fir ihn
maRgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere sind alle einschldgigen Rechts-
vorschriften und Regelwerke bezuglich Unfallverhiitung, Arbeitnehmer- und Umweltschutz einzuhalten.
Unbeschadet sonstiger Verpflichtungen muss er die zehn Global-Compact-Prinzipien des United

2
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Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionspra-
vention erflllen, die unter folgender Website zugénglich sind und die wir auf Anforderung kostenfrei
Ubersenden:

https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine eigenen Arbeitnehmer entsprechend der jeweils giltigen
Regelung des Mindestlohngesetzes (,MiLoG") zu beschaftigen, ihnen insbesondere das im MiLoG vor-
gesehene Mindestentgelt zu bezahlen. Sollte sich der Auftragnehmer zur Erflllung seiner vertraglichen
Verpflichtungen eines Unterauftragnehmers bedienen, so verpflichtet er sich, diesen ebenfalls zur Ein-
haltung des MiLoG zu verpflichten und hieriiber Nachweis zu fihren.

(3) Weiterhin stellt der Auftragnehmer uns von Ansprichen Dritter frei, die sich aus einem VerstoR3 ge-
gen die Bestimmungen des MiLoG durch den Auftragnehmer oder beauftragte Subunternehmer erge-
ben.

(4) Die Einhaltung des MiLoG ist wesentliche Vertragspflicht. Der Auftragnehmer wird jederzeit auf
Nachfrage uns gegeniber unverziglich den Nachweis fihren (z.B. durch Arbeitszeitnachweise und
Lohnabrechnungen), dass er und seine Unterauftragnehmer die jeweils giltigen Regelungen des MiLoG
einhalten und eingehalten haben.

(5) Fur den Fall, dass der Auftragnehmer den vorstehenden Verpflichtungen nicht oder nicht vollstandig
nachkommt oder im Falle falscher Angaben zur Einhaltung des MiLoG, sind wir berechtigt, das Ver-
tragsverhaltnis zum Auftragnehmer ohne Einhaltung einer Frist gemaR § 6 Abs. 2 zu beenden. Dieses
Recht besteht auch dann, wenn ein vom Auftragnehmer beauftragter Unterauftragnehmer, dessen Mit-
arbeiter zur Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers uns gegenuber eingesetzt
werden, die Regelungen des MiLoG nicht einhalt.

(6) Die Behauptung eines VerstoRes gegen die Regelungen des MiLoG oder der vorstehenden Rege-
lungen ist ausreichend fir das unter Abs. 5 genannte Kuindigungsrecht, wenn der Auftragnehmer nicht
binnen einer Frist von zehn Tagen nach Kenntnis von der Behauptung diese widerlegen kann. Einer
vorherigen Abmahnung bedarf es nicht.

(7) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
(LkSG). Er garantiert die Einhaltung der entsprechenden Menschenrechte und Umweltbelange inner-
halb der eigenen Geschéftstatigkeit sowie seiner globalen Lieferketten. Er tragt dafur Sorge, Menschen-
rechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen sowie unmittelbare Zulieferer zur Einhaltung dieser An-
forderungen zu verpflichten. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Einhaltung der Menschenrechte und
Umweltbelange beim unmittelbaren Auftragnehmer, je nach bestehendem Risiko auch mehrfach, zu
kontrollieren. Der Auftraggeber erhalt hiernach auch ein Weisungsrecht gegentber dem unmittelbaren
Auftragnehmer, zuséatzliche oder weitere Praventions- und/oder AbhilfemaRRnahmen einzufiihren bzw.
umzusetzen, um die Einhaltung von Menschenrechten sowie Umweltbelangen zu kontrollieren

§ 8 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich einschlieRlich ge-
setzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schlie3t der Preis alle Leistungen und Ne-
benleistungen des Auftragnehmers (z. B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z. B. ordnungsge-
mafe Verpackung, Transportkosten einschlieflich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung,
Zoll) ein.

(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollstandiger vertragsgemaRer Liefe-
rung und Leistung (einschlieBlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsge-
maRen Rechnung zur Zahlung fallig. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen leisten, gewahrt
uns der Auftragnehmer 3 % Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei Bankiberweisung ist die
Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn unser Uberweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer
Bank eingeht; fur Verzégerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht ver-
antwortlich.

(4) Wir schulden keine Falligkeitszinsen. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Héhe von
funf Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz gemaR § 247 BGB.

124



§ 9 Aufrechnung, Zuriickbehaltung, Konzernverrechnung

(1) Der Auftragnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen auf-
rechnen oder wegen rechtskraftig festgestellter oder nicht bestrittener Gegenforderungen aus demsel-
ben Vertragsverhaltnis ein Zurtickbehaltungsrecht geltend machen.

(2) Wir sind berechtigt, mit allen eigenen Forderungen sowie mit Forderungen von anderen Gesellschaf-
ten der rnv-Gruppe gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen, die diesem gegen uns oder
eine andere Gesellschaft der rnv-Gruppe zustehen. Eine Auflistung der Gesellschaften der rnv-Gruppe
erhalt der Auftragnehmer jederzeit auf Anfrage.

(3) Zurtickbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfillten Vertrages stehen uns in gesetzlichem
Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fallige Zahlungen zuriickzuhalten, solange uns noch An-
spriche aus unvollstédndigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Auftragnehmer zustehen.

(4) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhéltnis an Dritte
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt.

§ 10 Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt

(1) Der Auftragnehmer darf im werblichen Auftritt auf geschéaftliche Verbindungen mit uns erst nach
unserer schriftlichen Zustimmung hinweisen. Die Zustimmung darf nicht aus unbilligen Grinden verwei-
gert werden.

(2) An Abbildungen, Planen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausfiihrungsanweisungen, Produktbeschrei-
bungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Un-
terlagen sind ausschlieBlich fiir die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des Ver-
trags an uns zuriickzugeben. Gegenuber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch
nach Beendigung des Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in
den Uberlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Besondere Geheim-
haltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz bleiben hiervon unberihrt.

(3) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend fir Stoffe und Materialien (z. B. Software, Fertig- und
Halbfertigprodukte) sowie fur Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegensténde, die wir dem
Auftragnehmer zur Herstellung beistellen. Derartige Gegensténde sind — solange sie nicht verarbeitet
werden — auf Kosten des Auftragnehmers gesondert zu verwahren und in angemessenem Umfang ge-
gen Zerstérung und Verlust zu versichern.

(4) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von beigestellten Gegen-
stédnden durch den Auftragnehmer wird fur uns vorgenommen. Das Gleiche gilt bei Weiterverarbeitung
der gelieferten Ware durch uns, so dass wir als Hersteller gelten und spatestens mit der Weiterverar-
beitung nach Maflgabe der gesetzlichen Vorschriften Eigentum am Produkt erwerben.

(5) Die Ubereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Riicksicht auf die Zahlung des Preises
zu erfolgen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des
Auftragnehmers auf Ubereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers spétestens
mit Kaufpreiszahlung fur die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgeméaRen Geschéaftsgang auch
vor Kaufpreiszahlung zur WeiterverduRerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehen-
den Forderung ermachtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlangerten
Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvor-
behalts, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlangerte
Eigentumsvorbehalt.

§ 11 Gewidhrleistungsanspriiche

(1) Far unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmangeln der Ware (einschlieRlich Falsch- und Minderliefe-
rung sowie unsachgemafRer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) und bei sonstigen
Pflichtverletzungen durch den Auftragnehmer gelten die gesetzlichen Vorschriften und, ausschlieBlich
zu unseren Gunsten, die nachfolgenden Erganzungen und Klarstellungen.

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Auftragnehmer insbesondere dafur, dass die Ware
bei Gefahribergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung tber die Beschaffen-
heit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die — insbesondere durch Bezeichnung oder
Bezugnahme in unserer Bestellung — Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise
wie diese AEB Liefer- und Werkleistungen in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen
Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Auftragnehmer oder vom Hersteller stammt.
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(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der Verkaufer die Be-
reitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus einer Beschaf-
fenheitsvereinbarung gemafR Abs. 2 oder sonstigen Produktbeschreibungen des Herstellers oder in sei-
nem Auftrag, insbesondere im Internet, in der Werbung oder auf dem Warenetikett, ergibt. Ergénzend
gilt § 475b BGB.

(4) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonderen Erkundigungen Gber etwaige Mangel sind wir bei
Vertragsschluss nicht verpflichtet. Teilweise abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Man-
gelanspriiche daher uneingeschrankt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss infolge
grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben ist. .

(5) Fur die kaufmannische Untersuchungs- und Rugepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften
(8§ 377, 381 HGB) mit folgender MaRgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschrankt sich auf Mangel,
die bei unserer Wareneingangskontrolle unter duRerlicher Begutachtung einschlieRlich der Lieferpa-
piere offen zu Tage treten (z. B. Transportbeschadigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei un-
serer Qualitatskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist,
besteht keine Untersuchungspflicht. Im Ubrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter
Berucksichtigung der Umstande des Einzelfalls nach ordnungsgeméafem Geschaftsgang tunlich ist. Un-
sere Rugepflicht fur spater entdeckte Méangel bleibt unberihrt. Unbeschadet unserer Untersuchungs-
pflicht gilt unsere Ruge (Méngelanzeige) jedenfalls dann als unverzuglich und rechtzeitig, wenn sie in-
nerhalb von 5 Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mangeln, ab Lieferung abgesendet
wird.

(6) Mit dem Zugang unserer schriftichen Mangelanzeige beim Auftragnehmer ist die Verjdhrung von
Gewahrleistungsanspriichen gehemmt, bis der Auftragnehmer unsere Anspriiche ablehnt oder den
Mangel fur beseitigt erklart oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen tuber unsere Anspriiche ver-
weigert. Bei Ersatzlieferung und Mangelbeseitigung beginnt die Gewahrleistungsfrist fur ersetzte und
nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Auftragnehmers davon
ausgehen, dass dieser sich nicht zu der MaRBnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder
Mangelbeseitigung nur aus Kulanzgriinden oder ahnlichen Griinden vornahm.

(7) Zur Nacherfullung gehort auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern
die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemaR in eine andere Sache eingebaut oder an eine
andere Sache angebracht wurde, bevor der Mangel offenbar wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf
Ersatz entsprechender Aufwendungen (Aus- und Einbaukosten) bleibt unberuhrt. Die zum Zwecke der
Prufung und Nacherfullung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten, tragt der Auftragnehmer auch dann, wenn sich
herausstellt, dass tatsachlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem
Mangelbeseitigungsverlangen bleibt unberihrt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder
grob fahrlassig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.

(8) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 5 gilt: Kommt der Auftrag-
nehmer seiner Verpflichtung zur Nacherfillung — nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) — innerhalb einer
von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so kénnen wir den Mangel selbst beseitigen und
vom Auftragnehmer Ersatz der hierfur erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vor-
schuss verlangen. Ist die Nacherfiillung durch den Auftragnehmer fehlgeschlagen oder fur uns unzu-
mutbar (z. B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefahrdung der Betriebssicherheit oder drohendem Ein-
tritt unverhaltnismaRiger Schaden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umstanden werden wir
den Auftragnehmer unverziglich, nach Méglichkeit vorher, unterrichten.

(9) Im Ubrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Minderung des Kaufpreises oder zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt. AuRerdem haben wir nach den
gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.

§ 12 Produzentenhaftung

(1) Ist der Auftragnehmer fur einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von Anspriichen
Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er
im AuRenverhaltnis selbst haftet.

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Auftragnehmer Aufwendungen gem. §§ 683,
670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter ein-
schlieBlich von uns durchgefuhrter Rickrufaktionen ergeben. Uber Inhalt und Umfang von
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Ruckrufmanahmen werden wir den Auftragnehmer — soweit méglich und zumutbar — unterrichten und
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberuhrt.

§ 13 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer halt eine (Betriebs- bzw. Berufs-)Haftpflichtversicherung auf seine Kosten auf-
recht. Diese muss unter Berilicksichtigung des Auftragsvolumens einen ausreichenden Versicherungs-
schutz fir die bei der Vertragsdurchfiihrung potentiell entstehenden Personen-, Sach- und Vermégens-
schaden in angemessener Hoéhe, jedenfalls aber in Hohe von 3 Mio. € pro Personen- oder Sachschaden
pro Jahr zweifach maximiert, sicherstellen. Bei Arbeitsgemeinschaften muss der Versicherungsschutz
fur alle Mitglieder bestehen.

(2) Der Auftragnehmer ist zur unverzuglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit eine
Deckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Dem Auftraggeber sind auf Verlangen Deckungs-
bestatigungen zur Einsicht vorzulegen. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung nicht nach, hat der
Auftraggeber ein Zuriickbehaltungsrecht.

§ 14 Schutzrechte

(1) Der Auftragnehmer steht nach Mafigabe dieses Abs. 1 dafir ein, dass durch von ihm gelieferte Pro-
dukte keine Schutzrechte Dritter in Landern der Europaischen Union oder anderen Landern, in denen
er die Produkte herstellt oder herstellen lasst, verletzt werden. Er ist verpflichtet, uns von allen Anspri-
chen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen einer solchen Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme
zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer nachweist, dass er die Schutzrechtsverletzung
weder zu vertreten hat noch bei Anwendung kaufmannischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lieferung hatte
kennen mussen.

(2) Unsere weitergehenden gesetzlichen Anspriiche wegen Rechtsmangeln der an uns gelieferten Pro-
dukte bleiben unberihrt.

§ 15 Verjahrung

(1) Die wechselseitigen Anspriche der Vertragsparteien verjgdhren nach den gesetzlichen Vorschriften,
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB betragt die allgemeine Verjahrungsfrist fur Mangelanspri-
che 3 Jahre ab Gefahribergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjahrung mit der
Abnahme. Die 3-jahrige Verjahrungsfrist gilt entsprechend auch fir Anspriiche aus Rechtsmangeln,
wobei die gesetzliche Verjahrungsfrist fur dingliche Herausgabeanspriiche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1
BGB) unberuhrt bleibt; Anspriiche aus Rechtsméngeln verjahren dariiber hinaus in keinem Fall, solange
der Dritte das Recht — insbesondere mangels Verjahrung — noch gegen uns geltend machen kann.

(3) Die Verjahrungsfristen des Kaufrechts einschlieRlich vorstehender Verlangerung gelten — im gesetz-
lichen Umfang — fur alle vertraglichen Mangelanspriiche. Soweit uns wegen eines Mangels auch aufRer-
vertragliche Schadensersatzanspruche zustehen, gilt hierfur die regelmaRige gesetzliche Verjahrung
(§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjdhrungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu
einer langeren Verjahrungsfrist fuhrt.

§ 16 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Fur diese AEB Liefer- und Werkleistungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Auf-
tragnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheits-
rechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(2) Ist der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffent-
lichen Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sondervermégen, ist ausschlieBlicher — auch internationa-
ler — Gerichtsstand fir alle sich aus dem Vertragsverhéltnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschéfts-
sitz in Mannheim. Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB
ist. Wir sind jedoch in allen Fallen auch berechtigt, Klage am Erfullungsort der Lieferverpflichtung geman
diesen AEB Liefer- und Werkleistungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen
Gerichtsstand des Auftragnehmers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu
ausschlieBlichen Zustandigkeiten, bleiben unberihrt.

Stand Januar 2024

127



KRITERIENKATALOG 12.06.2025

Qualifizierungssystem (Korrektur)

Verfahren: 020-25-E16 - Qualifizierungssystem flr Gleiskonstruktionen

EIGNUNGSKRITERIEN
1 Erklarung des Bieters [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Ja

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklarung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[ ] Keine Auswahl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
2 No-Spy-Erklarung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ich/wir erklére(n), dass ich/wir rechtlich und tats&chlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhaltnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschafts-
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen
Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche
Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zugéanglich zu machen.

Dies gilt nicht, soweit hierfur gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegeniber Stellen der Borsenaufsicht,
Regulierungsbehdrden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegeniber ausléandischen
Sicherheitsbehdrden. In Zweifelsfallen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklarung hinweisen.

Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Anderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn fur mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
hatte(n) erkennen kdnnen, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern kdnnte.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schiitzenswert ansehen wiirde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies kénnen auch solche Informationen sein, die wahrend einer mundlichen Préasentation oder Diskussion
bekannt werden.

Vertrauliche Informationen dirfen ausschlieRlich zum Zweck der Erfiillung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fur Informationen, die bereits rechtmafig bekannt sind oder auRerhalb des Vertrages
ohne Versto3 gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[ ] Keine Auswahl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
3 Erklarungen zur wirtschaftlichen Lage

Gewichtung: 14,29%

3.1 Eigenerklarung zu Umsatz
Gewichtung: 7,14%

3.1.1 Mindestanforderung Umsatz

K.O.-Kriterium: Nein

Als Mindestumsatz gilt ein mittlerer Jahresumsatz (netto) in Héhe von
10.000.000 €

des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahren der erzielt wurde, d.h. fur die
Geschéftsjahre, welche in den Jahren [2021, 2022, 2023] abgeschlossen wurden.
Die Umsatze aller Mitglieder einer Bietergemeinschaft werden von der Vergabestelle addiert.

3.1.2 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2021
3.1.3 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2021

3.1.4 Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
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3.15

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.2

321

3.2.2

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2022

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2022
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2023
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2023

Gof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Gesamtumsatz in EUR netto in 2021

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2021

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Gesamtumsatz in EUR netto in 2022

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2022

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft

Gesamtumsatz in EUR netto in 2023

Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Umsatz in Projekten vergleichbarer Leistung in EUR netto in 2023

Eigenerklarung zur Mitarbeiteranzahl
Gewichtung: 7,14%
Mitarbeiteranzahl

K.O.-Kriterium: Nein

Die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl des Bieters/der Bietergemeinschaft ist sowohl im Gesamten als auch spezifisch fur

vergleichbare Projekte anzugeben.

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein
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3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2021
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2021
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]
K.O.-Kriterium: Nein
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2022

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2022
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023
Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bieter / Mitglied 1 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2023
Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein
Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2021
Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein
Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2021
Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein
Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2022
Ggf. Mitglied 2 Bietergemeinschaft

K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2022
Gof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein
Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Gesamtmitarbeiteranzahl in 2023
Gof. Mitglied 2 Bietergemeinschaft
K.O.-Kriterium: Nein

Mitglied 2 Bietergemeinschaft
Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl in Projekten vergleichbarer Leistung in 2023
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4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

Eigenerklarung zum nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
Gewichtung: 14,29%

Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 2,86%

Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Erkléarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/des Mitglieds

der Bewerbergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das

Unternehmen eine GeldbuR3e nach § 30 des Gesetzes iber Ordnungswidrigkeiten rechtskréaftig

festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs

(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und

terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer

solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis

dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder

\k;erw?]ndet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
egehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwéasche; Verschleierung unrechtmafig erlangter

Vermodgenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der

Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder in

ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt

der Européischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder

in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch

in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale

Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung

ausléndischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéftsverkehr) oder

- den 88 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des

Strafgesetzbuchs (Férderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften

anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen

zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehdrt auch die

Uberwachung der Geschéftsfiihrung oder die sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als 5 Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen
ist.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskréftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind:

Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund

abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,

wenn dies aus zwingenden Griinden des 6ffentlichen Interesses geboten ist oder das Unternehmen

geeignete Selbstreinigungsmalinahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Gruinde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen SelbstreinigungsmaRnahmen
nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. §123 Abs. 4 GWB
Gewichtung: 2,86%
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421

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

4.3.1

Erklarung gem. 8123 Abs. 4 GWB [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréaftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den 6ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:
Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fiinf
Jahre ab dem Tag der rechtskréftigen Verurteilung vergangen sind.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlie3lich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskréaftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des

Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem

Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des 6ffentlichen Interesses geboten
ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismafig ware oder

das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmafinahmen gemafk 8 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen Selbsteinigungsmaflnahmen
nachzuweisen.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. §124 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 2,86%
Erkléarung gem. 8124 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befinden.

- Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstoRen,

- das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Uber das Vermdgen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die Eréffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die
Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als fur die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der
Geschaftsfuhrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafiir, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat,
die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
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4.3.2

433

4.4

44.1

4.4.2

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfihrung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit einer
fur den offentlichen Auftraggeber tatigen Person bei der Durchfiilhrung des Vergabeverfahrens beeintréachtigen kénnte und der durch
andere, weniger einschneidende MafRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende Maf3nahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friiheren &ffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz
oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Tauschung begangen oder
Auskunfte zurlickgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu tUbermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des 6ffentlichen Auftraggebers in unzulassiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzuléssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen
kénnte, oder das Unternehmen hat fahrlassig oder vorsétzlich irrefihrende Informationen ubermittelt, die die Vergabeentscheidung
des offentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kénnten, oder hat versucht, solche Informationen zu tUbermitteln.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja
Falls die Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde:

Erkléarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit nein

K.O.-Kriterium: Ja

Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit nein beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemafer
Ermessensausiibung, insbesondere unter Berticksichtigung des Grundsatzes der
VerhaltnisméaRigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmafRnahmen
gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind in einer separaten Anlage zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmalnahmen nachzuweisen

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarung gem. §124 Abs. 2 GWB
Gewichtung: 2,86%
Zu 819 MiLoG (Mindestlohngesetz) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Erklarung, dass kein Ausschlussgrund gemaR § 19 MiLoG vorliegt

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu 898c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
[ Ja
[ ] Nein
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Nur eine Antwort wahlbar

4.43 Zu 821 AENtG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach §21 AEntG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

4.4.4  Zu § 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitshekampfung ) [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
4.5 Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten
Gewichtung: 2,86%
4.5.1 Erklarung zum wettbewerbskonformen Verhalten [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Wir bestatigen, dass das Unternehmen sowie die jeweiligen geschaftsfiihrenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren
keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[ ] Keine Angabe

[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
5 Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht

Gewichtung: 14,29%
5.1 Eigenerklarung zur Versicherungspflicht

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft muss unverziiglich nach Zuschlagserteilung tUber eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic
herung verfiigen, die uber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht erhalten bleiben muss.

Diese muss unter Beriicksichtigung des Auftragsvolumens einen ausreichenden Versicherungs- schutz fir die bei der
Vertragsdurchfiihrung potentiell entstehenden Personen-, Sach- und Vermodgens- schaden in angemessener Hohe, jedenfalls aber
in Hohe von 3 Mio. € pro Personen- oder Sachschaden pro Jahr zweifach maximiert, sicherstellen

Zum Nachweis, dass die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung rechtzeitig vorhanden sein wird, gibt der
Bieter eine entsprechende Eigenerklarung ab und reicht den entsprechenden Nachweis ein.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass ein Nachfordern eines unzureichenden Versicherungsnachweises unzulassig ist und zum
Ausschluss des Angebots von der Wertung fuhrt.

5.2 Variante 1 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Sofern der Bieter Uber die oben beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung mit mindestens den genannten
Deckungssummen je Schadensart bereits verfugt, ist dies hier anzugeben. Der Bieter hat sich zu vergewissern, dass seine Berufs-
bzw. Betriebshaftpflichtversic herung tatséchlich die hier geforderten Mindestdeckungssummen vollstéandig abdeckt. Nur, wenn er
dies positiv festgestellt hat, hat er dies hier anzugeben.

Zum Nachweis ist die Versicherungsbestatigung mit dem Angebot einzureichen.

Liegt eine entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung wie in Ziffer 4.1 beschrieben bereits zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe vor und ist zum Nachweis die Versicherungsbestatigung dem Angebot beigefligt?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

5.3 Variante 2 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
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6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

721

Alternativ: Sofern der Bieter zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots liber die oben beschriebene Berufs- bzw.
Betriebshaftpflichtversic herung noch nicht verfugt oder aber sofern die bestehende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung
nicht die genannten Deckungssummen aufweist, hat der Bieter zu priifen, ob ihm im Zuschlagsfall eine entsprechende Versicherung
gewahrt werden wird. Sofern das bejaht werden kann, hat er hier anzugeben, dass er in der Lage ist, spatestens im Auftragsfall eine
entsprechende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung fiur den Zeitraum von Auftragsbeginn bis zum Vertragsende mit der
geforderten Mindestdeckungssumme abzuschlief3en und entsprechenden Nachweis dem Angebot beizufiigen.

Der Bieter / Die Bietergemeinschatft ist in der Lage, im Falle der Auftragserteilung, fir den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung
eine wie in Ziffer 4.1 beschriebene Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversic herung abzuschliefen und eine entsprechende
Versicherungsbestatigung ist dem Angebot beigefiigt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Gewichtung: 0,00%
Referenzen

K.O.-Kriterium: Nein

Die Erfiillung der Mindestkriterien muss durch mindestens 3 Referenz nachgewiesen werden, deren Leistungszeitraum zwischen
2020 und 2024 liegt.

Erklarung zu Referenzen Mindestanforderung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Werden durch entsprechende, ausgefilite und bestatigte Anlagen tber mind. 3 Referenzen folgende Mindestanforderungen
nachgewiesen?

Summe missen die eingereichten Referenzen gemeinsam die Herstellung und Lieferung von mindestens drei Vignolweichen
und/oder drei Rillenweichen nachweisen.

Hinweis:

Falls die Referenzen mit 3 Rillenweichen nachgewiesen werden, dann ist die Qualifizierung fur die Herstellung und Lieferung von
Rillenweichen gegeben.

Falls die Referenzen mit 3 Vignolweichen nachgewiesen werden, dann ist die Qualifizierung fiir die Herstellung und Lieferung von
Vignolweichen gegeben.

Falls die Referenzen mit 3 Vignolweichen und 3 Rillenweichen nachgewiesen werden, dann ist die Qualifizierung fiir die Herstellung
und Lieferung von Vignolweichen und Rillenweichen gegeben.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung zur Liefermdglichkeit [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Maochten Sie fur Ausschreibung von Gleiskonstruktionen in Kombination mit Rillenweichen und/oder fuir Ausschreibungen von
Gleiskonstruktionen in Kombination mit Vignolweichen anbieten?

[ ] Keine Angabe (0)

[ ] Wir mochten ausschlieBlich fur Ausschreibungen von Gleiskonstruktionen in Kombination mit Rillenweichen anbieten. (0)
[ ] Wir mochten ausschlief3lich fur Ausschreibungen von Gleiskonstruktionen in Kombination mit Vignolweichen anbieten. (0)
[ 1 Wir méchten vollumfanglich fir Ausschreibungen von Gleiskonstruktionen in Kombination mit Vignolweichen und/oder
Rillenweichen anbieten. (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarungen zu Nachweisen
Gewichtung: 14,29%
Ubersicht uiber beizufiigende Nachweise

K.O.-Kriterium: Nein

Folgende Nachweise / Angaben / Informationen sind beizufugen:
- Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate)
- Versicherungspolice (alternativ schriftliche Erklarung des Versicherers uber Bereitschaft zum Abschluss)

Handelsregisterauszug
Gewichtung: 4,76%
Handelsregisterauszug [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ein Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) ist als Anlage beigeflgt

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
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Nur eine Antwort wahlbar

7.2.2 Wenn Handelsregisterauszug nicht beigefugt

K.O.-Kriterium: Ja

Wenn ein Handelsregisterauszug (nicht alter als 3 Monate) nicht beigefiigt ist:
Wurde ein solcher beantragt, ist der Nachweis Uber die Beantragung beigefiigt und wird dieser unmittelbar nach Vorliegen
unaufgefordert Gber die Nachrichtenfunktion nachgereicht?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
7.3 Versicherungspolice
Gewichtung: 4,76%
7.3.1 Eigenerklarung zur Versicherungspflicht [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja
Der Bieter / Die Bietergemeinschaft verpflichtet sich mit dieser Erklarung, im Falle der Auftragserteilung, fur den Zeitraum seiner
Leistungsverpflichtung folgende Versicherungen abzuschlieRen:

« Personen-, Sach- und Vermdgensschaden (Betriebshaftpflicht) mit Deckungssumme von mindestens EUR 3 Mio. pauschal fir
Personen- und Sachschéaden, 2-fach maximiert p.a.

Nachzuweisen ist dies durch die Vorlage der Kopie einer Versicherungspolice alternativ eine Bestatigung eines
Versicherungsgebers, dass er im Auftragsfall eine Versicherung mit dem Bieter abschieR3en wird..

Im Falle der Bietergemeinschatft ist der Nachweis durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft zu erbringen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

7.3.2  Wenn Eigenerklarung Versicherungspflicht mit nein

K.O.-Kriterium: Ja
Alternativ: Der Bieter/ Die Bietergemeinschaft verpflichtet sich mit dieser Erklarung, im Falle der Auftragserteilung, fiir den Zeitraum
seiner Leistungsverpflichtung folgende Versicherungen abzuschlieRen:

« Personen-, Sach- und Vermdgensschaden (Betriebshaftpflicht) mit Deckungssumme von mindestens EUR 3 Mio. pauschal fiir
Personen- und Sachschéaden, 2-fach maximiert p.a.

Nachzuweisen ist dies durch Vorlage einer schriftlichen Erklarung seiner Versicherung, dass eine entsprechende Versicherung im
Auftragsfalle abgeschlossen wird. Im Falle einer Bietergemeinschaft ist diese Erklarung der Versicherung fir jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft einzureichen.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

7.3.3  Versicherungspolice oder Bereitschaftserklarung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ist die Versicherungspolice oder eine Bereitschaftserklarung des Versicherers zum Nachweis der Eigenerklarung zur
Versicherungspflicht ist als Anlage beigefiigt ?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
7.4 Gewerbezentralregisteraus zug
Gewichtung: 4,76%
7.4.1 Gewerbezentralregisteraus zug [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Ja

Ein Gewerbezentralregisteraus zug (nicht alter als 3 Monate) ist als Anlage beigefugt

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Kriterienkatalog - 9/10
136



7.4.2 Wenn Gewerbezentralregisteraus zug nicht beigefiigt

K.O.-Kriterium: Ja

Wenn ein Gewerbezentralregisteraus zug (nicht alter als 3 Monate) nicht beigefugt ist:
Wurde ein solcher beantragt, ist der Nachweis Uber die Beantragung beigefligt und wird dieser unmittelbar nach Vorliegen
unaufgefordert tber die Nachrichtenfunktion nachgereicht?

[ ] Keine Angabe

] Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar
8 KMU
Gewichtung: 14,29%
8.1 Kleines oder mittleres Unternehmen [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie lhre Unternehmensgrof3e an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tatige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tatige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tatige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
GroRunternehmen Uber 249 tatige Personen oder tiber 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschatft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein

[ ] Keine Angabe (0)

[ ] Kleinstunternehmen (0)

[ ] Kleines Unternehmen (0)
[ ] Mittleres Unternehmen (0)
[ ] GroRBunternehmen (0)

Nur eine Antwort wahlbar

Kriterienkatalog - 10/10
137



138



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	
	Verfahrensinformationen
	020-25-E16 Verfahrensbrief für dyn. Beschaffungsvorg
	RNV_Datenschutzinformation

	Auszufüllende Formulare
	B.I.1. - Bietergemeinschaftserklärung
	B.II.1. - Allgemeine Angaben zum Unternehmen
	B.IV.1. - Eigenerklärung  Ausschlussgründe
	B.IX.1. -Verpflichtungserklärung qualifizierten NU
	LTMG - Baden-Württemberg
	Merkblatt über die Abgabe der Verpflichtungserklärung
	Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst 
	Verpflichtungserklärung zum Mindestentgelt
	Besondere Vertragsbedingungen

	LTTG - Rheinland-Pfalz
	Mustererklaerung_1_AEntG_2023.pdf
	Mustererklärung 1
	für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz  (AEntG) vom 20. April 200
	nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftre

	Mustererklaerung_2_OEPNV_2023.pdf
	Mustererklärung 2
	für Aufträge über Dienstleistungen im Bereich des  öffentlichen Personenverkehrs auf Straß
	nach § 4 Abs. 3 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur  Gewährleistung von Tariftr

	Mustererklaerung_3_Mindestentgelt_2023.pdf
	Mustererklärung 3


	Russland-Sanktionen
	RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung
	Rundschreiben_2022-04-14_BWI7_70904_21_Sanktionen
	I. EU-Sanktionen gegen Russland
	II. Verbot der Auftragsvergabe
	III. Fortführung bestehender Verträge
	IV. Ausnahmen
	V. Zuwendungsbau
	VI. Inkrafttreten



	Vertragsbedingungen
	20210709-TL rnv - Vignolanlagen
	20220527-TL rnv - Rillenanlagen
	Allgemeine Einkaufsbedingungen für Liefer- und Werkleistungen_Januar 2024


	Eignungskriterien
	Anlagen




